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1 Einleitung 

 

Es ist eine belegte Tatsache: ohne den Einsatz von Chemikalien ist das Automobil nicht 
denkbar. Der Grund dafür ist die Erkenntnis bei ganzheitlicher Betrachtung des Auto-
mobillebenszyklus (von der Materialvorbereitung bis hin zum Recycling), dass vielfäl-
tige unterschiedliche chemische Stoffe wie Kleber, Lacke, Öle im Auto sowie Kühl-
schmierstoffe, Fette, Reinigungsmittel bei der Automobilproduktion beteiligt sind. 
Während des betrieblichen Einsatzes von Chemikalien können schädliche Auswirkun-
gen auf das Menschenleben und die Umwelt entstehen. An dieser Stelle übernimmt der 
Automobilhersteller, als Unternehmen, „deren vorrangiges Unternehmungsziel die Ent-
wicklung und Produktion sowie der Absatz und Vertrieb von Kraftfahrzeugen ist.“ 
(Heitmann (2007), S. 118), die unvermeidbare Verantwortung, seine Mitarbeiter und die 
Umwelt vor den Gefahren zu schützen. 

Das Thema der vorliegenden Arbeit wird in allgemeingültiger Form für Großunterneh-
men der Automobilindustrie bearbeitet und durch veröffentlichte Praxisbeispiele der 
Volkswagen AG ergänzt. Der Volkswagen Konzern mit Hauptsitz in Wolfsburg ist Eu-
ropas größter und einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Im Jahr 2008 hat 
der Volkswagen Konzern insgesamt weltweit 6,23 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert 
und erreicht damit Platz drei im weltweiten Absatz-Ranking hinter Toyota und GM. Der 
Volkswagen Konzern betreibt 60 Fertigungsstätten in 15 Ländern Europas sowie weite-
re in sechs Ländern Asiens, Amerikas und Afrikas (vgl. Volkswagen (2009a)). 

1.1 Motivation der Arbeit 

Bei einem Automobilhersteller ist die Verwendung von Chemikalien nicht vermeidbar. 
Sichere Tätigkeiten mit Gefahrstoffen unterliegen weltweit zahlreichen gesetzlichen 
Regelungen und stellen stets Anforderungen zum Schutz des Menschen und der Umwelt 
an das Automobilunternehmen1. Es stellt sich die Frage, wie die Gesundheit der Men-
schen und die Umwelt richtig vor den Gefahren geschützt werden, wenn in Automobil-
unternehmen Gefahrstoffe vorkommen. Hierbei wird ein Gefahrstoffmanagement erfor-
derlich, welches in der Regel eine integrierte Stellung zwischen Arbeitsschutz, Umwelt-
schutz sowie Prozesstechnik einnimmt, um Gefahrstoffe effizient zu verwalten. Darüber 
hinaus kann die Chance für den zukünftigen Unternehmenserfolg und das Image des 
Unternehmens erhöht werden. 
                                                 
1  Der Begriff „Automobilunternehmen“ wird in dieser Arbeit als Synonym für Automobilhersteller 

genutzt. 
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Bei der Ausführung des Gefahrstoffmanagements sind drei Bereiche, nämlich Arbeits-
schutz, Umweltschutz und Prozesstechnik von einem Gefahrstoffeinsatz betroffen. 
Dementsprechend übernimmt das Arbeitsschutzmanagement die Aufgabe, Menschen 
am Arbeitsplatz vor möglichen Unfällen zu schützen. Zugleich ist das Umweltmanage-
ment für den Schutz der Umwelt vor Gefahren zuständig. Die Prozesstechnik sorgt wie-
derum dafür, angemessene Verfahren für den Gefahrstoffeinsatz festzustellen. Im Zuge 
globalisierter Automobilmärkte, die eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit verlangen, sind 
die Ansprüche der Automobilunternehmen an eine effiziente wirtschaftliche Lösung für 
den Schutz des Menschen und der Umwelt gewachsen. Damit sind Unternehmen zu 
einer hohen Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit technologischem Fortschritt gezwun-
gen. Eine der Möglichkeiten die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu verbessern, 
ist das Einsetzen von einem computerunterstützten integrierten Informationssystem zur 
Unterstützung der Managementaufgaben. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird erörtert, wie ein Gefahrstoffmanagement im Arbeits-
schutz, Umweltschutz und in der Prozesstechnik innerhalb eines Automobilunterneh-
mens ausgeführt werden kann, um die Gefährdung aus Chemikalien systematisch zu 
analysieren, Risiken für Menschen und Umwelt zu minimieren und Vorschriften auto-
matisch einzuhalten. Davon abgeleitete Anforderungen an das zukünftig zu erstellende 
Informationssystem werden ausführlich eingeführt. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Um die im vorher liegenden Abschnitt formulierte Motivation der Arbeit zu erreichen, 
wird im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens zunächst der Aufbau dieser Arbeit fest-
gelegt. Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. 

Zunächst wird in Kapitel zwei der Stand des theoretischen Grundwissens über ein com-
puterunterstütztes integriertes Informationssystem untersucht, wobei die Begriffe ‚Da-
ten’, ‚Information’, ‚Wissen’ und ‚Integration’ näher erläutert werden. Weiterhin wird 
die Bedeutung des integrierten Informationssystems ausführlich herausgearbeitet. 

Im dritten Kapitel wird das Gefahrstoffmanagement vermittelt. Dazu werden zunächst 
die begrifflichen Grundlagen des Gefahrstoffmanagements, wie ‚Stoff’, ‚Zubereitung’ 
und ‚Erzeugnis’ aufgezeigt. Ferner werden die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen im Allge-
meinen verdeutlicht. Des Weiteren werden die gefahrstoffrelevanten gesetzlichen Vor-
schriften wie REACH, GHS und die Gefahrstoffverordnung vorgestellt. Schließlich 
wird das Gefahrstoffmanagement anhand von Praxisbeispielen separat im Rahmen von 
Umweltschutz und Arbeitschutz erörtert. 
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Das anschließende vierte Kapitel enthält eine Analyse der Ausgangssituation bei einem 
Automobilunternehmen. Hierfür werden veröffentlichte Berichte der Volkswagen AG 
hinsichtlich des Gefahrstoffmanagements analysiert und die Schnittemenge im Rahmen 
des Umweltmanagements, Arbeitsschutzmanagements bzw. des Prozesstechnikberei-
ches aufgezeigt. Aufgrund von Mehrfacharbeiten wird am Ende des Kapitels ein Ver-
besserungsansatz vorgeschlagen, nämlich die Integration eines computerunterstützten 
Informationssystems für Gefahrstoffmanagement innerhalb eines Automobilunterneh-
mens in den obengenannten drei Bereichen. 

In Kapitel fünf wird die Anforderungsanalyse durchgeführt. Dabei werden die Unter-
nehmenspflichten aus den drei wichtigen Vorschriften separat analysiert und schließlich 
eine tabellarische Zusammenfassung zu fachlichen Anforderungen an das Gefahrstoff-
management erstellt. 

Anschließend beschäftigt sich das Kapitel sechs mit der fachlichen Konzeption. Hierbei 
werden die Zielsetzung des zu entwickelnden Informationssystems bestimmt und die 
Aufgaben der Systemzielgruppen aufgrund der Anforderungsanalyse festgelegt. 
Schließlich wird diese fachliche Konzeption mittels Anwendungsfalldiagrammen veran-
schaulichtet. 

Im letzten Kapitel wird die Masterarbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf die 
zukünftige Bedeutung eines integrierten Gefahrstoffmanagements gegeben. 
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2 Theoretische Grundlagen integrierter Informationssysteme 

 

Seitdem sich der Wandel von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft2  
Schritt für Schritt vollzog, ist das Vokabular „Information“ sowohl in der Alltagsspra-
che als auch in der Wissenschaftssprache nicht mehr fremd. Im betrieblichen Bereich 
hat der große Bedarf an die Speicherung und Verarbeitung von Informationen bereits in 
den 1960er Jahren zu ersten Managementinformationssystemen geführt. In den letzten 
30 Jahren ist der Einsatz von Informationssystemen in fast allen wirtschaftlichen Berei-
chen nicht mehr weg zudenken. Derartige Systeme unterstützen nicht nur operative Ge-
schäftsabläufe im Unternehmen, vielmehr haben sie sich auch in Organisationen etab-
liert, um Aufgaben von Fach- und Führungskräften besser zu unterstützen, wodurch 
verstärkt das Management betrachtet wird. (vgl. Gluchowski et al. (2008), S. 1 f.; 
S. 55 f.) 

Um sich in dem Themengebiet der Informationssysteme sicher zu bewegen, werden in 
Abschnitt 2.1 die grundlegenden Begriffe ‚Daten’, ‚Information’ und ‚Wissen’ definiert.  
Abschnitt 2.2 gibt anschließend einen Überblick über Informationssysteme. Schließlich 
werden in Abschnitt 2.3 das integrierte Informationssystem sowie die Merkmale der 
Integrationsarten vorgestellt. 

2.1 Begriffliche Grundlagen 

Daten, Information und Wissen 

Der Begriff ‚Information’ stammt aus dem Lateinischen (informare = bilden, eine Form 
oder Gestalt geben) und ist ein in vielen Lebensbereichen verwendeter, aber schwer 
abzugrenzender Begriff. Es ist zweckmäßig und sinnvoll zur Ableitung des Begriffs 
‚Information’, sich zunächst mit dem übergeordneten Begriff ‚Wissen’ auseinanderzu-
setzen (vgl. Hildebrand (1995), S. 2). 

Wissen bezeichnet „den (gesicherten) Bestand an Erkenntnissen, der partiell bei einem 
Menschen in Form seines Gedächtnisses, in einer gesellschaftlichen Gruppe, […] oder 
in der gesamten Menschheit als kognitive Struktur vorhanden ist. Wissen an sich ist 

                                                 
2  Die Informationsgesellschaft ist „eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der die Gewinnung, 

Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Informationen und Wissen 
einschließlich wachsender technischer Möglichkeiten der Kommunikation und Transaktion eine we-
sentliche Rolle spielen.“ (Bendel/Hauske (2004), S. 73) 
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nutzlos, wenn es nicht für irgendeinen Zweck sinnhaft eingesetzt werden kann.“ (Rau-
tenstrauch/Schulze (2003), S. 7). Eine ähnliche Definition findet sich bei Probst et al.: 
„Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur 
Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als 
auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen.“ (Probst et al. (2006), 
S. 22). 

Das Wissen basiert auf einer Reihe von Informationen, die zweckorientiert organisiert 
und vernetzt sind, um neue Erfahrung zu bewerten und die Erkenntnis bzw. das Ver-
ständnis zu erhöhen (vgl. Hildebrand (1995), S. 3 ff.). In Organisationen wird das Wis-
sen sowohl in Dokumenten oder Archiven gespeichert, die bei Bedarf abgerufen werden 
können, als auch in Prozessen, Normen oder Best-Practices eingebettet. 

Grundbaustein für Wissen und Information sind Daten. Information und Wissen werden 
in Form von Daten codiert. Daten sind „als Zeichenfolgen aus einem gemeinsamen Zei-
chenvorrat […] zu definieren“ (Kreitel (2008), S. 14) Daten beinhalten keine Verwen-
dungshinweise und sind über den Bedeutungskontext zu Informationen geworden. (vgl. 
Franken/Gadatsch (2002), S. 44; North (1999), S. 40 ff.) 

Eine ausdrückliche Vorstellung über den Aufbau der Begriffshierarchie zeigt die Wis-
senspyramide in Abb. 2.1. Die Unterschiede zwischen den Elementen Daten, Informati-
on und Wissen wird durch die aufeinander aufgebauten Ebenen aufgezeigt. Zeichen 
befinden sich auf der untersten Ebene. Dies sind kontextunabhängige Elemente und 
werden über die Syntax zu Daten, die in der darüberliegenden Ebene aufgeführt sind. 
Informationen liegen auf der zweithöchsten Ebene dieses Modells. Sie bestehen aus 
einem Zusammenhang von Daten mit bestimmtem Verwendungszweck und sind über 
die Vernetzung zu Wissen geworden. Die höheren Ebenen bauen somit auf die Bestand-
teile der unteren Ebenen auf. Es ist offensichtlich, dass Daten oder Zeichen sich nach 
dieser Auffassung weiter verdichten lassen. (vgl. Franken/Gadatsch (2002), S. 43 ff.; 
Hildebrand (1995), S. 3 ff.) 
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Quelle: In Anlehnung an Aamodt & Nygârd (1995) 

Abb. 2.1: Wissenspyramide - Begriffshierarchie

 

Zum Zweck der Begriffskonkretisierung wird im Folgenden ein praktisches Beispiel aus 
den Produktionsprozessen von Automobilherstellern genommen, um die drei Begriffe 
zu veranschaulichen. 

• Daten: In einem Automobilproduktionsprozess können sich die Daten auf numeri-
sche Quantitäten von Prozesselementen beziehen, einschließlich des Lack-
Fassgewichts, Daten über die Farbe des Lacks und Daten über den prozentualen An-
teil von Reinigungsmitteln. Solche Daten werden nur zu Informationen, wenn sie in 
einen präziseren organisierten Rahmen gebracht werden oder durch eine zweckorien-
tierte Reihenfolge dargestellt werden. 

• Information: Informationen sind zweckorientierte Bündelungen von Daten. In die-
sem Beispiel können Informationen zum Beispiel aus einer Excel-Tabelle bestehen, 
die ein unterschiedliches Lack-Fassgewicht von verschiedenen Lieferanten mit dem 
Tabellen-Titel „Lack(schwarz) für Automodell XYZ“ beschreibt. Es ist offensicht-
lich, dass diese Tabelle mit geordneten Informationen einen bestimmten Verwen-
dungszweck hat. 

• Wissen: Wird von dem Begriff Wissen abstrahiert, so handelt es sich dabei um eine 
Vernetzungsform der Informationen. Es ruht in den Köpfen der Menschen. Zu die-
sem Beispiel könnte die Annahme aufgestellt werden, dass jemand diese Excel-
Tabelle interpretieren muss, ein Experte auf dem Gebiet der Beschaffung ist oder um 
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Lack richtig einsetzen zu können, müssen Mitarbeiter im Unternehmen das Wissen 
über die Prozesstechnik beherrschen. 

2.2 Informationssysteme 

Mit dem Aufkommen der elektronischen Verarbeitung und Speicherung von großen 
Datenmengen in Unternehmen und der ständigen Entwicklung der IuK-Techniken (In-
formations- und Kommunikationstechniken) im Bereich der Personal Computer, der 
Datenbank-Technologie und der Vernetzungsmöglichkeiten, wuchs die Beachtung von 
automatisch generierten bedeutungsvollen Informationen, die aus der im Betrieb ge-
speicherten Datenbasis abgeleitet wurden und direkt die Aufgabe der Fach- und Füh-
rungskräfte unterstützen können (vgl. Gluchowski et al. (2008), S. 55). Auf dieser Basis 
wird eine ganzheitliche Abstimmung der technischen Bestandteile (Hard- und Software-
techniken) mit den betriebswirtschaftlichen Aufgaben und Prozessen unter Einbezie-
hung des Menschen zu einer erfolgswirksamen und wirtschaftlichen Systemlösung 3  
geführt, um immaterielle Informationen im Unternehmen effizient abzubilden und zu 
speichern (vgl. Gluchowski et al. (2008), S. 55). 

In der Literatur wird der Begriff ‚Informationssystem’ (IS) unterschiedlich definiert. Im 
Folgenden wird eine Auswahl vorgestellt: 

• „Bei Informationssystemen handelt es sich um sozio-technische (Menschen-
Maschinen-) Systeme, die menschliche und maschinelle Komponenten umfassen 
und zum Ziel der optimalen Bereitstellung von Information und Kommunikation 
nach wirtschaftlichen Kriterien eingesetzt werden.“ (WKWI (1994), S. 80)4 

• „Ein Informationssystem stellt eine Menge derjenigen Elemente dar, die infor-
mationsverarbeitend tätig sind und die durch organisatorische Regelungen nach 
bestimmten Richtlinien und Ordnungsbeziehungen untereinander durch den 
Austausch von Informationen verbunden sind. Als Elemente werden die Aufga-
benträger der Organisation und die informationsverarbeitenden Aggregate der 
EDV betrachtet.“ (Koreinmann (1992), S. 18) 

• „Ein Informationssystem ist ein System zur Aufnahme, Speicherung, Verarbei-
tung und Wiedergabe von Informationen.“ (Zsifkovits/Brunner (2003), S. 159) 

                                                 
3  ‚Systemlösung’ wird hier als ein System verstanden. ‚System’ bezeichnet „ein Satz von Elementen, 

welche untereinander so verbunden sind, dass das System Funktionen erfüllen kann, die jedes einzel-
nes Elemente für sich allein nicht erfüllen könnte.“ (Kling (2001), S. 88) 

4  So wiedergegeben in Krcmar (2005), S. 25. WKWI steht für Wissenschaftliche Kommission für Wirt-
schaftsinformatik. 
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Allgemein lässt sich der Begriff ‚Informationssystem’ als Kurzform des Begriffes der 
„Informations- und Kommunikationssysteme“ verstehen. Dabei werden die IuK-
Techniken als technische Grundbasis für IS betrachtet, wobei Kommunikation aus die-
sem Zusammenhang nichts anderes bedeutet, als der notwendige Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen Systemelementen sowie zwischen dem System und der umge-
benden Umwelt. IS erfassen, speichern, verarbeiten und analysieren Informationen in 
Unternehmen und dienen darüber hinaus zur Deckung des Informations- und Wissens-
bedarfs. Sinnhaft organisierte Informationen werden im IS systematisch gepflegt, ge-
nutzt, gezeigt und zwischen Systemelementen übertragen. (vgl. Krcmar (2005), S. 20 f.) 

Informationssysteme werden aus technischer Sicht auch als computerunterstützte In-
formationssysteme bezeichnet. Balzert definiert ein computerunterstütztes Informati-
onssystem wie folgt: „Enthält das Informationssystem ein oder mehrere Computersys-
teme, dann spricht man von einem rechnergestützten Informationssystem […]. Ein 
rechnergestütztes Informationssystem bzw. ein Anwendungssystem ist ein System, bei 
dem die Erfassung, Speicherung, Übertragung, Auswertung und/oder Transformation 
von Information durch Computersysteme teilweise automatisiert ist.“ (Balzert (1996), 
S. 24). Eine computerunterstützte Datenverarbeitungsanlage ermöglicht also eine Au-
tomatisierung. Damit werden die vielfältigen aufgabenbezogenen Daten und Informati-
onen im Betrieb effizient erfasst, verarbeitet und genutzt, um Geschäftsprozesse rei-
bungslos auszuführen und gegebenenfalls auftretende Problem effizient zu lösen (vgl. 
Gluchowski et al. (2008), S. 2 f.). Die ganzheitliche Sichtweise auf Informationssyste-
me wird in Abb. 2.2 dargestellt: 
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Computerunterstützes Informations- und Kommunikations-
system (IuK-System) 

IuK-Techniken  
 

(DV-Techniken) 

Anwendungsbe-
reiche  

(Betriebliche 
Problemstellungen 

und Aufgaben) 

Menschen  
 

(Anwender) 

Quelle: In Anlehnung an Gluchowski et al. (2008), S. 2 

Abb. 2.2: Komponenten eines Informationssystems

Nähere Betrachtung von Informationssystemen 

‚Informationssysteme’ im weiteren Sinn werden auch als eine Kombination von techni-
schen und organisatorischen Einheiten verstanden (vgl. Arndt (1997), S. 137). Eine 
technische Einheit bedeutet hier die technischen Bestandteile im Unternehmen, wie 
Hardware (Rechner mit Zentraleinheiten, Ein-/Ausgabeeinrichtungen und Speicherme-
dien sowie Übertragungsleitungen) und der Software (System- und Anwendungssoft-
ware), Computersysteme bzw. IuK-Techniken. Die Menschen (Beschäftigte, Angestell-
te) im Unternehmen sind als organisatorische Einheit zu berücksichtigen, die die Rolle 
des Informationssystembenutzers einnehmen und sich durch Informationssysteme bei 
ihrer Arbeit unterstützen lassen. 

Informationssysteme basieren auf IuK-Techniken. Dabei sind drei konstitutive Eigen-
schaften kennzeichnend (vgl. Krcmar (2005), S. 20 f.): 

• Offenheit: IS sind offen, weil diese für das Austauschen von Informationen zwi-
schen System und der umgebenden Umwelt sorgen und in der Umwelt integriert 
sind. 

• Dynamik: IS sind dynamisch, da sich durch die Entwicklung von IuK-Techniken 
die Systemelemente im Zeitablauf verändern können. 
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• Komplexität: IS sind komplex wegen einer großen Anzahl von Systemelemen-
ten/Komponenten und den multiplen Beziehungen zwischen ihnen. 

Im Unternehmen werden unterschiedliche Informationssysteme aufgebaut, um die aus 
unterschiedlichen internen oder externen Quellen aggregierten Daten und Informationen 
zu verarbeiten und weiter zu liefern. Zudem ist es für die Gestaltung von Informations-
systemen in einem Unternehmen sehr wichtig zu verstehen, wo Daten herkommen, wie 
diese in einem Zusammenhang stehen, und wie diese zu einer Information und letztend-
lich zu Wissen verarbeitet werden können. 

2.3 Integrierte Informationssysteme 

2.3.1 Integration 

Der Begriff der ‚Integration’ wird in vielen wissenschaftlichen Bereichen wie beispiel-
weise der Mathematik, Elektrotechnik, Soziologie, Betriebswirtschaft, Informatik und 
Wirtschaftsinformatik verwendet und teilweise unterschiedlich interpretiert (vgl. Fi-
scher (2008), S. 14). Allgemein wird unter der Integration die Wiederherstellung einer 
Einheit aus Differenziertem oder auch eine Vereinheitlichung, Vereinigung, Vervoll-
ständigung in eine größere Einheit verstanden (vgl. Mertens et al. (2005), S. 6 f.). In 
dieser Arbeit wird der ‚Integrationsbegriff’ aus der Wirtschaftsinformatik verwendet, 
der im Sinne ‚integrierter Informationssysteme/Informationsverarbeitung’ zu verstehen 
ist, nämlich der Eingliederung „von Menschen, Aufgaben und Technik in Informations-
systemen“ (Mertens (2001), S. 244). Für ein besseres Verständnis wird in Ab-
schnitt 2.3.2 auf unterschiedliche Merkmalen der Integration eingegangen. 

2.3.2 Integrationsmerkmale 

Integration dient zur Verknüpfung von Anwendungen einer Organisation. Zur Charakte-
risierung der Integration werden vorwiegend die drei Dimensionen Integrationsgegens-
tand, Integrationsrichtung und Integrationsreichweite nach Mertens verwendet (vgl. 
Mertens et al. (2005), S. 7 ff.). In Abb. 2.3 werden die Charakterisierungsmöglichkeiten 
grafisch dargestellt. Im Folgenden werden die Dimensionen und Komponenten detail-
lierter erörtert. 
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Quelle: In Anlehnung an Linss (1995)5

Abb. 2.3: Integrationsmerkmale/-dimensionen 

Integrationsgegenstand 

Die Dimension Integrationsgegenstand bezieht sich auf die bei der Integration betrach-
teten Objekte sowie Elemente (vgl. Fischer (2008), S. 23). Diese wurden von Mertens in 
Daten, Funktion, Prozess/Vorgang, Methoden und Programm unterteilt (Mertens 
(2009), S. 1 f.). 

• Die Datenintegration mit der Bedeutung einer logischen Zusammenführung von 
Daten bedeutet, dass die Datenbestände, die innerhalb der Unternehmen wieder-
holt (zwei oder mehrere Male) verwendet werden, nur einmal gespeichert sind 
(vgl. Mertens et al. (2005), S. 7; Mertens (2009), S. 1 f.). Aus technischer Sicht 
wird dies beispielsweise durch die Nutzung standardisierter Datenaustauschfor-
mate, bereichsübergreifender Datenbanken oder durch die Schaffung von 
Schnittstellen zur gemeinsamen Datennutzung realisiert (vgl. Mertens et al. 
(2005), S. 7; Stadlbauer (2007), S. 29). 

• Die Funktionsintegration zielt auf eine Zusammenführung von fachlichen Funk-
tionen. Ein Beispiel ist die Abwicklung eines Kundenauftrages, der die Funktio-

                                                 
5  So wiedergegeben in Stadlbauer (2007), S. 31.
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nen von Auftragserstellung, Materialvorbereitung, Auslieferung und Abrech-
nung in einem Informationssystem umfasst (vgl. Mertens et al. (2005), S. 7). 

Die Prozess- oder Vorgangsintegration bedeutet, dass einzelne Prozesse o• der 
Vorgänge miteinander verbunden sind und ineinander greifen. Voraussetzung 

•  Unter-
nehmen eingesetzten Methoden miteinander so kombiniert und abgestimmt wer-

•  im Rahmen eines integrierten Systems 
die Abstimmung von einzelnen Programmbausteinen (vgl. Mertens (2009), 

Integrationsrichtung 

er Integrationsrichtung steht die Ausrichtung der Integration im 
eine horizontale- und vertikale Integration 

horizontalen Integration liegt der Fokus vor allem auf der Verbindung 
der Teilsysteme entlang der Wettschöpfungskette innerhalb einer Ebene eines 

dafür ist eine detaillierte Darstellung der Prozesse und die Zurverfügungstellung 
erforderlicher Daten und Funktionen (vgl. Mertens et al. (2005), S. 7 f.). 

Unter dem Begriff ‚Methodenintegration’ ist zu verstehen, dass die im

den, dass sie als „Paket“ zu sehen sind (vgl. Mertens (2009), S. 1 f.). Zum Bei-
spiel werden unnötig hohe Lagerkosten dadurch verursacht, wenn in Liefernet-
zen die Verfahren zur unternehmensübergreifenden Bedarfsplanung nicht abge-
stimmt sind (vgl. Mertens (2009), S. 2). 

Gegenstand der Programmintegration ist

S. 2 f.). Dies baut auf der Daten- und Funktionsintegration auf. In der Praxis 
handelt sich um die technische Realisierung der Prozessintegration. Ein Beispiel 
innerhalb des Betriebs stellt die nahtlose Verknüpfung von Anwendungssyste-
men dar (vgl. Stadlbauer (2007), S. 30), um einen reibungslosen prozessorien-
tierten Ablauf zu unterstützen. 

Bei der Dimension d
Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei lässt sich 
differenzieren. 

• Bei der 

Unternehmens (vgl. Mertens (2009), S. 5 ff.; Fischer (2008), S. 23 f.; Hildebrand 
(1995), S. 24 ff.). Innerhalb der gleichen Ebenen werden die Aufgaben also aus 
verschiedenen Abteilungen oder Arbeitsplätzen zusammengezogen. Mit diesem 
Integrationsgedanken ist die Vorgangsfolge im Betrieb prozessorientiert abge-
bildet, die beispielweise bei der Kundenauftragsabwicklung von der Auftragsbe-
arbeitung bis zur Verbuchung der Kundenzahlung verläuft. 
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• Als vertikale Integration ist hingegen in erster Linie die Integration zwischen 
verschiedenen Ebenen eines Unternehmens zu verstehen. Sie beschreibt die Da-
tenversorgung der Planungs- und Kontrollsysteme aus den untergeordneten ope-
rativen Systemen (vgl. Mertens (2009), S. 5 ff.; Fischer (2008), S. 23 f.; Hilde-
brand (1995), S. 24 ff.). Diese Versorgung mit Daten kann ohne Zeitverzug aus 
den operativen Systemen erfolgen oder es wird beispielsweise ein Data Ware-
house zwischengeschaltet, in dem die operativen Daten systematisch vorgehal-
ten werden (vgl. Mertens (2009), S. 6). 

Integrationsreichweite 

Unter der Dimension Integrationsreichweite ist die Ausdehnung der Integration zu ver-
stehen. Dabei wird zwischen einem Unternehmen (innerbetrieblich) und mehreren Un-
ternehmen (zwischenbetriebliche Integration) unterschieden. Die innerbetriebliche In-
tegration begrenzt sich in einen Betriebsfachbereich (Bereichsintegration) oder zwi-
schen einzelnen Fachbereichen im Unternehmen (bereichsübergreifende Integration) 
(vgl. Mertens (2009), S. 6 ff.; Fischer (2008), S. 23 f.; Mertens et al. (2005), S. 8 ff.). 
Die zwischenbetriebliche Integration ermöglicht den Austausch maschinell lesbarer 
Daten (wie Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen) entlang des Informationsflusses zwi-
schen zwei oder mehreren Unternehmen (vgl. Mertens (2009), S. 7). 

2.3.3 Integrierte Informationssysteme 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden viele moderne Informations- und Kom-
munikationstechniken verwendbar gemacht - angefangen mit Datenbankmanagement-
systemen bis hin zu einer mobil zugänglichen Vernetzung (vgl. Mertens et al. (2005), 
S. 6 f.). Der Einsatz von IuK-Techniken in der Organisation ist kein Selbstzweck, son-
dern es soll einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg 6  leisten (vgl. Rauten-
strauch/Schulze (2003), S. 219). Innerhalb des Betriebes werden neue IuK-Techniken 
eingesetzt, um die Produktivität zu erhöhen, die Qualität der Leistungen von Unterneh-
men zu verbessern und Durchlaufzeiten der Vorgänge zu verringern, gleichzeitig sollen 
auch Kostensenkungspotenziale ausgeschöpft werden (vgl. Rautenstrauch/Schulze 
(2003), S. 219 f.). 

                                                 
6  Hier wird Unternehmenserfolg als „Zielerreichungsgrad“ definiert. Die zu erreichenden Ziele werden 

vom Unternehmensmanagement festgelegt (vgl. Rautenstrauch/Schulze (2003), S. 219). 
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Durch diese zunehmende Technologiedurchdringung in der Organisation entsteht eine 
Reihe von Problemen für die effiziente Datenverarbeitung. Es seien hier nur einige der 
häufigsten genannt (vgl. Frank (1992), S. 29): 

• Informationssysteme behandelten anfangs nur bestimmte Aufgaben einiger Be-
reiche und führten zu Insellösungen7 (vgl. Hildebrand (1995), S. 23); 

• Die Kommunikation oder der Datenaustausch zwischen heterogenen Unterneh-
menseinheiten ist häufig mit erheblichem Aufwand und Verlust an Informatio-
nen und auch mit deutlicher Zeitverzögerung verbunden; 

• Um die Standardsoftware in der Organisation einzubinden und diese anzupas-
sen, existieren zumeist schwerwiegende Restriktionen; 

• Die unterschiedliche Architektur in Anwendungen erschwert die Pflegeaufgabe.  

Ausgehend von den oben genannten Problemstellungen bzw. anhand der gewonnenen 
Kenntnisse über die Integration in den vorher liegenden Abschnitten, wird deutlich, dass 
in Unternehmen die Beschaffung und Entwicklung integrierter Informationssysteme 
eine enorme Bedeutung besitzen, um eine durchgängige Prozessunterstützung zu er-
leichtern und die Heterogenität der IT-Systeme in der Organisation zu begrenzen. Integ-
rierte Informationssysteme können sämtliche Daten funktions- sowie standortübergrei-
fend nur noch an einer Stelle speichern und damit einen durchgängigen Informations-
fluss erhalten (vgl. Allweyer (2005), S. 17). 

2.4 Fazit 

Mit dem Einsatz von integrierten Informationssystemen werden künstliche Grenzen 
zwischen Abteilungen, Funktionsbereichen und Prozessen im Unternehmen durchbro-
chen, damit der Informationsfluss als ein natürliches Abbild des tatsächlichen Ge-
schäftsprozesses abgebildet werden kann und der Eingabeaufwand auf ein Minimum 
reduziert wird (vgl. Mertens (2009), S. 10 f.). 

                                                 
7  Insellösung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Informationssysteme isoliert in Unternehmen 

implementiert sind und zueinander keine oder wenige Schnittstellen für den Datenaustausch haben 
(vgl. Hildebrand (1995), S. 23). 
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3 Gefahrstoffmanagement 
 

Untersuchungen zeigen, dass heute über 50 Millionen verschiedene chemische Substan-
zen bekannt sind (vgl. Chemical Abstracts Service(CAS) (2009)). Zu dieser Zahl kom-
men jedes Jahr mehrere Stoffe hinzu (vgl. Steudel (1998), S. 3). In unserem Alltagsle-
ben spielen Chemikalien eine wesentliche Rolle. Beispielweise werden im privaten 
Haushalt Geschirrwaschmittel, Hautreinigungsseifen und im Kosmetikbereich Cremes, 
Parfüms etc. verwendet, die aus speziellen chemischen Verbindungen hergestellt wer-
den. Weiterhin haben Chemikalien insbesondere in den Industriebereichen eine beson-
dere Bedeutung. So ist es in der Automobilindustrie unmöglich, ohne Chemikalien ein 
Automobil zu produzieren, da die einzelnen Automobilteile aus chemischen Stoffen, 
Zubereitungen, Materialien oder Erzeugnissen bestehen.8

Unterschiedliche Stoffe werden in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel einge-
setzt. Viele davon sind „gefährlich“ im Sinne der gesetzlichen Regelung. Die unter-
schiedlichen gefährlichen Stoffe können unterschiedliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit von Mensch und Umwelt haben. So werden zum Beispiel im handwerklichen 
Bereich häufig organische Lösemittel zur Reinigung eingesetzt, die zu gesundheits-
schädlichen und umweltschädlichen Emissionen führen. In der Metallbearbeitung wird 
unter anderem mit Kühlschmierstoffen umgegangen, die Hautreizungen verursachen 
können. An diesen Beispielen zeigt sich die besondere Bedeutung des Themas „Sicherer 
Umgang mit Gefahrstoffen“ in Betrieben. 

In dieser Arbeit werden in Abschnitt 3.1 zunächst grundlegende Begriffe wie ‚Stoff’, 
‚Gefahrstoff’ etc. gemäß gesetzlicher Verordnungen definiert. Anschließend werden 
allgemeine Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Abschnitt 3.2 kurz erläutert. In Ab-
schnitt 3.3 wird ein Überblick über einige wichtige gesetzliche Regelungen für Gefahr-
stoffe gegeben. Schließlich werden in Abschnitt 3.4 die Grundlagen zum Gefahrstoff-
management beziehungsweise zu Gefahrstoffmanagementsystemen vorgestellt. 

                                                 
8 Die einzelnen Begriffe werden im Abschnitt 3.1 erläutert. 
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3.1 Grundlegende Begriffe 

Stoffe, Zubereitung und Erzeugnis 

Nach der europäischen REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006)9 ist ein 
Stoff definiert als „chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form 
oder gewonnen durch ein Herstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner 
Stabilität notwendigen Zusatzstoffe und der durch das angewandte Verfahren bedingten 
Verunreinigungen, aber mit Ausnahme von Lösungsmitteln, die von dem Stoff ohne 
Beeinträchtigung seiner Stabilität und ohne Änderung seiner Zusammensetzung abge-
trennt werden können.“ (REACH-Verordnung, L 136/19). Hierauf aufbauend werden 
Zubereitungen (oder ‚Gemische’10) als „Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus 
zwei oder mehr Stoffen bestehen.“ (REACH-Verordnung, L 136/20) definiert. Schließ-
lich ist unter einem Erzeugnis ein „Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische 
Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusam-
mensetzung seine Funktion bestimmt.“ (REACH-Verordnung, L 136/20) zu verstehen. 

Wenn die oben definierten drei Begriffe ‚Stoff’, ‚’Zubereitung’ und ‚Erzeugnis’ gefähr-
liche Potenziale aufweisen, dann werden sie als Gefahrstoffe bezeichnet. In der deut-
schen Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)11 wird der Gefahrstoffbegriff verwendet für 
(vgl. GefStoffV, S. 6): 

1. gefährliche Stoffe und Zubereitungen nach §3a des Chemikaliengesetzes 12  
(ChemG) sowie Stoffe und Zubereitungen, die sonstige chronisch schädigende 
Eigenschaften besitzen, 

2. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die explosionsfähig sind, 

3. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Ver-
wendung Stoffe oder Zubereitungen nach Nummer 1 oder 2 entstehen oder frei-
gesetzt werden können, 

 

                                                 
9  Die REACH-Verordnung ist eine europäische Chemikalien-Verordnung, die in Abschnitt 3.3 erläutert 

wird. 
10  Die Begriffe ‚Zubereitung’ und ‚Gemisch’ sind bedeutungsgleich in dieser Arbeit. 
11  GefStoffV ist eine Chemikalien-Verordnung, die in Abschnitt 3.3 erklärt wird. 
12  ChemG ist eine Chemikalien- Verordnung, die in Abschnitt 3.3 näher beleuchtet wird. §3a des Che-

mikaliengesetzes siehe Anhang A. 
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4. sonstige gefährliche chemische Arbeitsstoffe13 gemäß Richtlinie 98/24/EG des 
Rates14. 

Ein Stoff wird im Betrieb zumeist als Reinstoff verstanden, der ein chemisches Element 
oder chemische Verbindung darstellt und einheitlich zusammengesetzt ist. Zum Beispiel 
ist der Reinstoff ‚Aceton’ eine farblose Flüssigkeit und wird im Betrieb als gängiges 
Lösungsmittel für Lacke und Klebstoffe eingesetzt. Überwiegend treten aber Zuberei-
tungen als Arbeitsstoffe im Betrieb auf. Sie bestehen aus mehreren Reinstoffen. Es han-
delt sich beispielweise um Lacke, Reinigungskonzentrate, verdünnte Säuren und Lau-
gen, Flussmittel oder Salzlösungen. Für die Gefährdung von solchen Zubereitungen 
spielen die qualitative Vermischung und der mengenmäßige Anteil der gefährlichen  
Inhaltsstoffe eine grundlegende Rolle. Manche Zubereitungen sind keine Gefahrstoffe, 
da die darin enthaltenen gefährlichen Bestandteile in niedrigen Konzentrationen vorlie-
gen. 

Es sei angemerkt, dass im Betrieb bei der Herstellung von Erzeugnissen auch manche 
Betriebsmittel im Sinn eines Gefahrstoffs zu verstehen sind, wenn beispielsweise bei 
der Verwendung gefährliche Stoffe oder Zubereitungen freigesetzt werden. Beispiel-
weise sind die Elektroden selbst praktisch völlig ungefährlich, aber bei der Anwendung 
werden Schweißrauche freigesetzt, die gefährlich sind. Daher sind Schweißelektroden 
als Gefahrstoff zu betrachten (vgl. MEDITÜV (2009)). Erzeugnisse gemäß der 
REACH-Verordnung bei einem Automobilhersteller sind zum Beispiel Auto, Motor 
und Stoßfänger. Bei der Herstellung eines Autos werden unterschiedliche beabsichtigte 
oder nicht beabsichtigte Stoffe freigesetzt (vgl. REACH-Verordnung, L 136/6 ff.), die 
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt haben können. 
Beispielweise werden gefährliche Stoffe aus Scheibenreinigungsflüssigkeiten freige-
setzt. 

Gefährlichkeitsmerkmale 

Stoffe und Zubereitungen werden als Gefahrstoffe definiert, wenn sie gefährliche phy-
sikalisch-chemische, toxische und ökotoxische Eigenschaften aufweisen. Solche gefähr-
lichen Eigenschaften werden im ChemG und der GefStoffV in 15 Gefährlichkeits-
merkmalen eingestuft. Diese enthalten aber nicht alle zu beachtenden Gefahren, wie 
                                                 
13  Arbeitsstoffe sind „alle Stoffe, Zubereitungen und biologischen Agenzien, die bei der Arbeit verwen-

det werden.“ (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz- ASchG §2 (6)) 
14  Sonstige gefährliche chemische Arbeitsstoffe im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b in Verbindung mit 

Buchstabe a der Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 
(ABI.EG Nr. L 131 S. 11) (GefStoffV, S. 6)  
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beispielsweise die erstickende Wirkung von Stickstoff, der bei der Herstellung eines 
Erzeugnisses freigesetzt werden kann (vgl. Bender (2008), S. 65 f.). In Tab. 3.1 sind 
exemplarisch ausgewählte Stoffe bzw. Stoffgruppen und ihre zugeordneten Gefährlich-
keitsmerkmale zusammengefasst. 

Tab. 3.1: Gefährlichkeitsmerkmale nach dem Chemikaliengesetz und der Gefahrstoffverordnung (vgl. 
MEDITÜV (2009))

 
Stoffe bzw. Stoffgruppen Gefährlichkeitsmerkmale 

Säuren, Laugen, Grund- und Rohrreiniger Ätzend 

Sauerstoff, Wasserstoffperoxid, Perchlorsäure Brandfördernd 

Alkohole, Ether, Lacke, Verdünner, Lösemittel Entzündlich 

Benzol, Trimethylphosphat, Benzo(a)pyren Erbgutverändernd 

Ammoniumdichromat, viele Peroxide Explosionsgefährlich 

PCB, 1,2-Dibrom-3-Chlorpropan, best. Hormone Fortpflanzungsgefährdend 

Polychlorierte Biphenyle (PCB), Pentachlorphenol Fruchtschädigend 

Dichlormethan, Per, viele Lösemittel Gesundheitsschädlich 

Methanol, einige Isocyanate, Schwefeldioxid (SO2)     Giftig 

Pflanzenschutzmittel, Stickstoffdioxid (NO2) Sehr giftig 

Acetylen, Diethylether, Treibgase in Spraydosen Hochentzündlich 

Alkohole, Ether, Lacke, Verdünner, Lösemittel Leichtentzündlich 

Zementhaltige Produkte, Desinfektionsreiniger Reizend 

Naturlatex, Terpentinöl, viele Stäube Sensibilisierend (Allergieauslösend) 

PCB, Pflanzenschutzmittel, Pentachlorphenol Umweltgefährlich 

 

In der Praxis sind die Bedeutungen der Begriffe ‚Gefahrstoff’ und ‚gefährlicher Stoff’ 
nicht identisch. ‚Gefahrstoff’ ist der Oberbegriff für alle als gefährlich gekennzeichne-
ten Stoffe und Zubereitungen. Er umfasst über die obengenannten 15 Gefährlichkeits-
merkmale hinaus auch alle eingestuften Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse, die 
unter Arbeitsplatzbedingungen gefährliche Stoffe freisetzen können (vgl. Bender 
(2008), S. 139 f.). 
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3.2 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

Es lässt sich in vielen Beschäftigungsfeldern wie den Unternehmen der chemischen 
Industrie oder Unternehmen der Automobilindustrie nicht immer vermeiden, Gefahr-
stoffe einzusetzen. Der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff ‚Umgang mit 
Gefahrstoffen’ wird zukünftig durch den Begriff ‚Tätigkeiten mit Gefahrstoffen’ ersetzt, 
da eine Anpassung an den Sprachgebrauch in den europäischen und nationalen Vor-
schriften erfolgte. (vgl. eska (2009), S. 2) 

Eine Tätigkeit ist gemäß der GefStoffV definiert als „jede Arbeit, bei der Stoffe, Zube-
reitungen oder Erzeugnisse im Rahmen eines Prozess einschließlich Produktion, Hand-
habung, Lagerung, Beförderung, Entsorgung und Behandlung verwendet werden oder 
verwendet werden sollten oder bei der Stoffe oder Zubereitungen entstehen oder auftre-
ten“ (GefStoffV, S. 7). Der Begriff ‚Verwendung’ wird in der REACH-Verordnung 
verstanden als „Verarbeiten, Formulieren, Verbrauchen, Lagern, Bereithalten, Behan-
deln, Abfüllen in Behältnisse, Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes, Mischen, 
Herstellen eines Erzeugnisses oder jeder andere Gebrauch“ (REACH-Verordnung, L 
136/21). Wenn also bei der Verwendung Gefahrstoffe vorliegen oder Gefahrstoffe bei 
solcher Verwendungen entstehen oder freigesetzt werden, ist dies als ‚Tätigkeit mit Ge-
fahrstoff’ zu betrachten. Außerdem werden die Bedien- und Überwachungsarbeiten der 
Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse auch zur Verwendung von Gefahrstoffen ge-
zählt, sofern diese zu einer Gefährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen 
können. (vgl. GefStoffV, S. 7) 

Bei den Tätigkeiten mit Gefahrstoffen können unterschiedliche Gefahren für Mensch 
und Umwelt auftreten. Daher müssen verschiedene verbindliche gesetzliche Regelungen 
für Gefahrstoffe eingehalten werden, um Mensch und Umwelt zu schützen. Im Folgen-
den wird auf diese gesetzlichen Grundlagen und Regeln eingegangen. 

3.3 Vorstellung allgemeiner gesetzlicher Grundlagen und technischer Regeln 

Um Mensch und Umwelt richtig vor den Gefahrstoffen zu schützen, unterliegen die 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen einer Vielzahl von gemeinschaftlichen Gesetzen und 
Verordnungen beim Umgang mit Chemikalien, die in allen Staaten der europäischen 
Gemeinschaft gelten und auch in nationale Regelungen entsprechend der EU-
Richtlinien umzusetzen sind, so beispielweise die Gefahrstoffverordnung in Deutsch-
land (vgl. Bender (2008), S. 1). Solche Vorschriften regeln die Chemikalienprüfung, 
Bewertung, Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen und verpflichten zum 
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Beispiel den Arbeitgeber15, genaue Informationen über die auszuübenden Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen mitzuteilen, Unterweisungen für die Tätigkeiten durchzuführen und 
möglichst auch einen Bericht über die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu erstellen. 

Die übergeordneten Gesetze sind im Vergleich zu Verordnungen weniger konkret und 
stellen die Zielvorgaben beziehungsweise den Regelungsinhalt dar. Verordnungen wer-
den auf der Ermächtigungsgrundlage dieser Gesetze erlassen und beschreiben aber we-
nig abstrakt die von den Gesetzen festgelegten Zielvorgaben und Regelungsinhalt. Ge-
setz und Verordnung bilden zusammen das gesetzliche Regelwerk. (vgl. Bender (2008), 
S. 3 f.) 

Eine Übersicht der Hauptbereiche von den betroffenen Gesetzen und Verordnungen für 
Tätigkeiten mit Chemikalien in Deutschland wird in Abb. 3.1 dargestellt. Hierbei wird 
zwischen den Gesetzen zum Schutz der Umwelt und den Gesetzen zum Arbeitsschutz 
unterschieden.16 (vgl. Bender (2008), S. 1 ff.) 

                                                 
15  „Dem ‚Arbeitgeber’ stehen der Unternehmer ohne Beschäftigte sowie der Auftraggeber und Zwi-

schenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes gleich.“ (GefStoffV, S. 7)  
16  In dieser Abbildung wird nur berücksichtigt, dass sie den Umgang mit den Stoffen beeinflussen. 
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Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

Störfallverordnung 

Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 

Betriebssicherheitsverordnung 

Chemikalien-Verbotsverordnung 

Gefahrstoffverordnung 

Biostoffverordnung 

Quelle: In Anlehnung an Bender (2008), S. 2. 

Abb. 3.1: Stoffrecht in der Übersicht 

 

Außer den oben dargestellten allgemeinen Stoffrechten existieren zahlreiche Gesetze für 
die Herstellung und Verwendung von speziellen Stoffen, die aufgrund ihrer einge-
schränkten Anwendungsbereiche unterteilt werden, wie Kosmetikverordnung, Lebens-
mittelverordnung, Arzneimittelgesetz (AMG), Benzinbleigesetz, Düngemittelgesetz 
(DMG), Futtermittelgesetz (FMG), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG) etc. (vgl. Bender 
(2008), S. 1 f.). Diese werden in dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt. 

Im Gegensatz zum gesetzlichen Regelwerk stehen viele technische Vorschläge oder 
Empfehlung zur Verfügung (auch ‚untergesetzliches Regelwerk’ genannt), die keine 
Rechtsnormen und in der Regel die Konkretisierung sowie Interpretation der gesetzli-
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chen Vorschriften sind, um ein Gesetz oder eine Verordnung einzuhalten. Im Rahmen 
des Gefahrstoffrechtes sind insbesondere die technischen Regeln für Gefahrstoffe 
(TRGS), technischen Regeln biologischer Arbeitsstoffe (TRBA) oder die technischen 
Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) dem untergesetzlichen Regelwerk zugeordnet. 
(vgl. Bender (2008), S. 3 f.) 

In dieser Arbeit werden hauptsächlich allgemeine nationale Chemikalienvorschriften, 
wie das Chemikaliengesetz und die Gefahrstoffverordnung sowie die europäischen Vor-
schriften, wie die REACH-Verordnung und die globale GHS-Kennzeichnung beachtet, 
die eine enge Beziehung zum Umgang mit Gefahrstoffen haben. Zudem wird ein Über-
blick über die technischen Regeln für Gefahrstoffe gegeben. Schließlich werden in die-
sem Abschnitt auch die umweltschutzbezogenen Gesetze erwähnt, da die vom Gefahr-
stoff ausgehenden Gefährdungen zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen können. 
Der Aspekt der Gefahrstoffe ist also ebenfalls relevant. 

Chemikaliengesetz 

Das ChemG, abgekürzt für „Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen“, wurde am 
16. September 1980 angefertigt. Diese Vorschrift basiert auf der EU-Stoffrichtlinie 
67/548/EWG17 aus dem Jahr 1967 und wurde zwischenzeitlich mehrfach novelliert. Die 
derzeit gültige Fassung wurde Mitte 2008 in Kraft gesetzt.18

Zweck des Chemikaliengesetzes ist es, „den Menschen und die Umwelt vor schädlichen 
Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen zu schützen, insbesondere sie er-
kennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrem Entstehen vorzubeugen.“ (ChemG, 
S. 3). Das Chemikaliengesetz umfasst als allgemeines Gesetz zur Regelung der Hand-
habung von Chemikalien grundsätzlich alle chemischen Stoffe, jedoch werden spezielle 
Geltungsbereiche wie Lebensmittel, Futtermittel oder Abwasser etc. ausgenommen.19 
(vgl. Bender (2008), S. 251 f.). 

                                                 
17  Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 

Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe im Jahr 1967.  
18  Teile von ChemG zur Anmeldung von neuen Stoffen werden zum 01. Juni 2008 (Anfertigungsdatum 

der REACH-Verordnung) unwirksam und durch die REACH-Verordnung ersetzt (vgl. Bender (2008), 
S. 249). 

19   Stoffe, die aus dem Anwendungsbereich des ChemG ausgenommen sind, werden in Anhang B darge-
stellt.  
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Gefahrstoffverordnung 

Die Gefahrstoffverordnung ist eine gebräuchliche Abkürzung für die „Verordnung zum 
Schutz vor gefährlichen Stoffen“, und die wichtigste Verordnung des Chemikalienge-
setzes darstellt. Die derzeit gültige Fassung wurde zuletzt Ende 2008 verändert und in 
Kraft gesetzt. Dadurch sind manche gewohnte Begriffe wie beispielweise ‚Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert)’ und ‚Technische Richtkonzentration (TRK-
Wert)’ durch ‚Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)’ ersetzt. Der Aufbau und das Schutzkon-
zept der Gefahrstoffverordnung wurde durch Übernahme der EU-Agenzienrichtlinie 
98/24/EG20 im nationalen Recht vollständig überarbeitet und neu strukturiert. (vgl. Ben-
der (2008), S. 257 f.)21

Die Gefahrstoffverordnung gilt für „das Inverkehrbringen22 von Stoffen, Zubereitungen 
und Erzeugnissen, zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor Gefährdung 
ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Gefahrstoffe und zum Schutz der Umwelt vor 
stoffbedingten Schädigungen.“ (GefStoffV, S. 5). In der Gefahrstoffverordnung wird 
der zentrale Begriff ‚Gefahrstoff’ präzise definiert, wobei auch Verordnungsanwen-
dungsbereiche vorgestellt werden. Wichtiges Element der Gefahrstoffverordnung ist die 
Festlegung der Arbeitgeberpflichten. Hierzu gehört zum Beispiel die Verpflichtung vor 
der Tätigkeit ihrer Beschäftigten mit Gefahrstoffen die Stoffinformationen zu ermitteln 
(Informationsermittlung), eine Gefahrstoffbeurteilung durchzuführen und bei Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen die entsprechenden Schutzmaßnahmen festzulegen. Das Umset-
zen des Anspruchs der Gefahrstoffverordnung ist damit eine wichtige Aufgabe für Un-
ternehmen, die Gefahrstoffe herstellen, importieren oder verwenden. In Abschnitt 5.1.1 
werden die Anforderungen aus der Gefahrstoffverordnung am Automobilhersteller de-
taillierter erläutert. 

REACH-Verordnung 

REACH steht für die englischen Begriffe „Registration, Evaluation, Authorisation of 
Chemicals“. Als ein europaweit geltendes Chemikalienrecht ist die REACH-
Verordnung (abgekürzt REACH) am 01. Juni 2007 in Kraft getreten. Zu deutsch han-

                                                 
20    Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 
21  Es sei hier darauf hingewiesen, dass mit der CLP-Verordnung (Regulation on Classification, Label-

ling and Packaging of Substances and Mixtures), die in der EU am 20. Januar 2009 in Kraft trat, die 
alten Einstufungs- und Kennzeichnungsregeln für Stoffe und Gemische aus der Gefahrstoffverord-
nung (gemäß 67/548/EWG und 1999/45/EG ) bis zum 01. Juni 2015 zwingend ersetzt werden müssen. 
(vgl. Bekanntmachung zu Gefahrstoffen (BekGS) 408, S. 4) 

22    Inverkehrbringen stellt die Abgabe an Dritte oder die Bereitstellung für Dritte dar. (ChemG, S. 4) 
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delt es sich dabei um Regelungen zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung von chemischen Stoffen. 

Zweck der REACH-Verordnung ist es, „ein hohes Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen, einschließlich der Förderung alternati-
ver Beurteilungsmethoden für die von Stoffen ausgehenden Gefahren, sowie die Ge-
währleistung des freien Verkehrs von Stoffen im Binnenmarkt und die gleichzeitige 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ (REACH-Verordnung, L 
136/18). Davon ausgehend sind die wesentlichen Ziele von REACH: 

• von Chemikalien ausgehende Gefahren für Mensch und Umwelt zu minimieren 
sowie Tierversuche zu reduzieren, 

• auf den Ersatz von schädlichen Substanzen hinzuwirken und 

• die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen durch eine Zulas-
sungspflicht zu beschränken. (vgl. Task Force REACH (2008), S. 6) 

REACH betrifft Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse in einer großen Bandbreite von 
unterschiedlichen Geschäftssegmenten wie Chemikalien, Automobile, elektrische und 
elektronische Produkte, Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmittel, Kraftstoffe etc. Vor 
REACH waren primär zwei unterschiedliche Arten von Stoffen, nämlich Altstoffe und 
Neustoffe zu unterscheiden (vgl. Bender (2008), S. 189 ff.): 

• Altstoffe sind vor 1981 auf den Markt gekommen und im Altstoffinventar EI-
NECS23 gelistet, haben aber keine generellen vorgeschriebenen Prüfpflichten. 
Seit dem Jahr 1993 wurde die systematische Bewertung der Altstoffe mit der 
Altstoffverordnung 793/93/EWG24 begonnen. Trotz der langen Zeit für Evalua-
tionen sind bis heute für ca. 100.000 in EINECS gelistete Altstoffe noch keine 
einstufungsrelevanten Daten ermittelt worden, da sie offenbar keine große prak-
tische/wirtschaftliche Bedeutung erlangt haben. 

                                                 
23  EINECS ist die Abkürzung für “European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances”. 

Dies ist das Verzeichnis der sogenannten Altstoffe, das von der EU 1998 angelegt wurde um das Ge-
fährdungspotential chemischer Stoffe zu ermitteln und Neustoffe zu überprüfen. 

24  Verordnung (EWG) Nr.793/93 des Rates vom 23. März 1993 zur Bewertung und Kontrolle der Um-
weltrisiken chemischer Altstoffe (ABl. L 84 vom 5.4.1993, S. 1) 
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• Neustoffe, die nach 1981 erstmals auf den Markt gekommen sind, unterteilen 
sich in angemeldete Neustoffe (aufgelistet in ELINCS25) und nicht angemeldete 
Neustoffe. 

Die Unterscheidung zwischen Alt- und Neustoffen wird im Sinne der REACH-
Verordnung aufgehoben. Durch REACH wird geregelt, dass Stoffe, bevor sie auf den 
Markt kommen dürfen, auf ihre Risiken für die menschliche Gesundheit und die Um-
welt geprüft sowie beurteilt werden müssen. Bislang ist jedoch nur wenig über das Ge-
fahrenpotenzial von ca. 100.000 Altstoffen bekannt26. Dies soll durch REACH nachge-
holt werden, damit der Informationsstand über die Gesundheits- und Umweltrisiken von 
Chemikalien verbessert werden kann. 

Durch die REACH-Verordnung ist festgelegt worden, dass alle chemischen Stoffe er-
fasst werden müssen, die mindestens in einer Menge von einer Tonne pro Jahr in der 
EU produziert oder in die EU importiert werden. Solche Stoffe werden gemäß der 
REACH-Verordnung bei der neu gegründeten europäischen Chemikalienagentur27 re-
gistriert, bewertet und zugelassen. Eine Registrierung im Sinne von REACH umfasst 
ein technisches Dossier, das aus Gründen der Transparenz mit allen Informationen für 
die von Hersteller und Importeure hergestellten oder eingeführten Stoffe bei der Agen-
tur eingereicht werden muss. Solche Informationen enthalten sowohl die Stammdaten 
der Stoffe als auch die Beurteilung der stoffspezifischen Risiken bzw. geeignete zu ent-
wickelnde oder zu empfehlende Risikomanagementmaßnahmen (vgl. REACH-
Verordnung, L 136/5). Unter REACH dürfen Stoffe nur nach erfolgter (Vor-) Registrie-
rung in Verkehr gebracht werden. Wenn Unternehmen, die Anforderungen gemäß 
REACH nicht erfüllen, kann die weitere Verwendung oder Vermarktung der Gefahr-
stoffe innerhalb der EU ausgeschlossen werden. Außerdem sind verschiedene Stoff-
gruppen bzw. Einzelstoffe von der Registrierungspflicht im Sinne von REACH auszu-
nehmen, wie beispielweise radioaktive Stoffe oder Abfälle, da sie bereits durch andere 
Regelungen erfasst sind.28 (vgl. Bloch et al. (2007), S. 5 ff.) 

Um die Transparenz der Stoffinformation weiter zu erhöhen und damit menschliches 
Leben und die Umwelt vor Gefahren zu schützen, ist durch REACH vorgeschrieben, 
                                                 
25  ELINCS, die Abkürzung für European List of Notified Chemical Substances, ist ein Verzeichnis der 

angemeldeten neuen Stoffe, die als solche oder als Bestandteil einer Zubereitung in Verkehr gebracht 
wurden. 

26  Bisher sind gefährliche Eigenschaften von ca. 4.000 Altstoffen bekannt (vgl. Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2007), S. 5). 

27  Europäische Chemikalienagentur (ECHA) mit Sitz in Helsinki ist die zentrale Schaltstelle von 
REACH, wobei die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe ver-
waltet wird, um ein einheitliches Verfahren innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten. 
(ECHA (2009); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (2007)) 

28  Die von REACH ausgenommenen Stoffe, siehe Anhang C, die von Bloch et al. aus BAuA zusam-
mengefasst sind. 
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dass für alle Stoffe, die in Mengen über 10 Tonnen pro Jahr hergestellt oder importiert 
und registriert werden, eine so genannte ‚Stoffsicherheitsbeurteilung’ bei den Lieferan-
ten durchzuführen und ein ‚Stoffsicherheitsbericht’ zu erstellen ist 29  (vgl. REACH-
Verordnung, L 136/26 f.). Der Stoffsicherheitsbericht ist hier als Dokumentation zur 
Stoffsicherheitsbeurteilung zu verstehen. Zudem stellt der Lieferant eines Stoffes oder 
einer Zubereitung dem Abnehmer des Stoffes oder der Zubereitung, ein Sicherheitsda-
tenblatt zur Verfügung, wenn Stoffe oder solche in der Zubereitung gefährliche Eigen-
schaften aufweisen (vgl. REACH-Verordnung, L 136/35 f.).30

Als Besonderheit bei REACH ist die Unternehmensverpflichtung durch unterschiedli-
che Rollen entlang der Lieferkette festgelegt, nämlich „Hersteller und/oder Importeure 
und/oder Nachgeschalteter Anwender in einer Lieferkette“ (REACH-Verordnung, L 
136/20). Der ‚Hersteller’ ist eine „natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Ge-
meinschaft, die in der Gemeinschaft einen Stoff herstellt“ (REACH-Verordnung, L 
136/20). Als ‚Importeur’ wird eine „natürliche oder juristische Person mit Sitz in der 
Gemeinschaft, die für die Einfuhr verantwortlich ist“ (REACH-Verordnung, L 136/20) 
bezeichnet. ‚Nachgeschalteter Anwender’, auf Englisch ‚Downstream User’ (DU) ge-
nannt, wird im Sinne von REACH als eine „natürliche oder juristische Person mit Sitz 
in der Gemeinschaft, die im Rahmen ihrer industriellen oder gewerblichen Tätigkeit 
einen Stoff als solchen oder in einer Zubereitung verwendet, mit Ausnahme des Herstel-
lers oder Importeurs“ (REACH-Verordnung, L 136/20) definiert.31

Jede Rolle wird von REACH als eine eigene identifizierte Verpflichtung zugewiesen. 
Beispielsweise wie die Hersteller und Importeure von Chemikalien die Verantwortung 
für den sicheren Umgang mit ihren Stoffen übernehmen. Wenn also der Hersteller oder 
Importeur seine chemischen Stoffe in den Verkehr bringen will, dann müssen nach dem 
Prinzip „ohne Daten kein Markt“ ausreichende Daten zu den Stoffeigenschaften (physi-
kalische Eigenschaften, Giftigkeit, Verhalten in der Umwelt etc.) vorliegen und entlang 
der Wertschöpfungskette weitergegeben werden (vgl. Bloch et al. (2007), S. 3 ff.). Sol-
che gesetzlichen Anforderungen von REACH werden in Abschnitt 5.1 anhand des Bei-
spiels eines Automobilherstellers in unterschiedlichen Rollen erläutert. 

                                                 
29  Im Anhang I von REACH sind die Methoden zur Durchführung der Stoffsicherheitsbeurteilung und 

die feste Form zur Erstellung des Stoffsicherheitsberichts ausführlich beschrieben. 
30   „Insofern kann es Stoffe geben, für die ein Stoffsicherheitsbericht, aber kein Sicherheitsdatenblatt 

existiert oder auch umgekehrt ein Sicherheitsdatenblatt, aber kein Stoffsicherheitsbericht“ (Bloch 
et al. (2007), S. 22) 

31  Es sei angemerkt, dass Händler oder Verbraucher im Sinne von REACH keine nachgeschalteten An-
wender sind (vgl. REACH-Verordnung, L 136/20). Die beiden Rollen sind als Akteure der Liefkette 
nicht zugeordnet und daher in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 
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GHS 

Das Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
(abgekürzt GHS) wurde am 20. Januar 2009 mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates (CLP-Verordnung) vom 16. Dezember 
2008 über die Einstufung und Verpackung von Stoffen und Gemischen32 in die EU ein-
geführt. 

Der Zweck der CLP-Verordnung, auch häufig als GHS-Verordnung bezeichnet, ist es, 
„zu bestimmen, welche Eigenschaften von Stoffen und Gemischen zu einer Einstufung 
als gefährlich führen sollten, damit die Gefahreneigenschaften von Stoffen und Gemi-
schen korrekt ermittelt und ihre Gefahren entsprechend angegeben werden können. Zu 
solchen Eigenschaften gehören sowohl die physikalischen Gefahren als auch die Gefah-
ren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, einschließlich der Gefahren für die 
Ozonschicht“ (GHS-Verordnung, L 353/2). Gemäß der Verordnung sind folgende zu-
sammengefasste Punkte festgelegt: 

• Pflicht der Lieferanten von Stoffen und Gemischen zur Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung vor dem Inverkehrbringen, 

• neue Kriterien zur Einstufung der Stoffe und Gemische, 

• Methoden zur Verpackung und Kennzeichnung der als gefährlich eingestuften 
Stoffe und Gemische und 

• gesonderte Kennzeichnungen von bestimmten Gemischen. (vgl. Umweltbundes-
amt (UBA) (2009), S. 8) 

GHS, als ein ausschließlich auf den intrinsischen33 Stoffeigenschaften basierendes Sys-
tem, unterscheidet sich wesentlich von den bisherigen Regelungen. Es harmonisiert be-
stehende internationale Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme aus unterschiedlichen 
Sektoren wie Arbeitnehmer-, Umweltschutz, Transportbereich etc. So gilt GHS welt-
weit sowohl für die Herstellung, die Vermarktung und das Inverkehrbringen von Che-
mikalien als auch für den Transport von chemischen Stoffen (vgl. Bloch et al. (2007), 
S. 429 f.). Um das vollständige GHS-System in der EU zu implementieren, bestehen 
Übergangsfristen. So müssen Stoffe bis zum 01. Dezember 2010 und Gemische bis spä-
testens zum 01. Juni 2015 komplett nach den neuen Anforderungen des GHS-Systems 
identifiziert, gekennzeichnet und verpackt werden. Danach wird der Unterschied zwi-
                                                 
32   Der Begriff ’Gemische’ wird synonym mit ’Zubereitungen‚ verwendet: Gemische oder Lösungen, die 

aus zwei oder mehr Stoffen bestehen. (GHS-Verordnung, L 353/9) 
33  Intrinsische Eigenschaft ist hier als physikalisch- und chemische, humantoxikologische sowie Um-

weltgefahren aus Stoffen und Gemischen zu verstehen. 
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schen den international existierenden Systemen zur Einstufung und Kennzeichnung von 
Chemikalien weitestgehend aufgehoben und auch der Standard im Umwelt-, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sowie beim Transport der Gefahrgüter34 angehoben. 

TRGS 

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) werden vom Ausschuss für Gefahr-
stoffe (AGS)35 aufgestellt und geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Ar-
beitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen wieder (vgl. TRGS 001, S. 1). Sie haben keinen zwangsläufigen Cha-
rakter von gesetzlichen Vorschriften, sondern sind als technische Vorschläge und Emp-
fehlung zu berücksichtigen, um ein Gesetz oder eine Vorschrift einzuhalten. Unter-
schiedliche Regeln mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen aus der Gefahrstoff-
verordnung sowie aus konkreten EG-Vorschriften sind den TRGS zuzuordnen, deren 
Titel durch Nummern gekennzeichnet werden. Beispielweise stellt TRGS 001 Allge-
meines, Aufbau, Anwendung und Wirksamwerden der TRGS dar, wohingegen TRGS 
500 - 599 die technischen, organisatorischen oder personenbezogenen Schutzmaßnah-
men bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen konkretisieren.36

Umweltschutzbezogene Gesetze 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) also das „Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge“ ist bereits seit dem Jahr 1974 bereits in Deutschland in 
Kraft getreten. Seitdem wurde die Fassung mehrfach novelliert und vervollständigt. 

Zweck dieses Gesetzes ist es, „Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeu-
gen.“ (BImSchG, S. 4). Dieses Gesetz definiert die Begriffe ‚schädliche Umwelteinwir-
                                                 
34  Gefahrgüter sind „Stoffe und Gegenstände, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder 

ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit 
von Menschen sowie für Tiere und andere Sachen ausgehen können“ (Gefahrgutbeförderungsgesetz- 
GGBefG, S. 1 f.). Dies wird hier als Synonym für ‚Gefahrstoffe’ im Transportbereich genutzt. 

35  AGS ist vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für den Zeitraum 2009 bis 2012 
neu berufen. Die konstituierende Sitzung AGS hat am 26. Februar 2009 in Berlin stattgefunden. (vgl. 
BAuA (2009a)) 

36  Eine aktuelle Übersicht über die gültigen TRGS einschließlich der veröffentlichten Änderungen und 
Ergänzungen findet sich auf der Homepage der Webseite „www.BAuA.de>>Themen-von-A-
Z>>Gefahrstoffe>>TRGS. (vgl. BAuA (2009b)) 



29 

kungen’37, ‚Immissionen’38 und ‚Emissionen’39 und erlässt an viele verschiedene Adres-
satenkreise unterschiedlicher Größe gerichtete Verordnungen, um seine Anweisungen 
zu konkretisieren, wie zum Beispiel die Verordnung über Immissionsschutz- und Stör-
fallbeauftragte oder die Emissionserklärungsverordnung. 

Das „Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts“, kurz Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
genannt, beschreibt wesentliche Vorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen. „Wassergefährdende Stoffe“ sind im Sinn dieses Gesetzes flüssige sowie was-
serlösliche Chemikalien wie Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Gifte usw., die nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig 
verändern können. Anwendungsbereiche dieses Gesetzes sind fließende Gewässer (Bä-
che, Flüsse), stehende Gewässer (Teiche, Seen), das Meer und das Grundwasser. (vgl. 
Bender (2008), S. 399 f.) 

Als Zweck dieses Gesetzes wird in der Neufassung vom 31. Juli 200940 im Gesetzestext 
der Schutz „einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung, die Gewässer als Bestandteil 
des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut“ ansieht, formuliert (Gesetz zur Neureglung des Was-
serrechts, §1). 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Kurzform von „Gesetz zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen“, trat am 27. September 1994 in Kraft. Zweck des Gesetzes ist die Förderung 
der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen und die Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG §1). Die von der REACH-
Verordnung ausgenommenen Stoffe mit der Bezeichnung „Abfall“, werden in diesem 
Gesetz definiert und zugehörige Regelungen getroffen, um eine effektive und umwelt-
verträgliche Abfallvermeidung und –verwertung zu schaffen. 

                                                 
37   Schädliche Umwelteinwirkungen sind „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 

Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizuführen“ (BImSchG, S. 4). 

38   Immissionen in diesem Sinne sind „auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen“ (BImSchG, S. 4). 

39   Emissionen im Sinne dieses Gesetzes sind „die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen“ (BImSchG, S.4). 

40  Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 ist am 1. März 2010 in Kraft getreten. 
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3.4 Gefahrstoffmanagement und Gefahrstoffmanagementsysteme 

In den letzten Jahren besitzt der gesetzeskonforme sichere Umgang mit Gefahrstoffen 
eine zunehmende Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens, da derartige Gesetze 
bei Zuwiderhandlung empfindliche Geldstrafen und sogar Betriebsschließungen nach 
sich ziehen können (vgl. Rautenstrauch (1999), S. 144 f.). Mehr und mehr Betriebsleiter 
sowie Unternehmer integrieren Arbeitssicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
Umweltschutz in die Unternehmensstrategie und werfen einen nachhaltigen Blick auf 
das systemunterstützte sichere Management von Gefahrstoffen (vgl. Rauscher (2005), 
S. 64 f.). 

Umweltschutz und Arbeitschutz als zwei wichtige nachhaltige Themen, werden seit 
langer Zeit betrachtet. Das Gefahrstoffmanagement kann eine Zwischenstellung zwi-
schen den Bereichen Umweltschutz und Arbeitschutz einnehmen. Unter dem Gesichts-
punkt „Gefahrstoffmanagement“ werden die wesentlichen Forderungen an die Unter-
nehmen und Arbeitgeber gestellt, sodass die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nicht nur aus 
der Sicht der gefährlichen Eigenschaften von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen 
zu betrachten sind, sondern dass auch sämtliche arbeitssicherheits- und umweltschutz-
bezogene Aspekte bis hin zu den durch die relevanten Geschäftsprozesse im Unterneh-
men möglicherweise zusätzlich freigesetzten Gefahren in die Risikobeurteilung einbe-
zogen werden müssen. (vgl. Rauscher (2005), S. 64). Aufgrund der vielfältigen Praxis-
aufgabenstellungen von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen bzw. unterschiedlichen Betrach-
tungspunkten werden in den wissenschaftlichen Bereichen auch verschiedene Begriffe 
vom Gefahrstoffmanagement sowie verschiedene Funktionsdarstellungen gegeben. Um 
eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, werden im Folgenden drei ausgewählte 
Beispiele zum ‚Gefahrstoffmanagement’41 vorgestellt und ihre zu Grunde gelegte Defi-
nition im Rahmen des Umweltmanagements und des Arbeitsschutzmanagements ange-
führt. 

3.4.1 Gefahrstoffmanagement im Rahmen des Umweltmanagements 

Vor dem Ausmaß und der Vielfalt ökologischer Schäden in der Welt können heute 
Umweltprobleme nicht ignoriert werden. Der Umweltschutz ist allein mit dem gestiege-
nen Umweltbewusstsein zu einem wichtigen Faktor des Unternehmenserfolgs gewor-
den. (vgl. Arndt (1997), S. 1) 
                                                 
41  Hier wird nun auf die Aufgabestellung des Gefahrstoffmanagements näher eingegangen. Es sei ange-

merkt, dass in diesem Abschnitt der Begriff ‚Gefahrstoffmanagementsystem’ als die computerunter-
stützte Softwarelösung zur Realisierung der Anforderung der Gefahrstoffmanagement dient. Wenn die 
Funktionen des Gefahrstoffmanagements im folgenden Abschnitt erwähnt werden, so sind diese auch 
zu den Funktionen des Gefahrstoffmanagementsystems mitinbegriffen. 
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Der Begriff ‚Umwelt’ wird definiert als die „Umgebung, in der eine Organisation tätig 
ist; dazu gehören Luft, Wasser, Boden, natürliche Ressourcen, Flora, Fauna, Menschen 
und deren wechselseitigen Beziehung. […] Solche Umgebung erstreckt sich in diesem 
Zusammenhang vom Inneren einer Organisation bis zum globalen System“ (DIN EN 
ISO 14001, S.10). Die von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgehenden unterschiedli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt sind kaum zu vermeiden. Gemäß der EMAS-
Verordnung42 ist die Umweltauswirkung definiert als „jede positive oder negative Ver-
änderung der Umwelt, die ganz oder teilweise auf Tätigkeiten, Produkte oder Dienst-
leistungen einer Organisation zurückzuführen ist“ (EMAS-Verordnung, L 342/4). 

Der Umweltschutz bezeichnet „zunächst eine betriebliche Zielsetzung und fordert als 
solche den Schutz der natürlichen Umwelt vor Belastungen, die aus der Beschaffung, 
der Produktion, dem Absatz und der Entsorgung von Gütern resultieren. […] auch das 
gesamte Aufgabenbündel im Unternehmen, das der Erreichung dieser Zielsetzung 
dient“ (Pfohl (1993), S. 217)43. Alle Maßnahmen zur Bewältigung oder Verringerung 
betrieblicher Umwelteinwirkungen werden dem betrieblichen Umweltschutz zugeordnet 
(vgl. Arndt (1997), S. 95). Dafür ist ein Umweltmanagement erforderlich, „das die um-
weltschutzbedingten Veränderungen der Rahmenbedingungen für ein Wirtschaften un-
ter Sicherung der Voraussetzungen des zukünftigen Unternehmenserfolgs antizipiert 
und somit die langfristigen Voraussetzungen für den ökologischen und wirtschaftlichen 
Ablauf zukünftiger Wertschöpfungsaktivitäten schafft“ (Hummel et al. (1995), 
S. 104 f.). Demnach wird ein Umweltmanagementsystem nach EMAS-Verordnung als 
„der Teil des gesamten Managementsystems, der die Organisationsstruktur, Planungstä-
tigkeiten, Verantwortlichkeiten, Verhaltensweisen, Vorgehensweisen, Verfahren und 
Mittel für die Festlegung, Durchführung, Verwirklichung, Überprüfung und Fortfüh-
rung der Umweltpolitik44 und das Management der Umweltaspekte45 umfasst“, verstan-
den (EMAS-Verordnung, L 342/4). 

Gefahrstoffmanagement ist im Rahmen des Umweltmanagementsystems definiert als 
„eine […] Planung und Kontrolle der Stoffe- und Materialflüsse im Unternehmen. Es 
umfasst die Bewertung von Stoffen und Materialien vor dem Einsatz im Unternehmen 
im Rahmen eines Freigabeverfahrens, die regelmäßige Kontrolle der eingesetzten Stoffe 
sowie des Umgangs mit diesen Stoffen und die regelmäßige Prüfung der verwendeten 
                                                 
42  EMAS steht im Englischen für „Environmental Management and Audit Scheme“. Verordnung (EG) 

Nr. 1221/2009 ist auch als ‚EMAS-Verordnung’ bekannt. 
43  Zitiert nach Frese (1992), S. 2433 ff. 
44  Umweltpolitik bedeutet „die von den obersten Führungsebenen einer Organisation verbindlich darge-

legten Absichten und Ausrichtungen dieser Organisation in Bezug auf ihre Umweltleistung, ein-
schließlich der Einhaltung aller geltenden Umweltvorschriften und der Verpflichtung zur kontinuierli-
chen Verbesserung der Umweltleistung“ (EMAS-Verordnung, L 342/2). 

45  Umweltaspekt ist „derjenige Bestandteil der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen einer Orga-
nisation, der Auswirkung auf die Umwelt hat oder haben kann“ (EMAS-Verordnung, L 342/2). 
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Verfahrenstechnologie nach dem fortgeschrittenen Stand der Technik.“ 
(Krinn/Meinholz (1997), S. 443) Um den Begriff ‚Gefahrstoffmanagement’ zu konkre-
tisieren, werden im Folgenden zwei Anwendungen des Gefahrstoffmanagements sowie 
ihre Vorgehensweise als Beispiele dargestellt. 

Beispiel 1: Gefahrstoffmanagement beim betrieblichen Umweltschutz in Baden-

Württemberg46

Das folgende Beispiel fasst die Informationen aus „Betrieblicher Umweltschutz in Ba-
den-Württemberg“ zusammen (vgl. IBU (2009a)). Die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
erfordern Fachkenntnisse und eine inbegriffenen Dokumentations- und Schulungsauf-
wand. Daher kann es für ein Unternehmen sinnvoll sein, Gefahrstoffmanagement als 
Teil des betrieblichen Umweltmanagements auszuführen, um Doppelstrukturen inner-
halb des Unternehmens aus den Bereichen Umweltschutz und Arbeitsschutz zu vermei-
den, beziehungsweise die klaren eindeutigen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
im Unternehmen festzulegen. 

Das Informationszentrum für betrieblichen Umweltschutz stellt die wesentlichen Ele-
mente/Funktionen von Gefahrstoffmanagement folgendermaßen vor: 

• Bestandsaufnahme/Gefahrstoffverzeichnis: Die Informationen über alle Gefahr-
stoffe sowie ihre Menge, Einsatzarten und betroffene Arbeitsplätze werden zu-
nächst erfasst, damit die Beurteilungen der im Betrieb eingesetzten Gefahrstoffe 
und der Arbeitsplätze, an denen Gefahrstoffe eingesetzt werden, durchgeführt 
werden können. 

• Festlegung von Schutzstufen: Mit dem Erkennen der Gefährlichkeit der einge-
setzten Stoffe, sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen gemäß der Gefahr-
stoffverordnung festzulegen. 

• Maßnahmenplanung: Betriebsanweisungen sind bedeutungsvoll für Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen, da hierüber entsprechende Schutzmaßnahmen determiniert 
werden. Im Betrieb werden Betriebsanweisungen sowie Unterweisungen erstellt 
und eine arbeitsmedizinische Überwachung durchgeführt, um die Mitarbeiter 
korrekt zu unterweisen und zu schützen. 

                                                 
46  Das Informationszentrum für betrieblichen Umweltschutz (IBU), gehört zum Wirtschaftsministerium 

Baden-Württemberg, die die Webseite „Betrieblicher Umweltschutz in Baden-Württemberg“ aufge-
baut und „Gefahrstoffmanagement – betriebliche Organisation“ definiert hat. 
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• Verantwortlichkeiten: Um auch im Umweltmanagement effizient und wirksam 
zu sein, liegt es auf der Hand, organisatorische Zuständigkeiten zu schaffen, die 
sich aus dem Managementsystem ergeben. 

• Controlling: In diesem Bereich wird auf die regelmäßige Überwachung der Ein-
haltung von Maßnahmen und Vorschriften, insbesondere zu Luftgrenzwerten 
geachtet. Verbesserungsmaßnahmen sind möglichst zu ergreifen und es wird 
empfohlen, mindesten jährlich die Gefahrstoffinformationen zu überprüfen und 
zu aktualisieren. Gleichzeitig ist auch zu prüfen, ob durch den Ersatz gefährli-
cher Stoffe die Gefährdung von Mensch und Umwelt reduziert werden kann. 

Die Abb. 3.2 zeigt das Vorgehen des Gefahrstoffmanagements. Durch den entsprechen-
den Betriebsablauf der Gefahrstoffe wird das oben erwähnte Element des Gefahrstoff-
managements weiter konkretisiert. 
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Gefahrstoffmanagement Betriebsablauf 

Anforderungen hinsichtlich 
des Gefährdungspotenzials 

des Materials festlegen. 

Neues Material (z. B. Lack) 
Anforderungen festlegen an: 

Kosten, Qualität,  
Umweltverträglichkeit,  

Kundenwünsche. 

Produktinformationen und 
Angebote beschaffen 

Informationen über Gefahren-
potenzial und Schutzmaßnah-
men einholen; Sicherheitsda-

tenblatt anfordern.  

Angebote bewerten: 
Kosten, 
Qualität, 

Umweltverträglichkeit, 
Kundenwünsche. 

Gefahrenpotenzial bewerten; 
Einsatzstoffprüfung vornehmen. 
Beteiligung: Fachkraft für Ar-

beitssicherheit, Führungskräfte, 
Beschäftigte (Anwender). 

Entscheidung/Bestellung  
 

Vorbereitung des betrieblichen 
Einsatzes 

Schutzkonzeptfestlegen. z. B. 
Gefahrstoffverzeichnis Betriebs-
anweisung erstellen, persönliche 

Schutzausrüstung beschaffen. 

Betrieblicher Einsatz 

Unterweisung der Beschäftigten 
anhand der Betriebsanweisung. 

 
Dokumentation der Unterweisung. 

Quelle: In Anlehnung an ABAG-itm47, 2004 

Abb. 3.2: Vorgehen der Gefahrstoffmanagement beim Betrieblicher Umweltschutz in Baden-
Württernberg 

                                                 
47  ABAG-itm ist die Gesellschaft für innovative Technologie und Managementberatung mbH. 

http://www.abag-itm.de/   
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Beispiel 2: Gefahrstoffmanagement in einem Betrieblichen Umweltinformationssystem 

(BUIS)48

Das Gefahrstoffmanagement wird hier als ein Funktionsbereich der Module eines be-
trieblichen Umweltinformationssystems betrachtet. Rautenstrauch definiert, dass es sich 
„beim Gefahrstoffmanagement um die Erstellung und Handhabung aller Dokumente, 
die für einen verantwortlichen Umgang mit Gefahrstoffen gefordert bzw. notwendig 
sind.“, handelt (Rautenstrauch (1999), S. 144). Hierbei wird also die Dokumentation als 
Gegenstand des Gefahrstoffmanagements bezeichnet. Der Ablauf der Dokumenterstel-
lung beim Gefahrstoffmanagement nach Rautenstrauch (1999) wird in Abb. 3.3 darge-
stellt: 

 

 

Material-
bewegungen 

Sicherheits-
datenblätter 

Zuordnung der 
Stoffinformationen 
zu einzelnen Mate-

rialien 

Formblattdefinitio-
nen 

(Datenprofile) 

Zuordnung der 
Stoffinformationen 

zu einzelnen Materi-
alien Stoff-datenbank 

Sicherheits-
dantenblatt 

Betriebs-
anweisung 

Unfall-
merkblatt 

und ande-
re… 

Quelle: In Anlehnung an Rautenstrauch (1999), S. 144 

Abb. 3.3: Ablauf der Dokumenterstellung beim Gefahrstoffmanagement 

 

                                                 
48  Hier dient das System El der LMS Umweltsysteme GmbH in Leoben/Österreich als Beispiel für ein 

kommerzielles BUIS. Folgende erklärte Ausprägung der Dokumenterstellungsablauf ist aus dem Sys-
tem E1. (vgl. Rautenstrauch (1999), S. 141) 



36 

Jeder Gefahrstoff, der von einem Unternehmen hergestellt, importiert oder angewendet 
wird, ist mit einem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt (SDB) zu versehen (vgl. Rau-
tenstrauch (1999), S. 144 f.). Die Sicherheitsdatenblätter „liefern dem beruflichen Ver-
wender von Chemikalien wichtige Informationen zu folgenden Merkmalen: Identität 
des Produktes, auftretende Gefährdungen, sichere Handhabung und Maßnahmen zur 
Prävention sowie im Gefahrenfall.“ (BAuA (2009c)). In der REACH-Verordnung wer-
den Anforderungen an das Sicherheitsdatenblatt festgelegt und beschrieben, welche 
Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten sollen. Ein Sicherheitsdatenblatt dient als 
ein Kommunikationsmittel und wird genutzt für die Übermittlung geeigneter sicher-
heitsbezogener Informationen über Stoffe und Zubereitungen einschließlich der Infor-
mationen aus den einschlägigen Stoffsicherheitsberichten über die Lieferkette zu den 
nachgeschalteten Anwendern. (vgl. REACH-Verordnung, L 136/8 ff.) 

Für das dokumentationsorientierte Verständnis des Gefahrstoffmanagements ist ersicht-
lich, dass alle gefährlichen Stoffe, die in der Produktion in einem Unternehmen einge-
setzt werden, auch in einer Stoffdatenbank verwaltet werden. So wird sichergestellt, 
dass mit der Erfassung der eingehenden Materialien (Stoffe, Zubereitungen sowie Er-
zeugnisse) und der beigeordneten Sicherheitsdatenblätter, alle relevanten Informationen 
zu Gefahrstoffen im Unternehmen zur Verfügung stehen. Sicherheitsdatenblätter sind 
allerdings nicht die einzigen Dokumente beim Gefahrstoffmanagement. Im Unterneh-
men können verschiedene weitere Dokumente je nach Bedarf - wie zum Beispiel Be-
triebsanweisungen und Unterweisungen für Arbeitsvorgänge oder Unfallmerkblätter - 
erforderlich sein. Außerdem können auch unternehmensspezifische Formblätter gene-
riert werden, um den Produktionsprozess oder die Auslieferung der Materialien besser 
zu unterstützen. (vgl. Rautenstrauch (1999), S. 145) 

3.4.2 Gefahrstoffmanagement im Rahmen des Arbeitsschutzmanagements 

„Längst ist es eine belegte Tatsache: Arbeitssicherheit bringt wirtschaftliche Vorteile.“ 
(Klotz (2008)). Denn weniger motivierte und weniger leistungsfähige oder sogar kranke 
Mitarbeiter stören die Betriebsabläufe im Unternehmen und verursachen dadurch hohe 
Kosten. Entsprechende Zahlen belegen ausdrücklich, dass im Jahr 2007 jeder Arbeits-
nehmer in Deutschland im Durchschnitt 12,4 Tage arbeitsunfähig war (vgl. Klotz 
(2008); BAuA (2009c)). Ausgehend davon schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) insgesamt 40 Milliarden Euro Produktionsausfallkosten 
und 73 Milliarden Euro Verlust an Arbeitsproduktivität pro Jahr (vgl. Klotz (2008); 
BAuA (2009c)). Arbeitsunfähigkeit zu verhüten und Menschen vor Gefahren am Ar-
beitsplatz richtig zu schützen, stellen die primären Ziele des Arbeitsschutzes dar. Dies 
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kann in einem Unternehmen in Form eines Arbeitschutzmanagements durchgeführt 
werden. 

Der Begriff ‚Arbeitsschutz’ kann in Deutschland als „Maßnahmen für Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit.“ verstanden werden (BAuA (2005)). In 
einem umfassenden Verständnis sind die Aufgaben des Arbeitschutzes, Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, einschließlich 
der menschengerechten Gestaltung der Arbeit (vgl. BAuA (2005)). Die relevanten 
grundlegenden Rechtsvorschriften im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes in 
Deutschland beziehen sich hauptsächlich auf das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)49, das 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)50, die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)51 und 
die Gefahrstoffverordnung. 

Heutzutage wird das effiziente Management des Arbeitschutzes als Wettbewerbser-
folgsfaktor betrachtet. In Unternehmen wird unter dem Arbeitschutzmanagement die 
„Gesamtführungsaufgabe, […] die Arbeitsschutzziele und Verantwortlichkeiten fest-
legt, die konkreten Anforderungen an eine Organisation in Bezug auf den Arbeitsschutz 
und in Bezug auf gesetzliche Regelungen identifiziert sowie alle geplanten und syste-
matischen Tätigkeiten initiiert, […], um die öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu 
erfüllen.“, verstanden (Merdian (2007), S. 27). Um eine solche Führungsaufgabe im 
Betrieb richtig durchzuführen, ist auch Klarheit über den Umgang mit Gefahrstoffen zu 
schaffen, da Gefährdungen für die Gesundheit von Mensch und Umwelt von vielen Ge-
fahrstoffen ausgehen können. Beim Gefahrstoffmanagement im Rahmen des Arbeits-
schutzmanagements handelt sich um die Grundlage zur Umsetzung der Gefahrstoffver-
ordnung, um die Menschen vor Gefahren zu schützen. Um eine klare Vorstellung zu 
bekommen, wird beispielhaft ein nachstehendes Gefahrstoffmanagement skizziert. 

                                                 
49  Das Arbeitsschutzgesetz steht für „Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschut-

zes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit“, 
und wurde am 07. August 1996 angefertigt. 

50  Das Arbeitssicherheitsgesetz steht für „Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andre 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“, und wurde am 12. Dezember 1973 angefertigt. 

51  Die Betriebssicherheitsverordnung beinhaltet die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim 
Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes“, und wurde am 27. September 2002 angefertigt. 
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Betriebliches Gefahrstoffmanagement als Beispiel für die Integration des Arbeitsschut-

zes in betriebliche Prozesse52

Das Gefahrstoffmanagement im Rahmen des Arbeitsschutzes berücksichtigt den Durch-
lauf von Stoffen, Zubereitungen und/oder Erzeugnissen durch den Betrieb; also vom 
Eintritt bis hin zur Entsorgung sowie ihre verschiedenen davon betroffenen betriebli-
chen Prozesse. Beispielweise sind die Prozesse der Auswahl der Gefahrstoffe, der Be-
schaffung, der Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen, des Ab- und Umfüllens, des 
Verbrauchens, des Be- und Verarbeitens von Gefahrstoffen sowie der Entsorgung zu 
berücksichtigen, um die Umsetzung der Gefahrstoffverordnung zu gewährleisten. 

Bei der Verwendung von Gefahrstoffen müssen zahlreiche gesetzliche Vorschriften 
eingehalten werden. Ein Gefahrstoffmanagement dient in erster Linie der Überwachung 
und Erfüllung der von den Pflichten des Arbeitgebers abgeleiteten betrieblichen Aufga-
ben. Diese lassen sich zu zwei Punkten zusammenfassen: 

• „Der Arbeitgeber hat die zum Schutz des menschlichen Lebens, der menschli-
chen Gesundheit und der Umwelt erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die 
die Gefahrstoffverordnung und andere Arbeitsschutzvorschriften sowie die Un-
fallverhütungsvorschriften vorgeben.“ (HVBG/BAuA (2003), S. 5) 

• „Dabei hat der Arbeitgeber die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, 
arbeitsmedizinischen und hygienischen Regeln einschließlich der Regeln über 
Einstufung, Sicherheitsinformation und Arbeitsorganisation sowie die sonstigen 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten.“ 
(HVBG/BAuA (2003), S. 5) 

Außerdem muss „ein präventives Gefahrstoffmanagement auf eine ständige Verbesse-
rung der betrieblichen Gefahrstoff- und Gesundheitssituation ausgerichtet sein.“ 
(HVBG/BAuA (2003), S. 8). Das heißt, dass sich das Gefahrstoffmanagement auch an 
den Erkenntnis- und Entwicklungsstand sowie der sich ändernden betrieblichen Situati-
on anpassen muss. 

Grundlegender Zweck des Gefahrstoffmanagements ist der Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt. Diesem Zweck untergeordnet sind vielfältige detaillierte 
Ziele, wie beispielsweise die vorausblickende Identifikation von Gefahrstoffen und der 
mit ihnen verbundenen Gefahren, die Reduzierung der Gefahrstoffvielfalt und deren 
Gefährdungspotentiale, die Minimierung der Gefahrstoffbelastungen an Arbeitsplätzen, 
das Ersetzen gefährlicher Arbeitsstoffe durch weniger gefährliche Stoffe, die Unterwei-
                                                 
52  Das Beispiel ist aus dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG)/BAuA 

(2003) übernommen und zusammengefasst worden. 
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sung und Schulung relevanter Beschäftigte und Führungskräfte, das Verschaffen von 
Klarheit über Inhalte und Verantwortlichkeiten für Aufgaben zur Umsetzung der Ge-
fahrstoffverordnung. 

Das von HVBG und BAuA beschriebene Gefahrstoffmanagement umfasst in etwa fol-
gende Schritte: 

• Vorgabe der Planungs-, Entwicklungs- und Investitionsprozesse 

• Entwicklung eines Zulassungsverfahrens in Hinblick auf die Einführung von 
Stoffen, Verfahren und Verfahrensänderungen 

• Vorgabe der Beschaffung und innerbetriebliche Verwendungsfreigabe von Stof-
fen 

• Festlegung und Regelung von Verwendungsbedingungen, einschließlich Be-
schäftigungsbeschränkungen, Information, Betriebsanweisung, Unterweisung, 
etc. 

• Durchführung der Arbeitsplatzüberwachung 

• Reguläre Entsorgung und Recycling. 

3.4.3 Fazit 

Aus den oben genannten drei Beispielen wird ein leichteres Verständnis über das Ge-
fahrstoffmanagement in dem Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt, der Vermeidung und Eindämmung von Gefahren erhalten. Voraussetzungen 
eines wirkungsvollen Gefahrstoffmanagements liegen vor, im Betrieb Aufgaben klar zu 
beschreiben und Grenzen, Verantwortungen sowie Zuständigkeiten zur Umsetzung der 
gesetzlichen Anforderungen deutlich zu regeln. Ein umfassendes Gefahrstoffmanage-
ment kann betriebliche Basisinformationen über Gefahrstoffe für die beiden Bereiche 
Arbeitsschutz und Umweltschutz liefern. 
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4 Gefahrstoffe bei der Automobilhersteller - Analyse der 
Ausgangssituation 

 

Die Zahl von 10.957.089 Personenkraftwagen (PKW) im Jahr 2007 und 10.818.729 im 
Jahr 2008, die von deutschen Automobilherstellern produziert wurden (vgl. VDA 53  
(2010)) verdeutlicht, dass das Auto heutzutage als ein überaus wichtiges Verkehrsmittel 
gilt. Auf dem Automobilmarkt existieren zudem über hundert Hersteller. Um Wettbe-
werbsvorteile zu gewinnen, sind die Automobilhersteller darauf angewiesen, ihre Autos 
auf den Gebieten Sicherheit, Technik, Motor, Design, Qualität, Umweltverträglichkeit 
und Ökonomie ständig weiterzuentwickeln (vgl. Volkswagen (2006a)). Das effiziente 
Management von Gefahrstoffen soll dazu einen Beitrag leisten, da ohne Chemikalien 
der moderne Fahrzeugbau nicht denkbar ist. 

In Kapitel zwei sind zunächst die grundlegenden Eigenschaften von Informationssyste-
men und die Integration beschrieben worden, auf die im Folgenden zurückgegriffen 
wird. Anschließend wurde in Kapitel drei ein Überblick über das Gefahrstoffmanage-
ment bzw. über Gefahrstoffmanagementsysteme gegeben. In diesem Kapitel wird der 
erste Schritt der Konzeption, also die Problemdefinition durchgeführt. Detailliert wird 
in Abschnitt 4.1 zunächst ein Überblick über die Beziehung des Umweltschutzes und 
des Arbeitschutzes eines Automobilunternehmens bezüglich Gefahrstoffe gegeben. Da-
bei wird der Produktionsprozess mit dem Einsatz von Gefahrstoffen ganzheitlich be-
trachtet. Nachfolgend wird in Abschnitt 4.2 diese Situation anhand veröffentlichter Bei-
spiele des Volkswagen Konzerns vorgestellt. Schließlich werden die Ergebnisse der 
Analyse zur Ausgangssituation in Abschnitt 4.3 beschrieben und Schnittmengen zwi-
schen drei Bereichen vorgestellt. Zugleich werden Verbesserungspotentiale aufgezeigt 
und ein Ausblick auf eine mögliche Soll-Situation zu einem integrierten Informations-
system für das Gefahrstoffmanagement vorgestellt. 

4.1 Allgemeiner Hintergrund 

Die in der Automobilindustrie eingesetzten Stoffe und Produktionsmittel werden zu-
nehmend als Gefahrstoffe betrachtet (vgl. Bundesumweltministerium (BUM) und UBA 
(2001), S. 101). So zum Beispiel bei der Lackierung, wobei eine glänzende perfekte 
Lackierung oft als Visitenkarte des Fahrzeugs verstanden wird (vgl. Ern (2010), S. 13). 
Lack besteht aus unterschiedlichen chemischen Stoffen oder Gemischen und wird u. a. 
wegen des Gefährlichkeitsmerkmals „Entzündlich“ (vgl. Tab. 3.1) als Gefahrstoff ge-

                                                 
53  VDA seht für „Verband der Automobilindustrie“. 
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kennzeichnet. Ein anderes Beispiel sind Klebstoffe. Diese Gefahrstoffe tragen heute 
entscheidend zur Stabilität einer Karosserie bei, denn zur Fertigung eines Autos werden 
an zahlreichen Stellen, wie Front- und Heckscheiben oder Karosserieblechen, Klebstof-
fe verwendet (vgl. Ern (2010), S. 13). 

Gefahrstoffe können der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Hier tritt 
für Automobilunternehmen ein Konflikt auf, da einerseits Gefahrstoffe bei der Automo-
bilproduktion nicht zu vermeiden sind54, andererseits das Ziel besteht umweltfreundli-
che hochwertige Autos anzubieten und bei den Produktionsprozessen die menschliche 
Gesundheit zu schützen. Zur Lösung dieser schwierigen Situation werden der betriebli-
che Umwelt- und Arbeitschutz in die Unternehmensstrategie integriert, um die sich häu-
fig und rasch ändernden Gesetzesverpflichtungen in beiden Bereichen (vgl. Bender 
(2008), S. 339) rechtzeitig umzusetzen, die Belastung der Umwelt zu minimieren und 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen abzusichern (vgl. Volkswagen (2006a)). Hiervon sind 
sämtliche Unternehmensabteilungen betroffen, um eine schädliche Umweltwirkung 
sinnvoll auf ein Minimum reduzieren zu können und die Arbeitssicherheit im Betrieb 
effizient durchzuführen. Weiterhin ist der gesamte Produktlebenszyklus von der ersten 
Designskizze über die Produktion und die Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung zu 
beachten (vgl. Volkswagen (2008a)). 

Die Position des Umwelt- und Arbeitsschutzmanagements in Unternehmen wird 
durch Abb. 4.1 veranschaulicht. Betrieblicher Umwelt- und Arbeitsschutz liegen nahe 
beieinander im Automobilunternehmen. Beide sind als Querschnittsaufgabe im Produkt-
lebenszyklus zu sehen. 

                                                 
54  Zudem werden auch umwelt- und gesundheitsschädigenden Eigenschaften von Gefahrstoffen nach 

und nach bekannt (vgl. BUM und UBA (2001), S. 101). 
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Abb. 4.1: Positionierungen des Umwelt- und Arbeitsschutzmanagements in der Organisation 

 

Mit dem Ziel, „die Inanspruchnahme der verschiedenen Umweltmedien Luft, Wasser 
und Boden durch betriebliche Tätigkeiten soweit zu begrenzen, dass einerseits die recht-
lichen Pflichten und Vorgaben sicher erfüllt und andererseits auch betriebswirtschaftli-
che Optimierungspotentiale, (z. B. beim Energie- und Ressourcenverbrauch) genutzt 
werden können“ (MUNLV-NRW55 (2010)), beginnt der betriebliche Umweltschutz im 
Automobilbau bei der Planung und dem Bau neuer Fahrzeuge und Fertigungsanlagen 
und reicht bis zu Verwertung und Entsorgung der verbauten beziehungsweise eingesetz-
ten Stoffe (vgl. Volkswagen (2010a)). 

Dabei kann der betriebliche Umweltschutz auch in vorsorgenden- und nachsorgenden 
betrieblichen Umweltschutz unterschieden werden (vgl. Volkswagen (2010a)). Der vor-

                                                 
55  MUNLV-NRW ist die Abkürzung für Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 



43 

sorgende betriebliche Umweltschutz ist zuständig für die Vermeidung der Entstehung 
negativer Einflüsse, wie beispielsweise Lärm und CO2-Emmision mittels vorausschau-
ender Planung oder dem Einsatz neuer Technologien, wie wasserlöslicher Lacke und 
einem fortschrittlichen Motormanagement. Demgegenüber soll der nachsorgende be-
triebliche Umweltschutz die negative Einwirkung bereits existierender Potenziale, wie 
durch Abwasserbehandlung, Katalysator oder Schalldämmung, verhindern. (vgl. 
Volkswagen (2010a)) 

Jeder Automobilunternehmer ist von Gesetzes wegen zum Arbeitsschutz verpflichtet, 
um die Gesundheit seiner Mitarbeiter langfristig zu schützen und Arbeitssicherheit am 
Arbeitsplatz zu gewährleisten. Darüber hinaus kann ein Betriebliches Arbeitsschutzma-
nagement in den zwei Themenbereichen „Gesundheitsschutzmanagement“ und „techni-
sche Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit56“ unterschieden werden (vgl. BMAS (2010)). Das 
Gesundheitsschutzmanagement konzentriert sich hauptsächlich auf die qualitativ hoch-
wertige und bedarfsorientierte medizinische Betreuung von Beschäftigten und die ge-
sundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitswelt (vgl. Volkswagen (1998), S. 3). Der tech-
nische Arbeitsschutz erzielt sich insbesondere auf die Unfallverhütung und umfasst fast 
alle Bereiche in Automobilunternehmen, die die Sicherheit der Beschäftigten bei der 
Arbeit betreffen, wie die Sicherheit in Arbeitsstätten, der Lärm- und Vibrationsschutz, 
Gefahrstoffe, Geräte- und Produktsicherheit, Anlagen- und Betriebssicherheit etc. (vgl. 
BMAS (2010)). Gemäß des Arbeitssicherheitsgesetzes haben die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (abgekürzt FASi) die Aufgaben, „den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz 
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen“ (ASiG, S. 3 f.). 

Im Produktionsprozess werden Material, Energie sowie Information umgeformt bzw. 
transportiert, um ein Produkt herzustellen. Die Prozesstechnik beschäftigt sich mit der 
Durchführung solcher Abläufe und kann sich theoretisch in der Literatur in Produkti-
onstechnik und Informationstechnik (vgl. Langmann (2003), S. 22) gliedern. Produkti-
onstechnik befasst sich mit dem Erzeugen von Produkten. Demgegenüber hat Informa-
tionstechnik die Ziele, Information zu gewinnen und umzuwandeln (vgl. Langmann 
(2003), S. 22). Im Automobilunternehmen werden gefährliche Chemikalien von der 
Prozesstechnik verwendet, indem solche als nötige Materialien in den Produktionspro-
zessen eingesetzt werden, um ein Fahrzeug oder ein Fahrzeuganteil zu produzieren. Die 
Verfahrenstechnik wird hierbei als ein Teilgebiet57 der Produktionstechnik verstanden, 
die sich auf chemischen Veränderungen von Stoffen konzentriert. Solche Stoffänderun-
                                                 
56  Im Rahmen dieser Arbeit hat ‚Arbeitssicherheit’ die gleiche Bedeutung mit ‚technischer Arbeits-

schutz’. 
57  Gemäß Schöne umfasst Produktionstechnik drei ingenieurwissenschaftliche Teilgebiete: Verfahrens-, 

Energie- und Fertigungstechnik. (vgl. Langmann (2003), S. 22)  
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gen zähen wie Stoffaufbereitung, Stoffumwandlung, Stoffaufarbeitung auf (vgl. Lang-
mann (2003), S. 22 ff.). 

4.2 Ausgangssituation im Volkswagen Konzern 

Von der Verwendung von Gefahrstoffen sind drei große Bereiche betroffen, nämlich 
der „betriebliche Umweltschutz“, der „betriebliche Arbeitsschutz“ und die „Prozess-
technik“. 

4.2.1 Betrieblicher Umweltschutz im Volkswagen Konzern 

Der betriebliche Umweltschutz ist seit langer Zeit als ein wichtiges Thema in Volkswa-
gen Konzern erkannt worden. Als größter Automobilhersteller in Europa hat der 
Volkswagen Konzern seit dem Jahr 1995 eine Umweltpolitik58 verabschiedet, die den 
Rahmen für die Umweltaktivitäten der Marken und Gesellschaften vorgibt (vgl. Volks-
wagen (2006a)). Damit ist das Umweltmanagement im Konzern als eine betriebliche 
Querschnittsaufgabe anerkannt und sichergestellt, „dass gemeinsam mit Zulieferunter-
nehmen, Dienstleistern, Handelspartnern und Verwertungsunternehmen die Umweltver-
träglichkeit seiner Automobile effizient, systematisch und kontinuierlich über den ge-
samten Lebenszyklus – von der Entstehung bis zur Entsorgung – verbessert wird“ 
(Volkswagen (2006a)). Gemäß der Anforderung von DIN EN ISO 14001 und/oder 
EMAS-Verordnung ist ein dauerhaft funktionierendes Umweltmanagementsystem im 
Volkswagen Konzern eingeführt, um das Thema Umweltschutz in alle Planungs- und 
Realisierungsprozesse einfließen zu lassen und umweltrelevante Aktivitäten effizient zu 
strukturieren und zu organisieren (vgl. Volkswagen (2008b), S. 2). So erhalten bis jetzt 
alle Standorte für die Fahrzeug- bzw. Komponentenfertigung der Volkswagen AG wie 
Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Emden und Salzgitter in Deutschland, die Zertifika-
te59 für DIN EN ISO 14001 und EMAS (vgl. Volkswagen (2009b)). Damit dokumentie-
ren sie der Öffentlichkeit, den Behörden, den Mitarbeitern, den Kunden und den Ge-
schäftpartnern die Wirksamkeit ihrer umweltorientierten Aktivitäten und schaffen sich 
dadurch ein positives, von Verantwortung für die Umwelt geprägtes Image. 

                                                 
58  Gemäß DIN EN ISO 14001 ist Umweltpolitik definiert als „Gesamtabsichten und Ausrichtung einer 

Organisation in Bezug auf ihre Umweltleistung, wie von der obersten Führungsebene förmlich ausge-
drückt. Die Umweltpolitik bietet einen Rahmen für Maßnahmen und für das Festlegen umweltbezo-
gener Zielsetzungen und Einzelziele.“ (DIN EN ISO 14001, S. 11) 

59  Zertifikate sind hier als Zertifizierung von DIN EN ISO 14001 und EMAS zu verstehen. Dies be-
schreibt die Erfüllung der Umweltanforderung von DIN EN ISO 14001 und EMAS, die regelmäßig 
durch interne Auditoren und externe Prüfgesellschaften überprüft und mit entsprechenden Zertifikaten 
nachgewissen werden. (vgl. Volkswagen (2008b)) 
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Im Rahmen der Europäischen Norm ISO 14001:2004 und EMAS-Verordnung sind fol-
gende Bestandteile eines Umweltmanagementsystems erforderlich (vgl. Pischon (1999), 
S. 194 f.; EMAS-Verordnung, L 342/24 ff.): 

• Festlegung von Umweltpolitik, -ziele und -programme60, 

• Beschreibung der Zuständigkeiten und Befugnisse, 

• Erfassung und Bewertung der Umweltbeeinflussungen, 

• Aufbau und Ablaufkontrolle, 

• Umweltmanagement-Dokumentation und 

• Umweltbetriebsprüfung61. 

Der betriebliche Umweltschutz im Volkswagen Konzern ist in den produktionsbezoge-
nen Umweltschutz, mit Aufgaben zu Genehmigungsverfahren, Gesetzeskonformität, 
Fachkatastererstellung, konzernweiten Auditierungen sowie Prozessoptimierungen und 
den produktbezogenen Umweltschutz, mit den Aufgabengebieten Einhaltung der Ab-
gasvorschriften, alternative Kraftstoffe, Antriebstechniken, Produkt-Materialdaten, Alt-
autorecycling und Ökobilanzen62 unterteilt (vgl. Volkswagen (2006b), S. 3). Dafür wird 
ein Umweltinformationssystem konzernweit entwickelt, um solche umweltrelevante 
Informationen für unterschiedliche Zielgruppen zu erfassen, bereitzustellen, zu spei-
chern und zu bewerten. (vgl. Volkswagen (2008b), S. 14) 

Die Abb. 4.2 zeigt Fachmodule und Funktionsmodule aus dem Konzept des Umweltin-
formationssystems (UIS). Es sei hier angemerkt, dass im Unternehmen neben einem 
Umweltinformationssystem noch spezifische IT-Lösungen, wie Abfallmanagementsys-
teme und Systeme zur Erstellung von Umweltbilanzen entwickelt wurden, um spezifi-
sche Aufgaben zu erfüllen und dadurch das ganze Umweltmanagementsystem zu unter-
stützen (vgl. Volkswagen (2006b), S. 4). 

                                                 
60  Umweltprogramm gemäß der EMAS-Verordnung ist als „eine Beschreibung der Maßnahmen, Ver-

antwortlichkeiten und Mittel, die zur Verwirklichung der Umweltzielsetzungen und -einzelziele ge-
troffen, eingegangen und eingesetzt wurden oder vorgesehen sind, und der diesbezügliche Zeitplan“, 
zu verstehen (EMAS-Verordnung, L 342/4). 

61  Umweltbetriebsprüfung ist gemäß der EMAS-Verordnung „die systematische, dokumentierte, regel-
mäßige und objektive Bewertung der Umweltleistung einer Organisation, des Managementsystem und 
der Verfahren zum Schutz der Umwelt“. (EMAS-Verordnung, L 342/4) 

62  Ökobilanz gemäß der DIN EN ISO 14040 ist die „Zusammenstellung und Beurteilung der Input- und 
Outputflüsse und der potenziellen Umweltwirkungen eines Produktssystems im Verlauf seines Le-
bensweges“ (DIN EN ISO 14040, S. 10) 
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Abb. 4.2: Fachmodul und Funktionsmodul des UIS-Konzeptes

4.2.2 Betrieblicher Arbeitschutz im Volkswagen Konzern 

Die durch Arbeit und Beruf ausgelösten Gefahren für das Leben und die Gesundheit 
wurden seit langer Zeit im Industriebereich thematisiert (vgl. Pischon (1999), S. 227). 
Im Geschäftsbericht 2008 der Volkswagen AG heißt es: „Ein wichtiges Ziel des Volks-
wagen Konzerns ist, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit aller 
Mitarbeiter zu erhalten und weiter auszubauen.“ (Volkswagen (2008c), S. 161). Dem-
nach ist der Arbeitsschutz auch als ein wichtiges Thema im Volkswagen Konzern fest-
gelegt. Dabei ist das Thema einer Arbeitsschutzpolitik seit dem Jahr 2004 konzernweit 
bei Volkswagen verankert, um diesem Anspruch gerecht zu werden (vgl. Volkswagen 
(2008c), S. 161). Zielsetzungen der Arbeitsschutzpolitik werden im Folgenden näher 
behandelt (vgl. Volkswagen (2004), S. 1 f.): 

• Organisation: Unter Beachtung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ist der 
Konzernvorstand verantwortlich, sich über die Einhaltung der Arbeitsschutzzie-
le, deren Umsetzung in den Regionen sowie die Funktionsfähigkeit der Organi-
sation des Arbeitsschutzes unterrichten zu lassen. 
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• Optimierung der Prozesse: Sowohl die nationalen Gesellschaften als auch deren 
Standorte entwickeln angemessene Konzepte, um die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten kontinuierlich zu verbessern. 

• Information und Qualifizierung: Die Mitarbeiter werden rechtzeitig entspre-
chend ihrer Aufgaben im Arbeitsschutz informiert, qualifiziert und motiviert, 
damit sie im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenstellung aktiv an der Erreichung 
dieser Ziele mitarbeiten können. 

• Kommunikation: „Information und Dialog zwischen den betrieblichen Vorge-
setzten, den Fachabteilungen, den Arbeitsnehmervertretungen und den Fremd-
firmen sind wesentliche Voraussetzungen zum Aufbau sicherer Prozesse und zur 
Sicherung eines hohen Arbeitsschutzniveaus“. 

• Im Volkswagen Konzern existiert zurzeit noch kein standortübergreifendes Ar-
beitsschutzmanagementsystem (vgl. Volkswagen (2007)).63 Ein Grund dafür ist 
eine fehlende Normierung im Bereich der Arbeitsschutzmanagementsysteme 
und der zeitlich späteren Verbreitung. Weiterhin entwickeln unterschiedliche 
Standorte zur Erfüllung der in der Arbeitschutzpolitik aufgezählten Zielsetzun-
gen, nach den individuellen Rahmenbedingungen optimierte Lokallösungen. 

Der Fachbereich Arbeitsschutz sorgt hier für alle Vorgänge, die sich mit Sicherheit am 
Arbeitsplatz beschäftigen, wie Sicherstellung der risikominimierten Arbeitsbedingun-
gen, um schließlich einen präventiven Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu gewähr-
leisten und die Arbeitsunfallverhütung zu verbessern. 

Im Sinne der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen wird der Arbeitsschutz von unter-
schiedlichen Vorschriften gesteuert. Gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz wird festge-
legt, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus dem Fachbereich Arbeitsschutz den Ar-
beitgeber bei folgenden Fällen zu beraten: 

• bei „der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von 
sozialen und sanitären Einrichtungen, 

• der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Ar-
beitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

• der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, der Gestaltung der Ar-
beitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und 

                                                 
63  Es sei angemerkt, dass sowohl individuelle als auch standortübergreifende IT-Lösungen zur Arbeitssi-

cherheit existieren. 
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• der Beurteilung der Arbeitsbedingungen“ (ASiG, S. 3 f.). 

Im Volkswagen Konzern kümmert sich der Fachbereich Arbeitsschutz übereinstimmend 
mit der Arbeitsschutzpolitik darum, den Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze anzubieten, 
vor Gefahren64 zu schützen und ein Minimum der Unfallzahl zu erreichen. Der Fachbe-
reich Sicherheitschemie65  (SC) übernimmt hier konkrete Aufgaben und leistet einen 
Beitrag zum Arbeitsschutz, wie beispielsweise im Fall, dass bei den Automobilproduk-
tionsprozessen unterschiedliche Gefahrstoffe eingesetzt werden müssen, die gesundheit-
liche Risiken für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben können. 
Um diese Gefährdungssituation von Beschäftigten zu ermitteln, ist die Gefahrstoffmes-
sung erforderlich (vgl. Volkswagen (2010b)). Die Sicherheitschemie führt die Gefahr-
stoffmessung durch. Hauptsächliche Gebiete des Einsatzes der Gefahrstoffmessung am 
Arbeitsplatz sind beispielweise Lösemittel in der Lackiererei, Kühlschmierstoffe in der 
Metallbearbeitung, Schweißrauche im Karosseriebau sowie Dieselmotoremissionen in 
Hallen mit Fahrverkehr (vgl. Volkswagen (2010b)). Die Abb. 4.3 veranschaulicht die 
wesentlichen Aufgaben der Sicherheitschemie, die auch als operative Aufgaben des 
Fachbereichs Arbeitsschutz in dieser Arbeit betrachtet werden. 

 

 

 

                                                 
64  Gefahrstoffe und Tätigkeiten mit Gefahrstoffen bei Volkswagen, siehe Anhang D. 
65  Messstelle Sicherheitschemie ist in der Volkswagen AG bereits seit 1999 nach ISO 17025 akkreditiert 

(vgl. Volkswagen (2010b)) und auch als Abteilungsname genannt worden. 
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Abb. 4.3: Funktionspunkte der Sicherheitschemie 

 

Im Volkswagen Konzern werden IuK-Techniken eingesetzt, um spezifische Arbeitssi-
cherheitsaktivitäten und Aufgaben der Sicherheitschemie, wie Durchführung von Ge-
fahrstoff-Probenahmen, Analysen und Messungen zum Umgang mit Gefahrstoffen zu 
unterstützen. Beispielsweise werden gefahrstoffrelevante Informationen und Messwerte, 
die die Grundlage für die Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte von Arbeitsplät-
zen und das Veranlassen sicherheitstechnischer Maßnahmen darstellen, in einem eige-
nen System erfasst und analysiert (vgl. Volkswagen (2010b)). 

4.2.3 Prozesstechnik im Volkswagen Konzern 

Prozesstechniker mit fundiertem chemischen Fachwissen und technischen Verfahrens-
kenntnissen werden in unterschiedlichen Fertigungsstandorten im Volkswagen-Konzern 
eingesetzt, um zukunftsorientierte Methoden, Basistechnologien und Produktionspro-
zesse zu unterstützen (vgl. Volkswagen (2010c)). Zudem erfolgen die Freigaben der 
Prozessmaterialien über diesen Fachbereich (vgl. Volkswagen (2010c)). Prozessmate-
rialien werden als chemische Stoffe und Zubereitungen verstanden, die zur Herstellung 
des Automobils dienen, wie Flüssigkeiten (Motoröl, Reinigungsmittel etc.). Allgemeine 
Aufgaben der Prozesstechnik sind Folgende: 
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• Bereitstellung prozessmaterialienrelevanter Informationen, 

• Unterstützung der Freigaben von Prozessmaterialien, 

• Steuerung der Prozessabläufe, 

• Optimierung des Produktionsprozesses, 

• Überwachung der eingesetzten Prozessmaterialien, 

• Kontrolle der Abweichung von Überwachungsparametern und 

• Erstellung prozessbenötigter Auswertungen. 

Dazu werden auch standortübergreifende oder lokalspezifische computergestützte Au-
tomatisierungssysteme aufgebaut, um Messwerte zu erfassen und auszuwerten, Mess-
größen zu berechnen und auszugeben, sowie den gesamten Prozess zu überwachen und 
visualisieren zu können (vgl. Runkler (2000), S. 111). Dadurch lassen sich schließlich 
die Alltagsaufgaben der Prozesstechnik unterstützen. 

4.3 Ergebnisse der Ausgangssituationsanalyse 

4.3.1 Schnittmengen 

Auf Basis der Betrachtung der IST-Situation der betroffenen drei Bereiche, nämlich 
Umweltschutz, Arbeitsschutz und Prozesstechnik, wird zur Tätigkeit mit Gefahrstoffen 
darauf hingewiesen, dass ihre Aufgaben durch bereichsbezogene Systeme unterstützt 
werden. Durch den Vergleich der Aufgaben dieser drei Bereiche, wie 

•  „Dokumentenverwaltung und Materialverwaltung“ aus dem Umweltbereich 
(vgl. Abb. 4.2), 

• „Dokumentation gefahrstoffrelevanter Informationen und Erstellung der Be-
triebsanweisung“ aus dem Arbeitsschutzbereich (vgl. Abb. 4.3) und 

• „Bereitstellung der Prozessmaterialieninformation“ im Prozesstechnikbereich, 

wird deutlich, dass solche Aufgabeninhalte die Aufgaben des Gefahrstoffmanage-
ments66 darstellen. In Abb. 4.4 werden die Schnittmengen grafisch dargestellt. Beim 
                                                 
66  Vergleich mit Kapitel 3.4. 
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Einsatz isolierter Systeme werden gefahrstoffbezogene Daten mehrmals erfasst. Anhand 
folgender zwei Beispiele sollen mögliche resultierende Mehrarbeiten verdeutlicht wer-
den: 

• Aus der Umweltsicht ist die Erfassung der signifikanten Umweltauswirkungen 
gemäß der EMAS-Verordnung und DIN EN ISO 14001 unter der Berücksichti-
gung von Input und Output, im Zusammenhang mit den betrieblichen Tätigkei-
ten gefordert (vgl. BUM und UBA (2001), S. 199 f.). Dabei benötigte Material-
flussdaten, die in einem BUIS gespeichert sind, werden zum Teil ebenfalls von 
der Prozesstechnik mit dem Ziel der Steuerung von Produktionsprozessen ge-
sammelt und in eigenen IT-Anwendungen erfasst. Aus der Arbeitsschutzsicht 
werden solche Informationen zur Gefahrstoffmessung ebenfalls beachtet und un-
ter eigenen Gesichtspunkten gespeichert. 

• In der DIN EN ISO 14001 ist festgehalten, dass jede Organisation Verantwor-
tung für die Entwicklung der Abläufe für ein Verfahren zur Notfallvorsorge und 
Gefahrenabwehr tragen muss, um ein Umweltmanagement zu verwirklichen 
(vgl. DIN EN ISO 14001, S. 35 f.). Dabei werden 13 Punkte schriftlich vorge-
geben, die die Organisation beachten sollte,67 wie beispielweise Punkt eins: „die 
Art der Gefahren vor Ort, wie z.B. brennbare Flüssigkeiten, Lagertanks und 
komprimierte Gase, sowie Maßnahmen, die im Falle des Verschüt-
tens/Auslaufens oder bei unfallbedingtem Freisetzen zu ergreifen sind.“ (DIN 
EN ISO 14001, S. 35). Analog hierzu werden die benötigten gefahrstoffrelevan-
ten Informationen beim Arbeitsschutzmanagement erneut erfasst, gespeichert 
und ausgewertet, um die Gefährdungssituation am Arbeitsplatz analysieren zu 
können. 

 

 

                                                 
67  Originaler Inhalt, siehe Anhang E. 
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Abb. 4.4: Doppelbereiche des Umweltschutzes, Arbeitschutzes und der Prozesstechnik

Optimierungsanforderung 

Zusammenfassend bestehen Verbesserungspotentiale durch vermeidbare Mehrarbeit 
aufgrund von fachlichen Überschneidungen zwischen Umweltschutz, Arbeitsschutz und 
Prozesstechnik. Ein effizienterer Einsatz der Unternehmensressourcen und eine Redu-
zierung der Kosten kann durch Vermeidung von 

• Datenredundanzen, 

• Konsolidierung der Standort-Datenspeicherung, 

• Fehlern bei manueller Datenübernahme und 

• langen Bearbeitungszeiten (Beispielweise durch Mehrfacherfassungen und Be-
antragung der Systemzugriffsberechtigung) 

erzielt werden. 

4.3.2 Lösungsansatz 

Um eine solche Optimierungsanforderung in der Praxis realisieren zu können, wird im 
Rahmen dieser Arbeit ein integriertes Gefahrstoffmanagement mit folgenden überge-
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ordneten Zielen in den Bereichen des Arbeitsschutzes, Umweltschutzes und der Pro-
zesstechnik konzipiert: 

• Senkung der Belastung der Beschäftigten (gesundheitliche Belastung) und der 
Umweltbelastung durch Gefahrstoffe, 

• Reduzierung der Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle durch Ge-
fahrstoffe, 

• Minimierung der Zerstörung von Betriebsvermögen infolge von Schadensereig-
nissen, 

• Verringerung der Dokumentations- und Verwaltungsaufwendungen für Gefahr-
stoffe, 

• Effiziente Ausschöpfung der Unternehmensressourcen, 

• Verbesserung der Motivation der Beschäftigten, 

• Verbesserung des Ansehens bei Lieferanten und Kunden durch proaktivem 
Umgang mit betrieblichen Risiken und 

• Optimierung der Stoffflussabläufe und damit Senkung von Kosten. (vgl. 
Stottrop (2010)) 

Mit den gewonnen Erkenntnissen über Informationssysteme und dem Integrationsge-
danken68 wird in dieser Arbeit ein integriertes Informationssystem zur Durchführung 
des Gefahrstoffmanagements in Automobilunternehmen aufgestellt. Ein integriertes 
Gefahrstoffmanagement für alle relevanten Unternehmensbereiche vermeidet also eine 
Doppelarbeit und spart damit unnötige Kosten. Integration bedeutet hier nicht nur, be-
stehende Daten in einem System erfassen zu können und somit die Mehrfacherfassung 
bzw. Doppelarbeit zu vermeiden, sondern auch, die Daten immer aktuell im Gesamt-
prozess zur Verfügung stellen zu können. Das integrierte Informationssystem mit Da-
ten-, Funktions- sowie Prozessintegration wird standort- sowie abteilungsübergreifend 
konzipiert, damit relevante Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen ef-
fizient aufzufinden, zu speichern, zu bearbeiten und auszuwerten sind. Andererseits 
wird das System im Sinne der Integration als ein Grundsystem für die Bereiche Um-
weltschutz, Arbeitsschutz sowie Prozesstechnik dienen, um eine einheitliche Datenbasis 
zu schaffen. 

                                                 
68  Vergleich mit Abschnitt 2.2 und 2.3. 
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In Bezug auf die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind die Bereiche der Beschaffung und 
Logistik auch betroffen. Das System soll Schnittstellen zu Systemen von Beschaffung 
und Logistik ermöglichen. Zudem zielt das integrierte Informationssystem auf die rich-
tige Einhaltung der gefahrstoffrelevanten Vorschriften und die Erhöhung der Effizienz 
und Effektivität der Unternehmen. 
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5 Anforderungsanalyse 

 

Die Anforderungsanalyse beschäftigt sich mit der Beschreibung des Systems und ist als 
„die Phase der Kontrolle von Anforderungen an ein zu entwickelndes Software-System 
hinsichtlich Korrektheit, Vollständigkeit, Sachgerechtheit, Konsistenz und Machbarkeit 
und deren zweckmäßige, i. a. computergestützte Speicherung für die ständige Nutzung, 
Aktualisierung und Überprüfung im Verlauf der Software-Entwickelung“, aufzufassen 
(Dumke (2003), S. 36). Die Anforderungen sollten möglicherweise zukünftige Entwick-
lungen reflektieren und immer aktuell sein. In diesem Kapitel werden die Anforderun-
gen aus der Anwendersicht zusammengefasst und näher erläutert. Die Anforderungen 
lassen sich in zwei groben Kategorien „funktional“ und „nicht-funktional“ unterteilen. 

Funktionale Anforderungen „entstehen aus einer fachlichen Motivation, beziehen sich 
auf die Funktionalität des Systems und somit auf den konkreten Anwendungsbereich 
einer geplanten Lösung“ (Brugger (2005), S. 124). Diese stellt mit der Beschreibung der 
konkreten Funktionen, die vom System ausgeführt werden sollen, eine Grundlage für 
die spätere Konstruktion des Systems dar. In Abschnitt 5.1 werden diese funktionalen 
Anforderungen des Gefahrstoffmanagements an das zu entwickelnde integrierte Infor-
mationssystem vorgestellt. 

Nicht-funktionale Anforderungen, die „alle restlichen an das System gestellten Anfor-
derungen“ (Brugger (2005), S. 127) sind, werden in Abschnitt 5.2 kurz erläutert. Sie 
betreffen in der Regel nicht direkt die durch das System zu leistenden speziellen Funk-
tionen und sind unabhängig von den Anwendungsbereichen. 

5.1 Funktionale Anforderungen an das integrierte Informationssystem 

Um die funktionalen Anforderungen korrekt ermitteln zu können, wird eine Aufgaben-
analyse durchgeführt (vgl. Kelter (2008), S. 2). Da von vielen Chemikalien Gefährdun-
gen für Menschen und Umwelt ausgehen können, werden die Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen durch den Gesetzgeber stark reglementiert. Nationale sowie europäische gelten-
de Richtlinien, Gesetze, Verordnungen und technische Regeln definieren für einzelne 
Arbeitsbereiche im Automobilunternehmen eindeutig den konformen Umgang mit den 
verschiedensten Chemikalien (vgl. Abschnitt 3.3). Ein Automobilhersteller ist damit 
verpflichtet, im Bereich des Managements von Gefahrstoffen zahlreiche rechtliche 
Rahmenbedingungen einzuhalten. Dementsprechende Unternehmensverpflichtungen 
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werden hier als Basis funktionaler Anforderungen an das zu entwickelnde integrierte 
Informationssystem berücksichtigt. 

Um eine klare Vorstellung der Aufgaben des Gefahrstoffmanagements zu erhalten, ist 
es sinnvoll, zunächst die Arbeitgeberpflichten in diesem Abschnitt separat aus Gefahr-
stoffverordnung, GHS-Verordnung und REACH-Verordnung zu beleuchten. Eine über-
schneidungslose Zusammenfassung der Gefahrstoffmanagementsaufgaben wird schließ-
lich punktweise erfasst. Die funktionalen Anforderungen werden in der Anforderungs-
spezifikation verdeutlicht. 

5.1.1 Anforderungen aus der Gefahrstoffverordnung 

Die Vorgabe des Chemikaliengesetzes für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ist durch die 
Gefahrstoffverordnung konkretisiert. Der allgemeine Inhalt der Gefahrstoffverordnung 
wurde bereits in Abschnitt 3.3 erläutert. Die Grundpflichten der Arbeitsgeber aus dieser 
Verordnung sind durch folgende Punkte zusammengefasst (vgl. BAuA (2004), 
S. 167 ff.; GefStoffV; IBU (2009b)). 

Pflicht zur Informationsermittelung 

Gemäß der Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, „ob die 
Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführbar oder ob Gefahrstoffe bei die-
sen Tätigkeiten entstehen oder freigesetzt werden“ (GefStoffV, S. 11 f.). Der Arbeitge-
ber ist zudem dazu verpflicht, Gefahrstoffinformationen (wie beispielweise aus dem 
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt) an die Beschäftigten zu übermitteln. Konkret 
gehen folgende Aufgaben damit einher: 

• Gefahrstoffe identifizieren (gefährliche Eigenschaften der Stoffe und Zuberei-
tungen, physikalisch-chemische Wirkungen etc.), 

• Gefahrstoffe am Arbeitsplatz kennzeichnen, 

• sicherstellen, dass die Sicherheitsdatenblätter über Gefahrstoffe vorliegen. Falls 
die benötigten Sicherheitsdatenblätter nicht vorhanden sind, werden sie bei 
dementsprechendem Chemikalienhersteller nach Informationen über die Pro-
dukte angefragt oder ggf. hat der Arbeitgeber an der Stelle, betroffene Gefahr-
stoffe selbst einzustufen, 



57 

• ein Gefahrstoffverzeichnis arbeitsplatzbezogen im Betrieb erstellen, indem das 
Zuweisen der Sicherheitsdatenblätter ermöglicht wird. „Das Verzeichnis muss 
allen betroffenen Beschäftigten und ihren Vertretern zugänglich sein“ 
(GefStoffV, S. 13), 

• regelmäßig die Aktualität und Vollständigkeit der Gefahrstoffinformationen 
prüfen. 

Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung bildet einen wichtigen Punkt der Gefahrstoffverordnung. 
In der Gefahrstoffverordnung §7 ist festgeschrieben: „Der Arbeitgeber darf eine Tätig-
keit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung 
vorgenommen wurde und die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden“ 
(GefStoffV, S. 11 f.). Die Gefährdungsbeurteilung ist arbeitsplatz- und/oder tätigkeits-
bezogen. Auf Basis der Gefahrstoffinformationsbeschaffung müssen relevante Gefähr-
dungen im Unternehmen durch fachkundige Personen systematisch beurteilt werden, 
damit erforderliche Maßnahmen für Gesundheit und Arbeitssicherheit festgelegt werden 
können. 

In der Gefährdungsbeurteilung sind die mit den Tätigkeiten verbundenen Gesundheits-
gefahren, physikalisch-chemische Gefahren und durch chemische Reaktionen freige-
setzte Gefahren unabhängig voneinander zu beurteilen und zusammenzuführen. Der 
Arbeitsgeber ist verpflicht, die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung zu dokumentie-
ren. Bei der Änderung von Arbeitsbedingungen oder in regelmäßigen Abständen wer-
den Gefährdungen neu bewertet. 

Pflicht zur Ersatzstoffprüfung 

Vor den Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss ein Unternehmen eine Ersatzstoffprüfung 
durchführen. So muss der Arbeitsgeber prüfen, ob betroffene Gefahrstoffe durch andere 
Verwendungsverfahren vermieden oder verringert werden können und ob Stoffe, Zube-
reitungen oder Erzeugnisse mit wenigeren gefährlichen Wirkungen eingesetzt werden 
können. 
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Pflicht zur Schutzmaßnahmenfestlegung 

Nach der Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, für seine Beschäftigten die konkreten Schutzmaßnahmen im Unternehmen 
festzulegen. 

Pflicht zur Überwachung 

Gefahrstoffbezogene Arbeitsplatz- sowie Arbeitsbedingungen werden überwacht und 
regelmäßig überprüft, um Optimierungsmöglichkeiten wie optimierte Schutzmaßnah-
men zu ergreifen. 

Pflicht zur Erstellung der Betriebsanweisung und Durchführung der Unterweisung 

Betriebsanweisungen als wichtige Dokumente dienen zum Schutz vor Gesundheits- und 
Arbeitssicherheitsgefahren, wie Unfall-, Brand- und Explosionsgefahren, sowie zum 
Schutz der Umwelt. Die beinhalteten Informationen über die am Arbeitsplatz auftreten-
den Gefahrstoffe, angemessene Vorsichtsmaßregeln sowie entsprechende Maßnahmen 
sind am Arbeitsplatz auszulegen. „Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen 
Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden“ (GefStoffV, S. 21 f.). 

Anhand der Betriebsanweisung werden die Beschäftigten mündlich unterwiesen: „Die 
Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich 
arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden“ (GefStoffV, S. 22). 

Pflicht zum Ergreifen der Vorsorgemaßnahmen gegen Betriebsstörungen und Unfälle 

Gemäß der Gefahrstoffverordnung sind Vorsorgemaßnahmen zu bestimmten Gefahr-
stoffen und Tätigkeiten ausführlich beschrieben, die der Arbeitgeber beachten muss. 

5.1.2 Anforderungen aus der REACH-Verordnung 

Die REACH-Verordnung 69  betrifft alle europäischen Industriebereiche. Sie werden 
rechtlich verpflichtet, „zu Stoffen Sicherheitsangaben zu machen und mit den Risiken 
beim Gebrauch, richtig umzugehen“ (Task Force REACH (2008), S. 7). 

                                                 
69  Wesentliche Inhalte der Verordnung wurden in Kapitel 3.3 vorgestellt. 
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Um die Verpflichtungen zu verdeutlichen werden in REACH drei Rollen entlang der 
Lieferkette beschrieben. Als Automobilhersteller stellt der Volkswagen Konzern keine 
Stoffe oder Zubereitungen her, importiert aber Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse 
beziehungsweise verwendet solche Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, um seine 
Produkte (Automobile, Motoren, Stoßfänger etc.) zu produzieren (vgl. Ronge (2008), 
S. 3 ff.). Daher hat der Volkswagen Konzern gemäß der REACH-Verordnung die drei 
Rollen „Hersteller“, „Importeur“ und „Nachgeschalteter Anwender“ und damit die ge-
meinsame sowie auch die rollenabhängigen Verpflichtungen einzuhalten.70

Allgemeine Verpflichtungen der Automobilhersteller als Hersteller, Importeur und 
nachgeschalteter Anwender sollen anhand folgender Aspekte näher behandelt werden. 

Pflicht zur Ersatzstoffprüfung 

In REACH ist es vorgeschrieben, dass Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigen-
schaften, so genannte „Substances of very high concern (SVHC)“, vor dem Inver-
kehrbringen von der ECHA zugelassen werden müssen. Darunter fallen krebserzeugen-
de, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende (CMR) Stoffe, persistente, bio-
akkumulierbare, toxische (PBT) Stoffe und sehr persistente und sehr bioakkumulierbare 
(vPvB) Stoffe (vgl. Pieper (2008), S. 3). Mit solchen Zulassungsvorschriften sollte si-
chergestellt werden, dass die von besonders besorgniserregenden Stoffen ausgehenden 
Gefahren ausreichend beherrscht werden müssen (vgl. REACH-Verordnung, L 136/44). 
Automobilhersteller sind weiterhin verpflichtet, „die Verfügbarkeit von Alternativen 
und deren Risiken sowie die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit der Sub-
stitution“ (vgl. REACH-Verordnung, L 136/44) zu prüfen, wenn sie im Fall des Zulas-
sungsantragsstellers betroffen sind. 

Pflicht der Kommunikation innerhalb der Lieferkette 

Gemäß REACH ist eine Kommunikation zwischen allen beteiligten Unternehmen ent-
lang der Lieferkette mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit gefordert (vgl. Task Force 
REACH (2008), S. 28). Die für die Kommunikation nötigen Informationen zwischen 
dem Hersteller oder Importeur und dem nachgeschalteten Anwender sind im Sinne von 
REACH beispielweise die Registrierungsnummer, das erweiterte Sicherheitsdatenblatt, 

                                                 
70  Die Rolle ‚Händler’ gemäß der REACH-Verordnung wird als „natürliche oder juristische Person mit 

Sitz in der Gemeinschaft, die einen Stoff als solchen oder in einer Zubereitung lediglich lagert und an 
Dritte in Verkehr bringt“, verstanden (REACH-Verordnung, L 136/20). Dies wird in dieser Arbeit  je-
doch nicht berücksichtigt. 
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die Zulassungsbedingungen, die Expositionsszenarien, die identifizierten Verwendun-
gen etc. Hier ist das ‚Expositionsszenario’ im Sinne von REACH als eine „Zusammen-
stellung von Bedingungen einschließlich der Verwendungsbedingungen und Risikoma-
nagementmaßnahmen“ (REACH-Verordnung, L 136/21) zu verstehen. „[…] Diese Ex-
positionsszenarien können ein spezifisches Verfahren oder eine spezifische Verwen-
dung oder gegebenenfalls verschiedene Verfahren oder Verwendungen abdecken“ 
(REACH-Verordnung, L 136/21). 

Pflicht zur Informationsmitteilung 

Arbeitgeber müssen gemäß REACH ihren Beschäftigten die Informationen aus dem 
Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellen (vgl. REACH-Verordnung, L 136/37). Falls 
keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden sind, werden die Informationen für die ver-
wendeten Stoffe oder Zubereitungen in Übereinstimmung mit Artikel 32 der REACH-
Verordnung ermittelt, dokumentiert und den Beschäftigten angeboten. 

Pflicht zur Aufbewahrung von Informationen 

Gemäß REACH müssen Hersteller, Importeure oder nachgeschaltete Anwender die für 
die Pflichterfüllung nötigen Informationen mindesten für zehn Jahre vorhalten, nach-
dem sie den Stoff oder die Zubereitung letztmalig hergestellt, importiert oder verwendet 
haben (vgl. REACH-Verordnung, L 136/37; Task Force REACH (2008), S. 30). 

Identifizierte Pflichten der Rollen sind in REACH ausführlich vorgeschrieben und las-
sen sich durch folgende drei Punkte näher beleuchten, um REACH-Anforderungen an 
Automobilhersteller weiter zu konkretisieren. 

Pflichten des Automobilherstellers als Importeur für Stoffe und Zubereitungen 

Gemäß der REACH-Verordnung müssen Stoffe und Zubereitungen auch registriert 
werden, die in Mengen ab einer Jahrestonne außerhalb der EU importiert wurden. Au-
tomobilhersteller nehmen die Registrierungspflicht für solche Stoffe und Zubereitungen 
bei fehlendem Alleinvertreter71 des europäischen Lieferanten wahr. Zur Registrierung 
                                                 
71  Bei dem Alleinvertreter sieht REACH vor, „Eine natürliche oder juristische Person mit Sitz außerhalb 

der Gemeinschaft, die einen Stoffe als solchen, in Zubereitungen oder in Erzeugnissen herstellt, eine 
Zubereitung formuliert oder ein Erzeugnis herstellt, das in die Gemeinschaft eingeführt wird, kann in 
gegenseitigem Einverständnis eine natürliche oderjuristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft 
bestellen, die als ihr alleiniger Vertreter die Verpflichtungen für Importeure nach diesem Titel erfüllt. 
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bei der Europäischen Chemikalienagentur ist ein Registrierungsdossier nötig. In einem 
solchen Dossier sind Stoffeigenschaften sowie Verwendungsangaben sowie alle nötigen 
Informationen enthalten, nämliche „Name und Adresse des Hersteller bzw. Importeurs, 
Stoffidentität und -eigenschaften, Herstellungsmenge und -verfahren, Verwendung(en) 
des Stoffes, Einstufung und Kennzeichnung, Leitlinien für die sichere Verwendung so-
wie einfache Studienzusammenfassung72 der aus Anhängen VII bis XI der REACH-
Verordnung gewonnen Informationen“ (Fröhlich (2008), S.10 f.). Außerdem sind Au-
tomobilhersteller dazu verpflichtet, eigene Expositionsszenarien zur identifizierten si-
cheren Verwendung beim Alleinvertreter oder dem unmittelbar vorgeschalteten Akteur 
der Lieferkette, wie beispielweise Hersteller solcher Stoffe und Zubereitungen zu mel-
den.  

Pflichten des Automobilherstellers als Hersteller und Importeur für Erzeugnisse 

Ein Automobilhersteller übernimmt im Rahmen der REACH-Verordnung die Registrie-
rungspflicht für Stoffe, die aus von ihm produzierten oder importierten Erzeugnissen 
beabsichtigt73  freigesetzt werden und an einer Menge von insgesamt mehr als einer 
Tonne pro Jahr und pro Hersteller oder Importeur grenzt, falls für diese Verwendung 
nicht registriert worden ist (vgl. REACH-Verordnung, L 136/22 f.). Außerdem sind 
Automobilhersteller verpflichtet, besonders besorgniserregende Stoffe in Bauteilen mit 
einem Gehalt von mehr als 0,1% zu vermerken, auch möglicherweise bei der Agentur 
zu melden und die ermittelten Informationen über solche Stoffe in Erzeugnissen an den 
Abnehmer des Erzeugnisses weiterzugeben. (vgl. Task Force REACH (2008), S. 34 ff.) 

Pflichten des Automobilherstellers als nachgeschalteter Anwender (DU) 

„Volkswagen ist hauptsächlich Nachgeschalteter Anwender“ (Pieper (2008), S. 6). Alle 
Informationen über nachgeschaltete Anwender wie Pflichten, Geltungsbereich der 
Pflichten etc. sind in der REACH-Verordnung Artikel 37 bis Artikel 39 ausführlich 
vorgeschrieben. Zusammengefasst bestehen folgende Verpflichtungen der Automobil-

                                                                                                                                               
Der Vertreter hat auch andere Verpflichtungen für Importeure im Rahmen dieser Verordnung zu erfül-
len“ (REACH-Verordnung, L 136/23). 

72  Gemäß der REACH ist ‚Einfache Studienzusammenfassung’ eine „Zusammenfassung der Ziele, Me-
thoden, Ergebnisse und Schlussfolgerungen eines umfassenden Studienberichts mit Informationen, die 
für eine Beurteilung der Relevanz der Studie ausreichen“ (REACH-Verordnung, L 136/21). 

73  Wenn Stoffe aus dem Erzeugnis nicht beabsichtigt freigesetzt werden, aber es sich um besonders 
besorgniserregende Stoffe handelt, müssen Automobilunternehmen im Sinne von REACH der Pflicht 
nachgehen, die ECHA zu benachrichtigen. (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA)/Wirtschaftskammer Österreich (WKO) (2008), S. 21) 
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hersteller als nachgeschaltete Anwender (vgl. BMWA/WKO (2008), S. 12 ff.; Task 
Force REACH (2008), S. 28 ff.; Bloch et al. (2007), S. 19 ff.): 

• Die im erhaltenen Sicherheitsdatenblatt bzw. in den Expositionsszenarien be-
schriebenen Anweisungen sind zu befolgen. Wenn ihre eigenen Verwendungen 
darin nicht zu finden sind oder ein Stoff bzw. eine Zubereitung außerhalb der im 
Expositionsszenario beschriebenen Bedingungen verwendet wird, können Un-
ternehmen dies zunächst ihrem Zulieferer schriftlich mitteilen, damit solche i-
dentifizierten Verwendungen vom Lieferanten in einem neuen Sicherheitsdaten-
blatt abgedeckt und mit aufgeführt werden oder aber die Unternehmen müssen 
einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erstellen74. 

• Lieferanten sind zu kontaktieren, sofern Unternehmen neue Informationen über 
gefährliche Auswirkungen eines Stoffes oder einer Zubereitung ermitteln oder 
bessere Risikomanagementmaßnahmen abdecken. 

• Alle Informationen zur sicheren Tätigkeit mit Gefahrstoffen sind dem Kunden 
weiterzugeben. Solche Informationen erhalten der nachgeschaltete Anwender 
vom Zulieferer beispielweise mit dem Sicherheitsdatenblatt oder auch aus selbst 
ausgearbeitetem Stoffsicherheitsbericht. 

5.1.3 Anforderungen aus der GHS-Verordnung 

GHS75 zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen beschreibt „die 
Kriterien für die Einstufung in Gefahrenklassen und in ihre Differenzierungen und ent-
hält zusätzliche Vorschriften darüber, wie diese Kriterien erfüllt werden können“ (GHS-
Verordnung, L 353/36 ff.). Die ‚Gefahrenklasse’ hier ist die „Art“ der physikalischen 
Gefahr, der Gefahr für die menschliche Gesundheit oder der Gefahr für die Umwelt“ 
(GHS-Verordnung, L 353/9). Als ‚Differenzierung’ bezeichnet eine „Unterteilung einer 
Gefahrenklasse nach dem Expositionsweg oder der Art der Wirkung“ (GHS-
Verordnung, L 353/10). 

GHS ergänzt die REACH-Verordnung. Es wird darauf hingewiesen, dass einschlägige 
Vorschriften von REACH, die sich auf Einstufung und Kennzeichnung beziehen, der 
GHS-Verordnung anzupassen sind (vgl. BAuA (2010)). Es ist hier näher zu beleuchten, 
dass es zwischen der GHS- und REACH-Verordnung eine Reihe von Berührungspunk-
                                                 
74  Aus der REACH-Verordnung Artikel 37 (4) wird aufgezeigt, dass der nachgeschaltete Anwender von 

der Pflicht zur Ausarbeitung eines eigenen Stoffsicherheitsberichtes befreit ist, wenn mindesten ein 
Fall im Anhang F eintrifft. 

75  Allgemeiner Inhalt über die GHS-Verordnung wurde in Kapitel 3.3 bereits erläutert. 
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ten gibt. Es gibt zahlreiche Stellen in REACH, die sich auf die Einstufung beziehen, wie 
beispielweise beim Zulassungsverfahren, beim Stoffsicherheitsbericht sowie bei der 
Informationskommunikation zwischen den Akteuren entlang der Lieferkette. Demge-
genüber übernimmt die GHS-Verordnung die Bestimmungen von REACH zum Einstu-
fungs- und Kennzeichnungsverzeichnis. (vgl. UBA (2009), S. 9) 

Gemäß der GHS-Verordnung ist es vorgeschrieben, gefährliche Chemikalien zu identi-
fizieren sowie ihre betroffene Anwender über die „jeweiligen Gefahren mit Hilfe von 
Standardsymbolen und -sätzen auf den Verpackungsetiketten und mit Hilfe von Sicher-
heitsdatenblättern“ (vgl. BAuA (2010)) zu informieren. Automobilhersteller, die Stoffe 
und Zubereitungen importieren, verwenden und innerhalb sowie außerhalb des Betriebs 
transportieren, sind unmittelbar von GHS betroffen. 

Außer der einzuhaltenden Anforderungen von REACH sind Automobilunternehmen 
gemäß der GHS-Verordnung Artikel 1 zu folgenden Punkten verpflichtet: 

• in Verkehr gebrachte Stoffe und Gemische sind nach bestimmten Kriterien ein-
zustufen, zu kennzeichnen und zu verpacken, 

• nicht in Verkehr gebrachte Stoffe, die der Registrierung oder Meldung nach der 
REACH-Verordnung unterliegen, sind nach den Kriterien einzustufen und 

• Einstufungen und Kennzeichnungselemente sind bei der Agentur zu melden, 
wenn diese der Agentur nicht im Rahmen einer Registrierung nach der REACH-
Verordnung vorgelegt wurden. 

5.1.4 Zusammenfassung 

Unternehmensverpflichtungen zu Tätigkeiten mit Chemikalien in Automobilunterneh-
men wird anhand der Tab. 5.1 in einer Übersicht dargestellt. Das zukünftige integrierte 
Informationssystem muss so konzipiert sein, dass die von den dargestellten Pflichten 
ausgehenden Aufgaben systematisch unterstützt werden. Das weiterführende fachliche 
Konzept wird in Kapitel sechs skizziert. 
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Tab. 5.1: Zusammenfassung der Unternehmenspflichten 

 
Pflicht Beschreibung 

Ermittlung der Materialinfor-

mation 

Beschaffen von Informationen über den betrieblichen Umgang wie 

beispielsweise Transportieren, Lagern, Verwenden, Entsorgen von 

Chemikalien 

Einstufung und Kennzeichnung 

der Gefahrstoffe 

Gefahrstoffe sind nach GHS-Verordnung  zu kennzeichnen, einzustu-

fen und zu verpacken. 

Ersatzstoffprüfung Eine Ersatzstoffprüfung ist durchzuführen. 

Gefährdungsbeurteilung / 

Stoffsicherheitsbeurteilung 

• Überprüfung durch Sicherheitschemie 

• Überprüfung durch Umweltschutz 

Festlegung der Schutzmaß-

nahmen 

Konkrete Schutzmaßnahmen sind vor der Tätigkeit mit Chemikalien zu 

ergreifen (z. B. geeignete Schutzausrüstung). 

Überwachungspflicht Arbeitsplatz überwachen, Arbeitsbedingungen optimieren. 

Dokumentationspflicht • Erstellen der Gefahrstoffverzeichnisse,  

• Betriebsanweisungen,  

• Prüfungsberichte,  

• Prüfungsanweisungen,  

• Gefahrgutbegeleitetscheine  

• ggf. eigene Sicherheitsdatenblätter sowie Expositionsszenarien,  

• Schulungsanweisung etc. 

Schulung der Beschäftigten Schulung, Unterweisung im Unternehmen durchführen. 

Stoffregistrierung Registrierungsdossier zur Verfügung stellen. Wenn unregistrierte Stof-

fe verwendet werden oder aus der Verwendung freigesetzt werden, 

sind diese bei der zuständigen Agentur zu registrieren. 
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5.2 Nicht-funktionale Anforderungen 

Nicht-funktionale Anforderungen, auch als ‚geforderte Randbedingungen’ bezeichnet, 
beschreiben zumeist die qualitativen Anforderungen aus Sicht der Benutzer (vgl. Brug-
ger (2005), S. 126 f.) Sie haben die gleiche Bedeutung wie die funktionalen Anforde-
rungen, da sie auch erheblich zur Zufriedenheit des Kunden beitragen können. Nicht-
funktionale Anforderungen an ein integriertes Informationssystem können durch fol-
gende zusammenerfasste Eigenschaftskategorien aufgezählt werden (vgl. Badertscher 
et al. (2006), S. 130 ff.; Moro (2004), S. 94 ff.): 

• Anwenderfreundlichkeit: Die Benutzerschnittstellen sowie die Funktionen des 
Systems sind an die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen und verständlich auf-
zubauen. 

• Leistungsfähigkeit (Performance): Leistungen des Systems wie Antwort-, Ve-
rarbeitungs- und Übermittelungszeiten sowie der Ressourcenbedarf sind zu be-
rücksichtigen, um Effizienzziele des Systems zu erreichen. 

• Zuverlässigkeit: Das System sollte stabil für die bestimmungsgemäße Nutzung 
in korrekter Form angeboten werden. Für einen unerwarteten Ausfall/Fehlerfall 
kann die benötigte Zeitspanne zur Wiederherstellung der Funktionalität gemes-
sen und entsprechende mögliche Lösungsverfahren zur Verfügung gestellt wer-
den. 

• Erweiterbarkeit (Skalierbarkeit): Das System sollte so flexibel aufgebaut wer-
den, und sich zukünftig auf verschiedene wachsende Anforderungen an dem 
System anpassen, wie beispielweise die steigende Anzahl von Benutzern mit 
entsprechenden Anforderungen, erhöhtes Datenvolumen, Änderungen der Funk-
tionalität und Schnittstellen oder die Einbettung der Mandantenfähigkeit ins Sys-
tem. 

• Sicherheit: Systemdaten sind vor Verlust und fehlerhaften Manipulationen sowie 
vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. 

• Wartbarkeit: Hier sind die Anforderungen an den Aufwand zur Wartung und 
Änderung sowie die Portabilität des Systems auf eine andere Plattform ange-
messen zu beschreiben. 

Die obig dargestellten ‚nicht-funktionalen Anforderungen’ können durch konkrete Pro-
jekte detailliert spezifiziert werden. Es ist durchaus möglich, dass im Projektverlauf eine 
nicht-funktionale Anforderung zu einer funktionalen Anforderung wird (vgl. Versteegen 
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(2002), S. 20). Im Rahmen dieser Arbeit werden die nicht-funktionale Anforderung so-
wie die konkreten Anforderungen zur technischen Entwicklung der Systemfunktionali-
täten nicht berücksichtigt. Dazu gehören Auswahl der Datenbank, Festlegung der Pro-
grammierungssprache usw. 
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6 Realisierungskonzept 

 

Nach der eingehenden Analyse zur Problemdefinition und Erfassung der Anforderungen 
wird in diesem Kapitel, ein Fachkonzept für ein Gefahrstoffmanagementsystem erstellt. 
Das Fachkonzept wird definiert als Zusammenfassung der Spezifikationen aller relevan-
ten fachlichen Anforderungen an eine Anwendung (vgl. Alpar et al. (2005), S. 157) und 
Abbildung grundlegender organisatorischer Zusammenhänge (vgl. Pagel (2003), 
S. 257). In der Fachkonzeptionsphase werden alle bisher definierten funktionalen An-
forderungen weiter spezifiziert und schließlich in einem fachlichen Anforderungskata-
log, im Unternehmen oft als „Lasten-/Pflichtenheft“ bezeichnet, dokumentiert.76 In die-
sem Kapitel werden zunächst in Abschnitt 6.1 die Ziele des zu entwickelnden Systems 
erläutert. Nachfolgend werden in Abschnitt 6.2 Aufgabestellungen der Anspruchsgrup-
pen wiedergegeben und anschließend ein grobes Rollenkonzept über beteiligte Fachbe-
reiche vorgestellt. Schließlich werden in Abschnitt 6.3 konzipierte Systemfunktionen 
mittels Anwendungsfällen beschrieben. 

6.1 Zielbestimmung 

In einem Automobilunternehmen werden zahlreiche Chemikalien eingesetzt. Manche 
der Chemikalien sind als gefährliche Arbeitsstoffe gekennzeichnet und können schädli-
che Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt verursachen. Nach 
der Ausgangssituationsanalyse77 wird die Sinnhaftigkeit eines integrierten Gefahrstoff-
managements in Automobilunternehmen gezeigt. So können gefahrstoffrelevante Auf-
gaben aus den Bereichen Arbeitschutz, Umweltschutz und Prozesstechnik integriert 
werden, um Menschenleben und die Umwelt effizient vor Gefahren zu schützen. 

Um diese Anforderung in einem Automobilunternehmen umsetzen zu können, wird im 
Rahmen dieser Arbeit ein Informationssystem konzipiert. Das System soll die Bereiche 
Arbeitsschutz, Umweltschutz und Prozesstechnik integrieren und folgende Ziele errei-
chen: 

• Umsetzung der rechtlichen Anforderungen, 

• strukturierte Datenverwaltung, 

                                                 
76  Bei einem IT-Projekt in Unternehmen wird das fachliche Konzept durch nicht-funktionale Anforde-

rungen wie beispielweise Anwenderfreundlichkeit, Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit des Systems 
ergänzt. (vgl. Steinweg (2005), S. 68) 

77  Vergleich mit Kapitel vier. Volkswagen wurde dabei als Beispiel für die Analyse genutzt. 
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• Schaffung von Datentransparenz durch die Integration der drei Bereiche, 

• Effiziente Unterstützung der Aufgaben des Gefahrstoffmanagements, 

• Effiziente Ausschöpfung der Unternehmensressourcen und 

• Prozessoptimierung. 

6.2 Anspruchsgruppen und Akteure 

Bei der Durchführung des Gefahrstoffmanagements sind unterschiedliche Akteure be-
troffen. Sie sind zumeist aus den Bereichen Arbeitsschutz, Umweltschutz und Pro-
zesstechnik78 und verfügen über umfangreiche Fachkenntnisse und Kompetenz zur Er-
füllung ihrer Aufgaben. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Zielgruppen zur Nutzung 
vom Gefahrstoffmanagementsystem in vier Fachbereiche unterteilt, nämlich Prozess-
technik, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitswesen79 und andere Interessen-
ten. Um den Gesamtzusammenhang besser nachvollziehen zu können, werden im Fol-
genden Aufgaben bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffe in den vier Fachbereichen anhand 
der durchgeführten Unternehmenspflichtanalyse80 dargelegt. 

6.2.1 Aufgabenbeschreibung der Anspruchsgruppen 

Prozesstechnik 

Automobilhersteller besitzen unterschiedliche Entwicklungs- und Fertigungsstandorte.81 
Aus diesem Grunde kann die Prozesstechnik sich im Rahmen dieser Arbeit in „Stand-
ort-Prozesstechnik“ und „Zentrale Prozesstechnik“ unterscheiden. Die Standort-
Prozesstechnik wird als „technischer Sachbearbeiter“ bezeichnet. Folgendes sind die 
Aufgaben der technischen Sachbearbeiter im Gefahrstoffmanagementbereich: 

                                                 
78  Vergleich mit Abschnitt 4.2 
79  Es sei hier angemerkt, dass ‚Arbeitsschutz’ hier sich nach Themengebieten im Rahmen dieser Arbeit 

in ‚Arbeitssicherheit’ und ‚Gesundheitswesen’ unterteilt. 
80  Vergleich mit Abschnitt 5.1 
81  Automobilhersteller besonders internationale Automobilhersteller können aufgrund der Produktions-

verlagerung sowie dem Aufbau von Fertigungskapazitäten im Ausland (vgl. Heymann (2004), 
S. 17 f.) unterschiedliche Fertigungsstätten am Standort aufbauen. Somit können sie regionale Märkte 
erschließen und Wettbewerbsvorteile gewinnen. 
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• Bereitstellung der Informationen zur Tätigkeit mit Gefahrstoffen: Mitarbei-
ter aus der Prozesstechnik sind zuständig für die Bereitstellung der Informatio-
nen hinsichtlich eingesetzter Arbeitsstoffe. Dazu gehören: Sicherheitsdatenblatt 
anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, ggf. ein Expositionsszenario zu den 
jeweiligen Arbeitsstoffen zu erstellen, Arbeitsstoffeinsatzinformationen bereit-
zustellen und allgemeine Arbeitsanweisungen anzubieten. 

• Unterstützung der Arbeitsstofffreigabe: Die Prozesstechnik unterstützt mit 
entsprechenden Fachkenntnissen die Freigabe der Arbeitsstoffe im Unterneh-
men. Wenn ein neuer Arbeitsstoff im Betrieb verwendet werden soll, müssen 
dessen chemischen sowie physikalischen Eigenschaften (Arbeitsstoffeigenschaf-
ten) von der Prozesstechnik überprüft werden. Zudem wird seine technische 
Leistungsfähigkeit (Arbeitsstoffeignung) abgeschätzt. Anschließend wird der 
neue Arbeitsstoff von der Arbeitssicherheit anhand der Rezeptur bewertet. 

• Überwachung der eingesetzten Arbeitsstoffe: Die Prozesstechnik trägt die 
Verantwortung zur ständigen Überwachung der eingesetzten Arbeitsstoffe. Ein 
Beispiel wie Kühlschmierstoffe, die in spanabhebender Fertigung eingesetzt 
sind, werden z. B. nach der Verwendung für weitere Prozesse wieder aufgefan-
gen, gefiltert und aufbereitet. So werden Arbeitsstoffe oft über eine längere Be-
triebsdauer verwendet. Die aktuellen Arbeitsstoffeigenschaften müssen regel-
mäßig überwacht und analysiert werden, um die richtige Einhaltung der im Pro-
zessablauf geltenden Regeln sowie einen prozesssicheren Zustand zu gewähr-
leisten. Dabei sollten entsprechende Maßnahmen zu möglichen Abweichungen 
vorbereitet werden. 

• Optimierung der Produktionsprozesse durch Einsatz von Arbeitsstoffen: 
Die Prozesstechnik ist für die kontinuierliche Verbesserung des Produktionspro-
zesses verantwortlich. Sie sucht geeignete Arbeitsstoffe aus und untersucht neue 
Verfahrenstechniken zum Arbeitsstoffeinsatz, indem sie neue Produkte am 
Markt entwickeln könnte. 

Die zentrale Prozesstechnik wird im Rahmen dieser Arbeit als zentrale sicherheitsche-
mische Kennzeichner (abgekürzt zentrale Kennzeichner) bezeichnet. Sicherheitschemi-
sche Kennzeichner (abgekürzt Kennzeichner) haben folgende Aufgaben: 

• Einstufung und Kennzeichnung der Arbeitsstoffe: Kennzeichner verfolgen 
die Aufgabe, Arbeitsstoffe nach der GHS-Verordnung in unterschiedliche Ge-
fahrklassen sowie Gefahrkategorien einzustufen und zu kennzeichnen, dabei 
auch die Gefahrenhinweise und die Sicherheitshinweise dem entsprechenden 
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eingestuften Arbeitsstoffe zuzuweisen. Entsprechende Ergebnisse werden nach-
vollziehbar dokumentiert. Außerdem macht der Kennzeichner Verpackungsin-
formationen zu den Arbeitsstoffen anderer Abteilungsbereiche, wie etwa zur 
Logistik und Lagerung. 

• Durchführung der Ersatzstoffprüfung: Wenn ein neuer Arbeitsstoff im Be-
trieb eingesetzt werden soll, wird eine Ersatzstoffprüfung von der Arbeitssicher-
heit durchgeführt. Dazu wird dieser neue Arbeitsstoff anhand der Rezeptur be-
wertet, ob er durch andere Arbeitsstoffe mit geringerer Gefährlichkeit ersetzt 
werden kann. 

• Unterstützung der Arbeitsstoffregistrierung: Die zentrale Prozesstechnik ü-
bernimmt die Aufgaben für die Arbeitsstoffregistrierung (im Rahmen von 
REACH) bei der Chemikalienagentur. Wenn ein neuer Arbeitsstoff oder ein bei 
der Verwendung des Arbeitsstoffs freigesetzter Stoff nicht registriert ist, können 
Fachkundige relevante Dokumente über den entsprechenden Stoff bereitgestellt 
und bei der ECHA angemeldet werden. 

Arbeitssicherheit 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist speziell ausgebildet, den Arbeitsgeber in allen 
Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Ar-
beit zu unterstützen. Ihre Aufgabe beim Gefahrstoffmanagement ist insbesondere die 
Unterstützung bei der Arbeitsstofffreigabe. 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit beinhalten folgende Aufgaben: 

• Arbeitsstoffe vor der Verwendung beurteilen: Dabei wird mit bestimmten 
Beurteilungsmethoden geprüft, ob und unter welchen Arbeitsbedingungen der 
Einsatz von Arbeitsstoffen bei den Fertigungsprozessen für die Beschäftigten 
unbedenklich ist. Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert und über-
wacht. Beurteilung der Arbeitssicherheit können Bestimmungen und Einschrän-
kungen zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen enthalten. So könnte eine Arbeitsstoff-
freigabe erteilt werden, insofern die Mitarbeiter geeignete Schutzausrüstung tra-
gen oder eine Belüftungsanlage im Arbeitsbereich installiert ist. 

• Gefahrstoffe in der Luft am Arbeitsplatz messen: Auf Anforderung zur Er-
mittlung sowie Überwachung des Umgangs mit Gefahrstoffen werden Gefahr-
stoffbelastungen in der Luft durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit gemessen, 
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um sichere Atemsbereich am Arbeitsplatz für Beschäftigten zu gewährleisten. 
Messergebnisse dienen als Grundlage zur Festlegung der Grenzwerte am Ar-
beitsplatz. 

Umweltschutz 

Fachkundige aus dem Umweltschutz im Unternehmen tragen auch zur Arbeitstofffrei-
gabe bei. Sie beurteilen anzuwendende Arbeitsstoffe, ob sie schädliche Auswirkungen 
auf die Umwelt haben. Zudem sind entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen. Er-
gebnisse der Arbeitsstoffbeurteilung werden zudem dokumentiert. 

Nach der Betrachtung des Gesamtlebenszyklus der Arbeitsstoffe sind Umweltfachkun-
dige auch zuständig für die Entsorgung und das Recycling der Arbeitsstoffe. Relevante 
Hinweise zur Entsorgung sind im begleitenden Sicherheitsdatenblatt beschrieben und 
analysiert durch z. B. Abfallmanagement und Gewässerschutz. 

Gesundheitswesen 

Arbeitsmediziner aus dem Gesundheitswesen sind bei der Gefährdungsbeurteilung im 
Gefahrstoffmanagement beteiligt. Dazu werden „die Arbeitsplätze, die Arbeitstätigkei-
ten einschließlich gesundheitskritischer Aspekte sowie die in diesen Tätigkeiten stehen-
den Personen bei der Arbeit unter arbeitsmedizinischem Blickwinkel analysiert und 
bewertet“ (Hien (2006), S. 1). Schließlich ist die Beratung von Arbeitsmedizinern bei 
der Festelegung geeigneter Schutzmaßnahmen sowie bei der Auswahl geeigneter per-
sönlicher Schutzausrüstungen erforderlich. 

6.2.2 Rollenkonzept 

Nach den oben vorgestellten Zielgruppen zum Gefahrstoffmanagement werden entspre-
chende Rollen definiert: „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ und „Betriebsarzt“ aus den 
Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitswesen, „Fachkraft für Umweltschutz“ aus 
dem Bereich Umweltschutz, „technischer Sachbearbeiter“ und „zentraler Kennzeichner“ 
aus Prozesstechnikbereich.82 Jede Rolle bezeichnet eine Person oder eine Gruppe von 
Personen. Außerdem ist hier eine besondere Rolle, die „lokale Arbeitssicherheit“ einge-

                                                 
82  Bei der konkreten Personenzuordnung zu Rollen ist zusätzlich nötig, die Organisationsstruktur und 

den Organisationsablauf zu berücksichtigen. (vgl. Freericks (2004)) Dies ist in Praxisprojekten je nach 
Unternehmen festzulegen und wird in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt. 
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richtet, die als Fachkraft für die Arbeitssicherheit im Fertigungsstandort von Automo-
bilherstellern eingesetzt werden und zugleich die Aufgaben von Kennzeichnern über-
nehmen. Der zentrale Kennzeichner ist verantwortlich für die zentrale Verwaltung der 
Stoffdatenbank und der Rezepturen. Die lokale Arbeitssicherheit ist berechtigt, Arbeits-
stoffe einzustufen und zu kennzeichnen sowie die standortrelevante Rezepturinformati-
on zu editieren. 

Anhand der VMI-Matrix83 wird das konzipierte Rollenkonzept durch Tab. 6.1 beschrie-
ben. Dazu können unterschiedliche Vorgänge beim Gefahrstoffmanagement in „Ver-
antwortlich (V)“, „arbeitet mit (M)“ und „wird informiert (I)“ unterschieden werden. 
Um ein bessere Übersichtlichkeit zu erhalten, sind V, M und I in der Tabelle auch durch 
verschiedene Farben gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83  Die VMI-Matrix ist ein Projektmanagementinstrument. VMI steht für Verantwortlichkeit, Mitarbeiten 

und Informieren. Mit dem Instrument können Verantwortlichkeiten beim Arbeiten eindeutig gezeigt 
werden. Zudem wird dadurch auch eindeutig dargestellt, wer in welchen Arbeitsvorgängen unterstüt-
zend tätig wird und wer über die relevanten Informationen sowie Ergebnisse informiert wird. (vgl. 
Voigt (2010)) 
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Tab. 6.1: Rollenkonzept 
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Arbeitsstoffinformationen ermitteln M I I V/M M I I 

Arbeitsstoffe einstufen und kennzeichnen V/M M I I V/M I I 

Ersatzstoffprüfung durchführen V/M M I I V/M I I 

Tätigkeitsbezogenes Gefährdungspotential 

bewerten 

V M M I M I I 

Schutzmaßnahme festlegen V M M I M M I 

Arbeitsstofffreigabe erteilen V M M M M I I 

Arbeitsstoffe überwachen I M M V/M M I I 

Relevante Dokumente im System verwal-

ten 

V M M M M I I 

Unterweisung durchführen M V/M M M V/M M M 

Arbeitsstoffe bei REACH registrieren V/M I I I I I I 

 
V: Verantwortung 
M: Mitarbeiten 
I: Informieren 
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Um eine klare Sicht zu erhalten, wird der detaillierte Inhalt der Tabelle durch folgende 
Punkte beschrieben: 

• „Ermittlung von Arbeitsstoffinformationen“ wird vom technischen Sachbearbei-
ter gesteuert und durchgeführt. Dabei kann der zentrale Kennzeichner nach Be-
darf teilnehmen. Andere Gruppen werden sich über solche Informationen infor-
mieren. 

• Die Vorgänge „Einstufung und Kennzeichnung der Arbeitsstoffe“ und „Ersatz-
stoffprüfung“ werden von Kennzeichnern verwaltet und ausgeführt. Die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, die über die notwendige Fachkunde und die erforder-
lichen Einrichtungen verfügt, kann an dieser Tätigkeit teilhaben. Andere Grup-
pen können sich über solche Informationen informieren. 

• Für die „Bewertung des tätigkeitsbezogenen Gefährdungspotentials“ ist der 
zentrale Kennzeichner verantwortlich. Dabei wird die Bewertung von den Fach-
kräften für Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie von der lokalen Arbeits-
sicherheit durchgeführt. Andere Gruppen in der Tabelle können sich über das 
Bewertungsergebnis informieren. 

• Die „Festlegung der Schutzmaßnahmen“ wird vom zentralen Kennzeichner ver-
waltet. Hierbei arbeiten Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Umweltschutz mit 
dem Arbeitsmediziner zusammen, um geeignete Schutzmaßnahmen für Umgang 
mit Arbeitsstoffe festzulegen. 

• Die „Arbeitsstofffreigabe“ wird vom zentralen Kennzeichner verwaltet. Die 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, der technischer Sachbear-
beiter sowie der lokale Kennzeichner sind im Vorgang mitinbegriffen, um eine 
Arbeitsstofffreigabe erteilen zu können. 

• Der technische Sachbearbeiter ist zuständig für die „Überwachung der Arbeits-
stoffe“. Hierzu können die Arbeitsstoffe nach dem Bedarf von den Fachkräften 
für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, die über die notwendige Fachkunde 
und die erforderlichen Einrichtungen verfügen, überwacht werden. 

• Die „Dokumentation im System“ wird vom zentralen Kennzeichner verwaltet. 
Dabei sind Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, der technische 
Sachbearbeiter und Arbeitsmediziner berechtigt, im System Dokumente anzule-
gen, zu bearbeiten und zu löschen. 
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• Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist für die „Durchführung der Unterweisung“ 
verantwortlich. Dabei können alle anderen, die von den Tätigkeiten mit einem 
Gefahrstoff betroffen sind, im Unternehmen unterwiesen werden. 

• Die „Arbeitsstoffregistrierung bei REACH“ wird vom zentralen Kennzeichner 
ausgeführt. 

Dieses Rollenkonzept dient auch als Grundlage zum Vergeben der Zugriffsberechtigun-
gen (Benutzerklassen) für das zu entwickelnde Informationssystem. 

6.3 Fachliche Konzeption 

Nach der Analysephase werden die Systemanforderungen gemäß Unternehmenspflich-
ten und aus der Benutzersicht ermittelt. Die erwarteten fachlichen Systemfunktionen 
zum Gefahrstoffmanagement werden mittels „Use Case Diagrammen“84 beschrieben, 
die den jeweiligen Anwendungsfall85 abstrakt darstellen. Es sei hier darauf hingewiesen, 
dass der Systemprozessablauf sowie das Prozessmodell in dieser Arbeit nicht berück-
sichtigt werden, da diese von der konkreten Unternehmensstruktur sowie vom Organisa-
tionseinheitsaufbau abhängig sind. An der Stelle können die durch den Anwendungsfall 
beschriebenen Funktionen der Gestaltung des Prozessmodells dienen. 

6.3.1 Benutzermodell 

Auf Basis des Rollenkonzepts wird ein Benutzermodell zum System erstellt und in Abb. 
6.1 gezeigt. Im Benutzermodell sind zwei Benutzergruppen festgelegt, nämlich „Mitar-
beiter mit Leseberechtigung“ und „Mitarbeiter mit Lese- und Bearbeitungsberechti-
gung“. Mit „Benutzer“ ist hier jeder Mitarbeiter gemeint, der über Zugriffsberechtigun-
gen auf das System verfügt. Mitarbeiter aus der Beschaffung, der Logistik und dem Ge-
sundheitswesen sowie andere Interessenten86 können auf das System zugreifen, jedoch 
keine Daten im System ändern. Prozesstechniker, Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
können die Datensätze aus ihren zuständigen Funktionsbereichen auch editieren. Beim 

                                                 
84  Ein Use Case Diagramm ist ein Diagramm der UML und beschreibt Systemfunktionalitäten. UML 

steht für Unified Modelling Language und ist eine Sprache zur Beschreibung von IT-Systemen. (vgl. 
Oestereich (1997), S. 143 ff.) 

85  Ein Anwendungsfall beschreibt „Anforderungen an das System, d.h. was es leisten muss, aber nicht 
wie es dies leisten soll“ (Oestereich (1997), S. 151). 

86  Andere Interessenten als Mitarbeiter, die nicht aus den Abteilungen der Beschaffung oder Logistik 
sind, haben Interessen für Gefahrstoffinformationen und werden vom zentralen Kennzeichner berech-
tigt, auf das System zu zugreifen. 
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System wird ein technischer Administrator benötig, um entsprechende Berechtigungen 
zu verwalten.87

 

 

Benutzer

Mitarbeiter mit Lese- und Bearbeitungsberechtigung Mitarbeiter mit Leseberechtigung 

Prozesstechnik

Arbeitssicherheit Umweltschutz

Administrator (technisch)

Zentraler Kennzeichner

anderer InteressentArbeitsmedizin

Lokale Arbeitssicherheit 

Technischer Sachbearbeiter

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.1: Benutzermodell in der Übersicht 

 

                                                 
87  In dem Fall ist der technische Administrator nicht verpflicht, Chemikalienfachkenntnisse zu beherr-

schen. 
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6.3.2 Funktionsübersicht 

Die Abb. 6.2 stellt eine Funktionsübersicht des Systems dar. Um eine bessere Über-
sichtlichkeit zu erreichen, werden die Anwendungsfälle in vier Themengebiete sortiert. 
Eine detaillierte Beschreibung der Interaktion zwischen einem oder mehreren Akteuren 
und dem System wird in Abschnitt 6.3.3 wiedergegeben. 

 

 

Benutzer 

Anmelden

Benutzer verwalten 

Arbeitsstoffeinsatz verwalten

Arbeitsstoff freigeben

Stoffrezeptur verwalten 

Tätigkeitsbezogene Risiken beurteilen 

Suchen

Dokumente verwalten 

grundlegende Systemfunktionen 

Arbeitsstoffeinsatz

Arbeitsstoffe 

Gefahrstoffmessungen am Arbeitsplatz 

Stoffdatenbank verwalten

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.2: Systemfunktionsübersicht
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Jeder Anwendungsfall wird durch eine Ellipse grafisch dargestellt, die den Namen die-
ses Anwendungsfalles trägt. Um eine ganzheitliche Übersicht zu erhalten, lautet die 
Struktur zur Beschreibung des Anwendungsfalles im Rahmen dieser Arbeit wie folgt 
(vgl. Oestereich (1997), S. 151 ff.): 

Anwendungsfall: Name des Anwendungsfalles; 

Akteure: Name der Rolle, die an diesem Anwendungsfall beteiligt ist; 

Beschreibung: Textbeschreibung des Anwendungsfalles; 

Vorbedingungen: Der erwartete Zustand des Systems, bevor der Anwendungsfall ein-
tritt; 

Nachbedingungen: Der erwartete Zustand des Systems, nachdem der Anwendungsfall 
erfolgreich durchgelaufen ist.88

6.3.3 Grundlegende Systemfunktionen 

Der Bereich „Grundlegende Systemfunktionen“ enthält Anwendungsfälle, die das Ver-
walten und den technischen Nutzen wesentlicher Systemfunktionen zum Inhalt haben. 
Dies wird durch Abb. 6.3 grafisch dargestellt. 

Anwendungsfall: beim System anmelden 

Akteure: Benutzer 

Beschreibung: Der Benutzer meldet sich mit Benutzername und Passwort an. 

Vorbedingung: Benutzername wird vom technischen Administrator vergeben. 

Nachbedingung: Zugriff wird vom System identifiziert und eine geeignete persönliche 
Schnittstelle nach dem Anmelden angezeigt. 

  

                                                 
88  Es sei hier angemerkt, dass Vorbedingung und Nachbedingung nicht bei jeder Anwendungsfallsbe-

schreibung verpflichtet sind. 
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beim System anmelden

Administrator (technisch)

Benutzer verwalten 

Berechtigung verwalten

Benutzerstammdaten pflegen 

<<include>>

<<include>> 

Suchen

Dokumente verwalten 

BenutzerSicherheitsdatenblatt, 
Betriebsanweisung, 
Schulungsunterlagen, 
Logistikbegleitschein, 
Gefahrstoffetikett, 
Rechtstext, 
Messbericht, 
... 

Arbeitsstoff suchen, 
Arbeitsstoffeinsatz suchen, 
... 

Zugriffe identifizieren, 
persönliche Schnittstelle 
anzeigen.

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.3: Grundlegende Systemfunktionen 

Anwendungsfall: Benutzer verwalten 

Akteure: Benutzer 

Beschreibung: Der Benutzer kann nach dem Anmelden beim System sein Benutzerpro-
fil einsehen. An der Stelle können Informationen wie Benutzername, Kontaktdaten 
(E-Mail, Telefonnummer etc.), Berechtigungsart, Arbeitsort und Sprachart dem Benut-
zerprofil zugeordnet werden. 

Vorbedingung: Der Benutzer muss zunächst sich bei dem System anmelden. 

Nachbedingung: Das Benutzerprofil wird zum Einsehen bereitgestellt. 
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Anwendungsfall: Berechtigung verwalten 

Akteure: Administrator (technisch) 

Beschreibung: Die Zugriffsberechtigung wird vom technischen Administrator verge-
ben. Berechtigungsarten können als verschiedene Benutzerklassen vordefiniert werden, 
wie z.B. die Berechtigung zum Ansehen, Bearbeiten, Löschen, Bearbeiten und Löschen 
etc. 

Vorbedingung: Jeder Benutzer, der auf das System zugreifen möchte, muss das zu-
nächst beim zentralen Kennzeichner beantragen. 

Nachbedingung: Entsprechende Berechtigung wird vom Administrator (technisch) 
fertig vergeben. 

Anwendungsfall: Benutzerstammdaten pflegen 

Akteure: Administrator (technisch) 

Beschreibung: Der technische Administrator hat die Aufgabe, Benutzerstammdaten zu 
verwalten, wie etwa einen neuen Benutzer anzulegen, Benutzerstammdaten zu bearbei-
ten sowie die Entfernung von Benutzern. 

Anwendungsfall: Suchen 

Akteure: Benutzer 

Beschreibung: Der Benutzer kann nach Datensätzen wie Arbeitsstoffstammdaten, Ar-
beitsstoffeinsatzorten suchen. Das Suchen kann entweder ein ‚Navigieren’ oder ein ‚Re-
cherchieren’ sein. Als Beispiel wird hierfür nach einem Arbeitsstoff gesucht. Bei erster 
Ausprägung ‚Navigieren’ ist der Arbeitsstoff mit Arbeitsstoffnummer, Bezeichnung und 
der Lieferant bekannt, der Benutzer möchte schnellstmöglich die Informationen dazu 
angezeigt bekommen. Beim zweiten Fall ist das Suchziel nicht bekannt, der Benutzer 
sucht nach bestimmten Kriterien geeignete Informationen aus. Mehrere Suchkriterien 
können miteinander kombiniert werden. 

Vorbedingung: Suchkriterien sind im System festgelegt. 

Nachbedingung: Die Suche wird durchgeführt. Falls die entsprechenden Datensätze im 
System gespeichert wurden, dann wird das Suchergebnis dem Benutzer gezeigt. 
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Anwendungsfall: Dokumente verwalten 

Akteure: Benutzer 

Beschreibung: Dokumente werden im System gespeichert und bereitgestellt. Dazu ge-
hören Sicherheitsdatenblatt, Betriebsanweisung, Messbericht, für Logistik erstellte Ge-
fahrgutbegleitschein und relevante Rechtstexte (wie TRGS). 

6.3.4 Arbeitsstoffe 

Die Anwendungsfälle des Bereiches Arbeitsstoffe werden anhand der Abb. 6.4 darge-
stellt und beziehen sich auf Arbeitsstofffreigabe, Rezepturverwaltung und Stoffdaten-
bankverwaltung. 

Anwendungsfall: Freigabeinformation anzeigen 

Akteure: Benutzer 

Beschreibung: Jeder Benutzer, der Zugriff auf das System hat, kann Arbeitsstofffreiga-
beinformationen einsehen. Der Einkäufer muss bei der Beschaffung von Arbeitsstoffen 
auf den Freigabestatus des Stoffs achten. 

Anwendungsfall: Arbeitsstoffe freigeben 

Akteure: Zentraler Kennzeichner, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Lokale Arbeitssi-
cherheit, Fachkraft für Umweltschutz. 

Beschreibung: Bevor ein Arbeitsstoff im Unternehmen eingesetzt werden kann, muss 
er als unbedenklich freigegeben werden. Detaillierte relevante Anwendungsfälle werden 
in der Abb. 6.5 dargestellt. Der zentrale Kennzeichner ist für die Verwaltung der Ar-
beitsstofffreigabe zuständig. 
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Freigabeinformation anzeigen

Benutzer 

Rezeptur verwalten

SDB verwalten

Rezepturmodul

Freigabemodul

Stoffdatenbank verwalten

Stoffdatenbankmodul

Arbeitsstoffe freigeben

Arbeitssicherheit

Umweltschutz 

Zentraler Kennzeichner

<<include>>

<<extend>>

Stoffstammdaten anzeigen

<<include>>

Lokale Arbeitssicherheit

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.4: Bereich Arbeitsstoffe

Anwendungsfall: SDB verwalten 

Akteure: Zentraler Kennzeichner 

Beschreibung: Ein zentraler Kennzeichner ist für die Verwaltung der Sicherheitsdaten-
blätter zuständig. Dazu gehören die Aufgaben wie Anlegen und Aktualisieren der SDB, 
Bereitstellung der originalen SDB der Lieferanten und der unternehmensspezifischen 
SDB. 
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Freigabe vorbereiten 

Freigabemeldung an zentralen Kennzeichner schicken

Zentraler Kennzeichner

Plausibilität prüfen 

Ersatzstoffe suchen 

Arbeitsstoff einstufen und kennzeichnen

Rezeptur anzeigen 

Freigabestammdaten verwalten

Status bearbeiten

Gefährdung beurteilen 

Arbeitssicherheit
Umweltschutz

Schutzmaßnahmen festlegen

Arbeitsmedizin 
Entsorgungsweg und Recyclingkonzepte festered

Persönliche
Schutzausrüstung
beschaffen,
...

Arbeitssicherheit:
Dokumentiert in Betriebsanweisung
und Messbericht, 

<<extend>>

Versionen verwalten

<<include>>

<<include>>

<<extend>> 

Ziel identifizieren,
Freigabestammdaten festlegen,
Verwendungszweck identifizieren,
Expositionsszenarien erstellen,
Ggf. SDB von Lieferanten
anfordern,
....

Beurteilung anfordern

<<extend>>

<<extend>>

Technischer Sachbearbeiter

Lokale Arbeitssicherheit

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.5: Arbeitsstofffreigabeübersicht  
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Anwendungsfall: Rezeptur verwalten 

Akteure: Zentraler Kennzeichner, Lokale Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Die chemische Zusammensetzung von Arbeitsstoffen nach Art und 
Menge wird als Rezeptur bezeichnet und im System gespeichert. Der zentrale Kenn-
zeichner hat die Verantwortung, die Arbeitsstoffrezeptur zu verwalten. Bei der Verwal-
tung der Rezeptur werden damit die Aufgaben wie das Anlegen einer neuen Rezeptur, 
die Aktualisierung von Rezeptinformationen und die Entfernung des Rezepturdatensat-
zes berücksichtigt. Die lokale Arbeitssicherheit ist berechtigt, standortrelevante Rezep-
turdaten zu verwalten. 

Anwendungsfall: Stoffdatenbank verwalten 

Akteure: Zentraler Kennzeichner, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fachkraft für Um-
weltschutz, Lokale Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Alle Reinstoffstammdaten sind in der Stoffdatenbank gespeichert. Ein 
zentraler Kennzeichner hat die Verantwortung, die Stoffdatenbank zu verwalten. Die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit ist berechtigt, Stoffdatensätze in diesem Systembereich 
bearbeiten zu können, sofern messtechnische Stammdaten zum Stoff wie ein Grenzwert 
geändert werden müssen. 

Anwendungsfall: Stoffstammdaten anzeigen 

Akteure: Benutzer 

Beschreibung: Stoffstammdaten werden angezeigt. Der Benutzer ist berechtigt, die 
Stoffstammdaten einzusehen. 

Anwendungsfall: Freigabe vorbereiten 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Der technische Sachbearbeiter aus der Prozesstechnik stellt die Informa-
tionen über einzusetzende Arbeitsstoffe bereit. Dazu gehören Aufgaben wie: 

• Arbeitsstoffeigenschaften erkennen; 
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• Ziele der einzusetzenden Arbeitsstoffe identifizieren. Hierbei wird identifiziert, 
dass die Arbeitsstoffe zum Versuch, zur Forschung oder für die Serienbeschaf-
fung verwendet werden;  

• Freigabestammdaten festlegen. Die Stammdaten der Freigabe enthalten Arbeits-
stoffstammdaten, Lieferantendaten, Einsatzwerk sowie Einsatzgebinde etc.; 

• Sicherheitsdatenblatt der einzusetzenden Arbeitsstoffe zur Verfügung stellen. 
Falls keine SDB vorhanden ist, wird ein entsprechender Arbeitsstoffherstel-
ler/Lieferant gefordert, die Informationen über hergestellte/gelieferte Arbeits-
stoffe anbieten; 

• Verwendungszweck der Arbeitsstoffe identifizieren. Wenn es nötig ist, wird ein 
Expositionsszenarium beschrieben. 

Anwendungsfall: Freigabemeldung an zentralen Kennzeichner schicken 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Die Freigabemeldung mit Freigabestammdaten wird vom technischen 
Sachbearbeiter an einen zentralen Kennzeichner gesendet. 

Anwendungsfall: Ersatzstoffe suchen 

Akteure: Zentraler Kennzeichner, Lokale Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Wenn ein Arbeitsstoff im Unternehmen eingesetzt werden soll, dann 
wird eine mögliche Ersatzstoffprüfung vom zentralen Kennzeichner oder von der loka-
len Arbeitssicherheit durchgeführt. Dazu werden Rezepturinformationen den dement-
sprechenden zuständigen Mitarbeitern dargestellt, um die Durchführung der Ersatz-
stoffprüfung zu unterstützen. Die Rezeptur beinhaltet sämtliche Informationen zur che-
mischen Zusammensetzung und dient als Grundinformation für den Arbeitsstoffver-
gleich. 

Anwendungsfall: Rezeptur anzeigen 

Akteure: Zentraler Kennzeichner, Lokale Arbeitssicherheit 
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Beschreibung: Rezepturinformationen als nötige Hilfsmittel werden dem entsprechen-
den zentralen Kennzeichner oder der lokalen Arbeitssicherheit zur Verfügung gestellt, 
um eine Ersatzstoffprüfung durchzuführen. An der Stelle werden entsprechende 
Zugriffsberechtigungen vergeben, möglicherweise kann die lokale Arbeitssicherheit nur 
lokale Rezepturinformationen im System einsehen. 

Anwendungsfall: Arbeitsstoff einstufen und kennzeichnen 

Akteure: Zentraler Kennzeichner, Lokale Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Die einzusetzenden Arbeitsstoffe werden vom Kennzeichner gemäß der 
GHS-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. Das Ergebnis wird im System gespei-
chert. 

Anwendungsfall: Plausibilität prüfen 

Akteure: Zentraler Kennzeichner 

Beschreibung: Ein zentraler Kennzeichner erhält vom technischen Sachbearbeiter eine 
Freigabemeldung. Dazu wird eine Plausibilitätsprüfung vom zentralen Kennzeichner 
durchgeführt, um die Vollständigkeit und Rechtskonformität der Freigabedaten zu ge-
währleisten. 

Vorbedingung: Die Freigabemeldung ist vorhanden. 

Nachbedingung: Wenn durch die Plausibilitätsprüfung ein erfolgreiches Ergebnis er-
halten wird, d.h. die Inhalte der Freigabemeldung vollständig und ordnungsgemäß sind, 
dann wird ein neuer Datensatz im System angelegt oder eine Version für den vorhande-
nen Datensatz erhöht. Bei dem Fall eines Fehlers einer vorgelegten Freigabemeldung, 
muss sich der zentrale Kennzeichner beim technischen Sachbearbeiter melden. 

Anwendungsfall: Freigabestammdaten verwalten 

Akteure: Zentraler Kennzeichner 

Beschreibung: Ein zentraler Kennzeichner ist für die Verwaltung der Freigabestamm-
daten im System verantwortlich. Die Vorgänge beim Freigabestammdatenverwalten 
sind das Anlegen neuer Freigabedatensatz, Bearbeiten der Freigabeinformation und Ent-



87 

fernen der Datensatz. Bevor eine neue Freigabeinformation im System angelegt werden 
kann, muss ein positives Ergebnis der Plausibilitätsprüfung vorhanden sein. 

Anwendungsfall: Status bearbeiten 

Akteure: Zentraler Kennzeichner 

Beschreibung: Mit dem Freigabestatuskennzeichen wird gezeigt, bei welchem Schritt 
sich die Freigabe befindet. Unterschiedliche Statuskennzeichnen werden im System 
vordefiniert. Bei jedem Freigabedatensatz wird ein Stauskennzeichen vergeben. Der 
zentrale Kennzeichner ist für die Bearbeitung der Freigabestatus zuständig. Solche Auf-
gaben gehören zu „Freigabestammdaten verwalten“. 

Vorbedingung: Arbeitsstoffdatensatz ist im System vorhanden. 

Nachbedingung: Freigabestatus wird im System geändert. 

Anwendungsfall: Version verwalten 

Akteure: Zentraler Kennzeichner 

Beschreibung: Bei der Archivierung von Arbeitsstoffinformationen ist das Versions-
kennzeichen von Bedeutung. Das Versionskennzeichen kann nummeriert sein. Mit dem 
Versionserhöhen wird die Freigabeinformation, die mit der alten Version gekennzeich-
net ist, veraltet und im System gesperrt. 

Arbeitsstoffinformationen werden im Fall der Chemikaliengesetzänderung verändert. 
Mit den Versionskennzeichen können die alten archivierten Daten bei Bedarf wieder zur 
Ansicht aufgerufen werden. 

Vorbedingung: Arbeitsstoffdatensatz ist im System vorhanden. 

Nachbedingung: Versionskennzeichen wird im System bearbeitet. Bei dem Versions-
erhöhen wird ein neuer Datensatz im System angelegt. 

Anwendungsfall: Beurteilung anfordern 

Akteure: Zentraler Kennzeichner 
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Beschreibung: Der zentrale Kennzeichner ist dafür verantwortlich, einen Bedarf zur 
Gefährdungsbeurteilung durch dieses Informationssystem beim Bereich Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz anzumelden. Fachkundige aus Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz sind für die Gefährdungsbeurteilung zuständig und werden vom zentralen Kenn-
zeichner systematisch mitgeteilt. 

Anwendungsfall: Gefährdung beurteilen 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fachkraft für Umweltschutz 

Beschreibung: Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Umweltschutz führen Gefähr-
dungsbeurteilungen separat durch. Nach der Gefährdungsbeurteilung werden Betriebs-
anweisungen und das Gefahrstoffverzeichnis erstellt und im System dokumentiert. 

Vorbedingung: Arbeitsstofffreigabestammdaten sind im System vorhanden. 

Nachbedingung: Nachdem die Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden, soll 
der Status der Arbeitsstofffreigabe sich im System ändern. 

Anwendungsfall: Schutzmaßnahmen festlegen 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fachkraft für Umweltschutz, Arbeitsmedizi-
ner 

Beschreibung: Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Umweltschutz arbeiten mit 
Arbeitsmedizinern zusammen, um Schutzmaßnahmen festzulegen. Hierbei werden z. B. 
die angepassten Schutzausrüstungen am Arbeitsplatz festgelegt. 

Anwendungsfall: Entsorgungsweg und Recyclingkonzepte festlegen 

Akteure: Fachkraft für Umweltschutz 

Beschreibung: Die Fachkraft für Umweltschutz ist zuständig für die Festlegung der 
Entsorgungswege und Recyclingkonzepte der Arbeitsstoffe also zur Schließung von 
Stoffkreisläufen. Entsorgungshinweise sind im Sicherheitsdatenblatt beschrieben. Ent-
sorgungs- und Recyclingkonzepte werden im System gespeichert. 
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6.3.5 Arbeitsstoffeinsatz 

Der Bereich Arbeitsstoffeinsatz beinhaltet alle Anwendungsfälle, die sich auf dem Ver-
walten des Arbeitsstoffeinsatzes beziehen. Die folgende Abb. 6.6 stellt eine Übersicht 
sämtlicher Anwendungsfälle dar. 

 

 

Arbeitsstoffeinsatzdaten verwalten

Einsatzort, 
Anlage/Maschine,
Prozess, 
Verbrauchmenge,
Arbeitsstoffliste, 
... 

Einsatzplan festlegen

<<extend>>

Prüfmethoden festlegen

Betriebsanweisung anzeigen

Technischer Sachbearbeiter 

Prüfplan festlegen

<<include>>

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.6: Bereich Arbeitsstoffeinsatz 

Anwendungsfall: Einsatzplan festlegen 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Für die Planung des Arbeitsstoffeinsatzes ist der technische Sachbear-
beiter aus der Prozesstechnik zuständig. Dazu haben technische Sachbearbeiter die Auf-
gaben, die Stammdaten vom Arbeitsstoffeinsatz wie Einsatzort, Einsatzmaschine/-
Anlage, Einsatzprozess, Verbrauchsmenge etc. festzulegen. Der festgestellte Einsatz-
plan wird im System dokumentiert. 
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Anwendungsfall: Arbeitsstoffeinsatzdaten verwalten 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Stammdaten des Arbeitsstoffeinsatzes werden von den technischen 
Sachbearbeitern verwaltet. Zur Stammdatenbeschreibung gehören die Beziehungen zwi-
schen Einsatzstandort, -werke, -prozess und -anlage sowie die Auflistung der eingesetz-
ten Arbeitsstoffe am Einsatzort. Die Stammdaten einzelner Arbeitsstoffe werden im 
Systembereich Arbeitsstoffe zur Verfügung gestellt. 

Anwendungsfall: Prüfmethoden festlegen 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Der technische Sachbearbeiter ist für die Festlegung der Prüfmethoden 
zur Überwachung der eingesetzten Arbeitsstoffe verantwortlich. Dabei wird festgestellt, 
nach welchen Prüfmethoden die Überwachungsparameter beim Arbeitsstoffeinsatz (wie 
Dichte, ph-Werte) gemessen werden sollen. Die Ergebnisse werden im System doku-
mentiert. 

Anwendungsfall: Prüfplan festlegen 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Der Prüfplan wird vom technischen Sachbearbeiter erstellt und im Sys-
tem dokumentiert. Wesentliche Inhalte zum Prüfplan wie Prüfungsdatum, Prüfungsme-
thode, Prüfungsort. Intervalle, in dem Prüfungen stattfinden sollen, werden vom techni-
schen Sachbearbeiter bestimmt. 

Anwendungsfall: Betriebsanweisung anzeigen 

Akteure: Technischer Sachbearbeiter 

Beschreibung: Vor dem Einsetzen der Arbeitsstoffe werden entsprechende Betriebs-
anweisungen dem Betreiber89 zur Verfügung gestellt. Der technische Sachbearbeiter ist 

                                                 
89  Als Betreiber werden die Mitarbeiter bezeichnet, die Anlage/Maschine betreiben, mit denen, durch 

chemische Stoffe unterstützte, Fertigungsprozess ausgeführt werden. Die Betreiber sind in der Regel 
Unterbereiche der Produktion wie Motorenfertigung. Sie nutzen die Anlagen um Fahrzeuge oder Teil 
des Fahrzeugs herzustellen. 
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auch berechtigt, Betriebsanweisungen aus dem Arbeitsstoffbereich des Systems einzu-
holen. 

6.3.6 Gefahrstoffmessung am Arbeitsplatz 

„Zur Ermittlung der Gefährdungssituation von Beschäftigten sind an Arbeitsplätzen 
Untersuchungen der Gefahrstoffkonzentrationen in der Luft erforderlich“ (Volkswagen 
(2010b)). Eine Gefahrstoffmessung wird zur Überprüfung der Verhältnisse am Arbeits-
platz durchgeführt. Der Bereich Gefahrstoffmessung am Arbeitsplatz beinhaltet alle 
Anwendungsfälle, die im Bezug auf die Vorgänge zur „messtechnischen Ermittlung der 
inhalativen Exposition der Beschäftigten“ (TRGS 402, S. 3) sind. Die folgende Abb. 6.7 
stellt eine Übersicht aller Anwendungsfälle dar. 

 

 

Arbeitssicherheit

Messbedarf verwalten

Messstammdaten verwalten

Messplan festlegen

<<include>>

Explosionsschutzkonzepte festlegen

Messbericht wird archiviert

Arbeitsstoffeinsatzstammdaten einholen

Mitarbeiterinformationen einholen 

<<extend>>

<<extend>> 

Quelle: Eigene Abbildung 

Abb. 6.7: Bereich Gefahrstoffmessung am Arbeitsplatz 
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Anwendungsfall: Messbedarf verwalten 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Bedarfsmeldungen zur Gefahrstoffmessung am Arbeitsplatz werden als 
ein Auftrag im System nachvollziehbar gespeichert und von der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit verwaltet. Auftragstammdaten können die Personstammdaten wie Name, Kon-
taktdaten vom Auftraggeber90 sowie von der Fachkraft für Arbeitssicherheit, das gestell-
te Bedarfsdatum91 und den Gegenstand der Messung, wie zumessender Standort, zu-
messender Arbeitsplatz beinhalten. 

Anwendungsfall: Messplan festlegen 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Die Fachkraft für Arbeitssicherheit legt fest, wann und wo mit welchem 
Messverfahren eine Gefahrstoffmessung durchgeführt wird. Der Messplan wird im Sys-
tem dokumentiert. 

Anwendungsfall: Arbeitsstoffeinsatzstammdaten einholen 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Zur Messung werden Informationen über eingesetzte Arbeitsstoffe so-
wie über den Einsatzort von der Fachkraft für Arbeitssicherheit erfasst. Solche Informa-
tionen können aus den Bereichen „Arbeitsstoffe“ und „Arbeitsstoffeinsatz“ eingeholt 
werden. 

Anwendungsfall: Mitarbeiterinformation einholen 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Mitarbeiterinformationen werden im System arbeitsplatzbezogen darge-
stellt. Dabei wird gezeigt, ob der Mitarbeiter an der entsprechenden Gefahrstoffmessung 
an ihrem Arbeitsplatz anwesend war. 

                                                 
90  Als „Auftraggeber“ ist hier die Person gemeint, die eine Bedarfsmeldung erstellt und an dem zustän-

digen Arbeitssicherheitsfachkundige zusendet. 
91  „Bedarfsdatum“ bedeutet hier das Datum, an dem die Bedarfsmeldung erstellt wird. 
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Anwendungsfall: Messstammdaten verwalten 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Die Fachkraft für Arbeitssicherheit führt die Gefahrstoffmessung durch. 
Dabei werden alle messungsrelevanten Daten von ihm im System verwaltet. Zur Do-
kumentation der Messung wird schließlich ein Messbericht erstellt. 

Anwendungsfall: Explosionsschutzkonzept festlegen 

Akteure: Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Beschreibung: Die Explosionsgefahr wird von der Fachkraft für Arbeitssicherheit ermit-
telt und analysiert. Dazu wird das Explosionsschutzkonzept am Arbeitsplatz festgelegt 
und im System dokumentiert. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 

In diesem abschließenden Kapitel sollten noch mal die wesentlichen Inhalte dieser vor-
liegenden Arbeit reflektiert werden. In den sechsen zurückliegenden Kapiteln wurden 
eine fachliche Konzeption von einem integrierten Informationssystem für Gefahrstoff-
management in den Bereichen Arbeitsschutz, Umweltschutz und Prozesstechnik beim 
Automobilhersteller aufgestellt und ausgearbeitet. Nach der Einführung des Themas 
dieser Arbeit im ersten Kapitel, wurde in Kapitel zwei die grundlegende Theorie über 
integrierte Informationssysteme erörtert. Hierbei wurde in die begrifflichen Grundlagen 
für das Informationssystem eingeführt, um schließlich einen besseren Eindruck über die 
Grundlagen zum gewählten IT-Lösungsansatz für das Gefahrstoffmanagement zu erhal-
ten. Des Weiteren wurde das Gefahrstoffmanagement in Kapitel drei durch mehrere 
Praxisbeispiele vorgestellt.  

Mit der durchgeführten Ausgangssituationsanalyse wurde in Kapitel vier erörtert, dass 
Mehrfacharbeiten mit Gefahrstoffdaten im Arbeitsschutz, Umweltschutz und in der Pro-
zesstechnik in einem Automobilunternehmen existieren können. Ferner wurde darge-
stellt, dass durch den Einsatz eines integrierten Gefahrstoffmanagements solche fachli-
che Überschneidungen zusammengeführt werden. Die Notwendigkeit hierzu besteht 
aufgrund der in Kapitel drei gewonnenen Erkenntnisse über Gefahrstoffmanagement. 
Dabei wurde ein computergestütztes Informationssystem im Rahmen dieser Arbeit als 
ein Lösungsansatz konzipiert, um ein Gefahrstoffmanagement in den drei Bereichen 
integrieren zu können. 

Die in Kapitel fünf beschriebenen Anforderungen bilden das Fundament für das fachli-
che Konzept. Bei der Anforderungsanalyse für das zu erstellende Informationssystem 
wurden die relevanten Vorschriften Gefahrstoffverordnung, REACH und GHS separat 
untersucht. Zudem wurden davon ausgehende Unternehmenspflichten, wie Informati-
onsermittlungspflicht, Gefährdungsbeurteilungspflicht in einer Tabelle übersichtlich 
zusammengefasst. Bei der Konzeptionsphase wurde in Kapitel sechs zunächst ein Rol-
lenkonzept erstellt. Im Rollenkonzept wurde gemäß der aufgezeigten Aufgabestellung 
eine tabellarische Verantwortungsdarstellung für die betroffenen Rollen wiedergegeben. 
Des Weiteren wurden Systemfunktionen, die mit Hilfe der Anforderungsanalyse ermit-
telt wurden, in vier Module, nämlich „grundlegende Systemfunktionen“, „Arbeitsstof-
fe“, „Arbeitsstoffeinsatz“ und „Gefahrstoffmessung am Arbeitsplatz“ durch das An-
wendungsfalldiagramm detailliert dargelegt. 
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Die Vorteile dieses Lösungsansatzes sollen anhand folgender Punkte zusammenfassend 
aufgezählt werden (vgl. Müller (2010), S. 20): 

• (künstliche) Grenzen zwischen Arbeitsschutz, Umweltschutz und Prozesstechnik 
werden zurückgedrängt. Mit der Prozessorientierung werden Insellösungen (Ab-
teilungslösungen) im Unternehmen minimiert und die Kommunikation zwischen 
Abteilungen verleichtert. 

• Gefahrstoffrelevante Daten werden einmalig erfasst, damit Mehrfacharbeiten 
aus den drei betrachteten Bereichen vermieden werden können. 

• Erfassungsaufwand wird reduziert. 

• Speicherungs- bzw. Dokumentationsaufwand wird minimiert. 

• Datenqualität wird durch strukturierte Datenerfassung sowie durch Vermeidung 
von Datenredundanzen verbessert. 

• Datenfehler sind durch verschiedenartige und vielfältige Nutzung leichter zu 
entdecken. 

• Lokale Suboptimierung wird durch globale Optimierung ersetzt. 

Gegenüber den Vorteilen sind folgende Nachteile aus der Literatur zu Integrationslö-
sungen bekannt bzw. wurden im Rahmen dieser Arbeit identifiziert (vgl. Müller (2010), 
S. 21): 

• Es ist ein hoher Investitionsaufwand und eine lange Amortisationszeitraum nö-
tig. Wegen der komplexen Anforderungen ist ein integrationsorientiertes Reen-
gineering in der Regel im Unternehmen nicht leicht auszuführen. 

• Aus der Umsetzungssicht müssen wirtschaftlich wenig sinnvolle Automatisie-
rungen ggf. im Unternehmen vorgenommen werden, um eine durchgängige In-
tegration zu realisieren. 

• Auch aufgrund der Heterogenität der IuK in Unternehmen, wie beispielsweise 
unterschiedliche Datenbanksysteme, Betriebssysteme, Netzprotokolle sowie die 
unterschiedliche Informationsaufbereitung- und -darstellungsformen lassen bei 
der Datenerfassung und Datenmigration Schwierigkeiten und Risiken entstehen. 

• Das Testen eines integrierten Informationssystems ist sehr aufwendig, da dies 
sehr komplex ist. 
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• Bei Datenfehlern werden viele relevante Anwendungen betroffen. 

7.2 Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein integriertes Gefahrstoffmanagementsystem konzi-
piert, in dem strukturiert Informationen über alle Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zur Ver-
fügung gestellt wurden. Als Ausblick lässt sich festhalten, dass die Systemfunktionalität 
eines integrierten Informationssystems für das Gefahrstoffmanagement in einem Auto-
mobilunternehmen sich sinnvoll erweitern lässt. Ein mit dem vorgestellten fachlichen 
Konzept entwickeltes Gefahrstoffmanagementsystem kann Anschlussmöglichkeiten an 
Instrumente und Methoden aus anderen Bereichen eröffnen. Hierzu werden einige mög-
liche Punkte für zukünftige Arbeiten aufgeführt: 

• Verbindung mit Beschaffungssystemen: Der Einkäufer, der für die Beschaffung 
von Arbeitsstoffen zuständig ist, hat die Aufgabe, bessere Einkaufspreise durch 
Verhandlungen mit Lieferanten und Warevolumenbündelung zu erzielen. Vor 
der Arbeitsstoffbeschaffung muss der Einkäufer den Arbeitsstofffreigabestatus 
und die Gebindeform beachten. Durch die Verbindung eines Gefahrstoffmana-
gementsystems mit dem Beschaffungssystem kann die Arbeitseffizienz erhöht 
werden. 

• Verbindung mit Logistiksystemen: Arbeitsstoffe werden innerhalb des Betriebs 
sowie zwischen Unternehmen transportiert. Dafür sind Mitarbeiter aus der Ab-
teilung Logistik zuständig. Sie benötigten entsprechende Informationen der Ar-
beitsstoffe wie Verpackungsregeln sowie die im Sicherheitsdatenblatt beschrie-
benen Angaben zum Transport, um einen Logistikablauf auszuführen. Es wäre 
sinnvoll, wenn das Gefahrstoffmanagementsystem mit einem Logistiksystem 
verbunden werden kann, um die benötigen gefahrstoffrelevanten Informationen 
aus dem Gefahrstoffmanagementsystem ins Logistiksystem automatisch impor-
tieren zu können. 

• Verbindung mit Lagerungssystem: Lagerung der Arbeitsstoffe benötige Arbeits-
stoffinformationen, insbesondere die Kennzeichnung der Stoffe sowie die im Si-
cherheitsdatenblatt beschriebenen Lagerbedingungen. Die Verbindung zwischen 
Gefahrstoffmanagementsystem und Lagerungssystem ist sehr bedeutungsvoll, 
denn dadurch können eine Informationsrichtigkeit sowie eine Reduzierung der 
Bearbeitungszeit und –kosten erreicht werden. 
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Eine Konkretisierung dieses Gefahrstoffmanagementsystems im weiteren Verlauf eines 
Projekts, sieht die Autorin erstens in der Bestimmung und Beschreibung der Anforde-
rungen und Methoden für die Bildung eines unternehmensspezifischen Soll-Zustands 
auf der Grundlage der in der vorliegenden Arbeit dargelegten Gefahrstoffmanagement-
funktionalitäten und zweitens in der Entwicklung eines Vorgehensmodells für das 
Customizing von Gefahrstoffmanagement auf Basis des Fachkonzepts. 

Des Weiteren können die in dieser Arbeit dargelegten Systemfunktionen des Gefahr-
stoffmanagements in die Praxis in einzelne Module (Aufgabenbereiche) unterteilt wer-
den. Somit können solche Module an den unternehmensspezifischen Anforderungen 
angepasst sowie einzeln in bestehende Systeme integriert werden. Wichtig dabei ist, 
dass die gefahrstoffrelevanten Daten nur einmal im Unternehmen erfasst werden und 
die nötige Schnittstelle dem relevanten System angeboten werden soll. 

Es ist zu hoffen, dass die in dieser Arbeit vorgestellten Fachkonzepte als Input für wei-
tere Forschungs- und Entwicklungsprojekte aufgegriffen werden. 
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Anhang 

A §3a des Chemikaliengesetzes 

Gefährliche Stoffe und gefährliche Zubereitungen (ChemG §3(a)) 

(1) Gefährliche Stoffe oder gefährliche Zubereitungen sind Stoffe oder Zubereitungen, 
die 

1. explosionsgefährlich, 

2. brandfördernd, 

3. hochentzündlich, 

4. leichtentzündlich, 

5. entzündlich, 

6. sehr giftig, 

7. giftig, 

8. gesundheitsschädlich, 

9. ätzend, 

10. reizend, 

11. sensibilisierend, 

12. krebserzeugend, 

13. fortpflanzungsgefährdend, 

14. erbgutverändernd oder 

15. umweltgefährlich sind; 

ausgenommen sind gefährliche Eigenschaften ionisierender Strahlen. 

(2) Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwand-
lungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Bo-
den oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass 
dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können. 

(3) (weggefallen) 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates nähere Vorschriften über die Festlegung der in Absatz 1 genannten 
Gefährlichkeitsmerkmale zu erlassen.  
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B §2 des Chemikaliengesetzes 

Stoffe, die in Teilgebieten aus dem Regelungsbereich des Chemikaliengesetztes ausge-
nommen sind. (Bender (2008), S. 251). 

 

Stoff Gesetz 

Lebensmittel Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 

Tabakerzeugnisse Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 

Kosmetische Mittel Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 

Futtermittel Futtermittelgesetz 

Arzneimittel Arzneimittelgesetz 

Medizinprodukte Medizinproduktgesetz 

Abfälle, Altöle Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

Radioaktive Abfälle Atomgesetz 

Abwasser Abwasserabgabengesetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

C von REACH ausgenommene Stoffe 

Stoffe, die von REACH ausgenommen sind. (BAuA (2007), S. 7) 

 

Komplett ausgenommen von REACH sind 

Abfall 

Nicht isolierte Zwischenprodukte 

Radioaktive Stoffe 

Stoffe im Transit 

Von der Registrierung ausgenommen sind 

Stoffe unter 1 t/a 

Polymere 

Stoffe in der Human- oder Tiermedizin 

Stoffe im Lebensmittel- oder Futtermittelbereich 

Pflanzenschutz- und Biozidwirkstoffe 

Reimporte von bereits registrierten Stoffen 

Stoffe, die im Rahmen des Recyclings zurückgewonnen werden 
(soweit der ursprüngliche Stoff registriert ist) 
 

Stoffe für produkt- und prozessorientierte Forschung und Entwicklung 

Stoffe des Anhangs IV92 (z.B. Wasser, Zucker, Ascorbinsäure) und des Anhangs V (z.B. als 
ungefährlich anzusehende Naturstoffe) der REACH-Verordnung 
 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Anhang IV und Anhang V sind original aus REACH-Verordnung 
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D Gefahrstoffe und Tätigkeiten mit Gefahrstoffe beim Volkswagen 

Für Volkswagen relevante Gefahrstoffe und Tätigkeiten (Ronge (2009), S. 24) 

1. Staub (alveolengängig) 

2. Staub (einatembar) 

3. Benzol 

4. Chrom-VI-verbindungen 

5. Fluor und anorganische Fluorverbindungen 

6. Hartholzstaub 

7. Kohlenmonoxid 

8. Methanol 

9. Nickel und Nickelverbindungen 

10. Polycyclische aromatische Verbindungen 

11. Styrol 

12. Xylol 

13. Tetrachlorethen 

14. Tätigkeiten: Schweißen und Trennen von Mentallen… 

15. Tätigkeiten mit Belastung durch lsocyanate, … 

16. Tätigkeiten mit Belastung durch unausgehärtete Epoxidharze… 

17. Tätigkeiten mit folgenden Stoffen oder deren Gemische: 2-Butanon, Ethanol, 
Toluol, Styrol und Xylol 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden Stoffen oder Zubereitungen 
der Kategorie 1 oder 2 (z. B. Dieselmotoremissionen) 
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E DIN EN ISO 14001 A. 4.7 a) 

Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr (DIN EN ISO 14001 A. 4.7 a)) 

Es liegt in der Verantwortung jeder Organisation, (einen)  Ablauf(e) für ein Verfahren 
zur Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr zu entwickeln, das (die) auf ihre speziellen 
Bedürfnisse abgestimmt ist (sind). Bei der Entwicklung ihrer Vorgehensweise(n) sollte 
die Organisation beachten: 

a) die Art der Gefahren vor Ort, wie z. B. brennbare Flüssigkeiten, Lagertanks und 
komprimierte Gase, sowie Maßnahmen, die im Falle des Verschüttens/Auslaufens oder 
bei unfallbedingtem Freisetzen zu ergreifen sind; 

b) die wahrscheinlichste Art und das wahrscheinlichste Ausmaß einer Notfallsitation 
oder eines Unfalls; 

c) die geeignetste(n) Methode(n), auf einen Unfall oder eine Notfallsituation zu reagie-
ren; 

d) Pläne zur internen und externen Kommunikation; 

e) die erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung von Umweltschäden; 

f) Maßnahmen zur Minderung und Abwehr, die bei unterschiedlichen Arten von Unfäl-
len und Notfallsituationen zu ergreifen sind; 

g) den Bedarf für (ein) Verfahren für die Unfallauswertung, um Korrektur- und Vor-
beugungsmaßnahmen einzuführen und zu verwirklichen; 

h) periodisches Prüfen von Reaktionsverfahren bei Notfällen; 

i) Schulung des bei Notfällen zuständigen Personals; 

j) eine Liste des zuständigen Personals und von Hilfsorganisationen, einschließlich einer 
Auflistung von Details der zu kontaktierenden Stellen (z.B. Feuerwehr, Reinigungs-
dienste für verschüttete und ausgelaufene Flüssigkeiten); 

k) Evakuierungswege und Sammelpunkte; 

i) die Wahrscheinlichkeit einer Notfallsituation oder eines Unfalls in einer nahe gelege-
nen Einrichtung (z.B. Industriebetrieb, Straße, Bahnlinie); und 

m) die Möglichkeit gegenseitiger Hilfeleistung durch benachbarte Organisation. 
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F Ausnahme für Nachgeschalter Anwender zur Erstellung der SDB 

Der nachgeschaltete Anwender braucht in folgenden Fällen einen solchen Stoffsicher-
heitsbericht nicht zu erstellen: (Bloch et al. (2007), S. 22) 

 

a) Für den Stoff die Zubereitung ist kein Sicherheitsdatenblatt notwendig (d.h. der Stoff / 
die Zubereitung ist als nicht gefährlich eingestuft) und erfüllt nicht die so genannten 
PBT- oder vPvB-Kriterien. 

b) Ihr Lieferant ist nicht zum Schreiben eines Stoffsicherheitsberichtes verpflichtet, da er 
den chemischen Stoff in Mengen von weniger als 10 t/a herstellt oder einführt. 

c) Sie als nachgeschalteter Anwender verwenden den Stoff oder die Zubereitung in 
Mengen von weniger als 1 t/a. 

d) Sie setzen die im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Expositionsszenarien um. 

e) Sie verwenden den Stoff lediglich zu Forschungszwecken. 

f) Die Konzentration des Stoffes bleibt in einer Zubereitung unterhalb bestimmter 
Grenzwert. 
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